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Allgemeine Informationen

Dieser Verkaufsprospekt ist nur gUltig in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht langer als 16
Monate zurlckliegen darf. Wenn der Stichtag des Jahresberichts ldnger als acht Monate zurlckliegt, ist dem Erwerber
zusatzlich ein Halbjahresbericht auszuhdndigen. Insbesondere die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der
Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Ausgabe- und
RUcknahmepreise sind kostenlos am Sitz der Luxemburger Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft, der
Verwaltungsgesellschaft, bei den Informationsstellen und bei der Verwahrstelle erhdaltlich.

Andere als in diesem Verkaufsprospekt sowie in den im Verkaufsprospekt erwdhnten Dokumenten enthaltene und der
Offentlichkeit zugdngliche Auskinfte dirfen nicht erteilt werden.

Anlagebeschrdnkungen fir US-Personen

Der Fonds ist nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (die ,Vereinigten Staaten”) gemafR dem US-Gesetz Uber
Kapitalanlagegesellschaften von 1940 (der ,Investment Company Act”) in seiner jeweils glltigen Fassung registriert und
wird auch nicht registriert werden. Die Vereinigten Staaten umfassen die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien
und Besitzungen, sdmtliche Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und den District of Columbia. Die
Fondsanteile sind nicht in den Vereinigten Staaten gemafR dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (United States Securities
Act) in seiner jeweils gultigen Fassung (der ,Securities Act”) oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der
Vereinigten Staaten registriert und werden auch nicht registriert werden. Die im Rahmen dieses Angebots zur Verfligung
gestellten Fondsanteile durfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person (wie in Vorschrift 902 von
Verordnung S gemdB dem Securities Act festgelegt) noch zugunsten einer US-Person direkt oder indirekt angeboten oder
verkauft werden. Antragsteller mUssen ggf. erkldren, dass sie keine US-Person sind und weder Anteile im Auftrag einer US-
Person noch mit der Absicht erwerben wollen, sie an eine US-Person weiter zu verduBern. Sollte ein Anteilinhaber eine US-
Person werden, kann er in den USA einer Quellensteuer sowie einer steuerlichen Meldepflicht unterliegen.

US-Person

Jede Person, bei der es sich um eine US-Person im Sinne von Vorschrift 902 von Verordnung S gemdR dem United States
Securities Act von 1933 (der ,Securities Act”) handelt, wobei sich die Definition dieses Begriffs durch Gesetzesdnderungen,
Verordnungen oder gerichtliche oder behordliche Auslegungen von Zeit zu Zeit dndern kann.

Als US-Person gilt unter anderem: i. jede natlrliche Person mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten; ii. jede Personen- oder
Kapitalgesellschaft, die gemdaB den gesetzlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten gegriindet wurde oder organisiert
ist; iii. jeder Nachlass, bei dem ein Vollstrecker bzw. Verwalter eine US-Person ist; iv. jedes Treuhandvermogen (,Trust”), bei
dem ein Treuhdnder (,Trustee”) eine US-Person ist; v. jede in den USA gelegene Vertretung oder Niederlassung einer
auslandischen Gesellschaft; vi. jedes von einem Hdndler oder sonstigen Vermogensverwalter zu Gunsten bzw. fir Rechnung
einer US-Person gefihrte Konto ohne Verwaltungsvollmacht oder gleichartige Konto (mit Ausnahme von Nachldssen oder
Treuhandvermaogen); vii. jedes von einem in den Vereinigten Staaten organisierten, gegrindeten oder (im Falle von
naturlichen Personen) wohnhaften Handler oder sonstigen Vermogensverwalter gefihrte Konto mit Verwaltungsvollmacht
oder gleichartige Konto (mit Ausnahme von Nachldssen oder Treuhandvermogen); und viii. jede Personen- oder
Kapitalgesellschaft, wenn diese: (1) nach den Gesetzen einer fremden Rechtsordnung organisiert oder eingetragen wurde
und (2) von einer US-Person grundsatzlich fir Zwecke der Anlage in nicht nach dem Securities Act registrierte Wertpapiere
errichtet wurde, sofern sie nicht von bevollmdchtigten Investoren, die keine naturlichen Personen, Nachldsse oder
Treuhandvermdgen sind, organisiert bzw. gegriindet wurde und in deren Eigentum steht.
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Der Fonds im Uberblick

Der MetallRente FONDS PORTFOLIO wurde als ,fonds commun de placement” (FCP) nach dem Recht des
GroBherzogtums Luxemburg am 10. Mai 2002 im GroBherzogtum Luxemburg gegriindet und fallt unter den
Anwendungsbereich des Teil | des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Uber die Organismen fur
gemeinsame Anlagen (,Gesetz”) und ist somit ein Organismus fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (,OGAW") im
Sinne der Richtlinie 2009/65/EG. Die Basiswdhrung des Fonds ist der Euro.

Der Fonds wird von der Allianz Global Investors GmbH, einer Tochtergesellschaft der Allianz Asset Management GmbH,
MUnchen, Bundesrepublik Deutschland, und Mitglied der Allianz Gruppe, nach luxemburgischem Recht verwaltet und —
auch unter Nutzung dieser Finanzgruppe — vertrieben. Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der
Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar (gesamthaft die ,Verwaltungsgesellschaft”).

Dieser Verkaufsprospekt trat am 31. Dezember 2022 in Kraft.

Das urspringliche Verwaltungsreglement des Fonds trat am 10. Mai 2002 in Kraft. Die letzte Anderung trat am 31.
Dezember 2022 in Kraft. Ein Vermerk auf die Hinterlegung des Verwaltungsreglements beim Handelsregister im
GroBherzogtum Luxemburg erfolgte am 17. Februar 2023 im RESA, Recueil électronique des sociétés et associations
(,RESA").

Anlageziel

Die Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch
Anlagen, die auch okologische oder soziale Merkmale beinhalten kénnen, in ein breites Spektrum von Anlageklassen,
insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmdrkten, ausgerichtet.

Verwaltungsansatz des Fonds

Der Fonds wird in Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemdB Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr.
583/2010 der Kommission verwaltet. Ein unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwalteter Fonds ist ein Fonds, bei
dem ein Vergleichsindex (i) fur die ausdrickliche oder implizite Bestimmung der Portfoliozusammensetzung eines Fonds
und/oder (i) fUr die Performanceziele und Kennzahlen eines Fonds eine Rolle spielt. In beiden Fallen befolgt das
Fondsmanagement jederzeit einen aktiven Managementansatz, d. h. ein Vergleichsindex wird weder nachgebildet noch
reproduziert. Hierbei verfolgt das Fondsmanagement das Ziel, eine Outperformance gegenlber dem Vergleichsindex zu
erzielen.

Wenn eine Anteilklasse des Fonds gegenulber einer bestimmten Wdhrung abgesichert ist, so wird auch der jeweilige
Vergleichsindex gegenlber der jeweiligen Wdhrung abgesichert.

Dieser Fonds wird in Bezug auf den Vergleichsindex 60% MSCI World Extended SRI 5% Issuer Capped + 22% MSCI
Emerging Markets Extended SRI 5% Issuer Capped + 9% ML Global High Yield Constrained Hedged in Euro + 9% JP
Morgan EMBI Global Diversified Hedged in EUR verwaltet. Der Vergleichsindex wird von MSCI Limited, ICE Benchmark
Administration Limited und J.P. Morgan Securities PLC administriert. MSCI Limited, ICE Benchmark Administration Limited
und J.P. Morgan Securities PLC sind in dem von der European Securities and Markets Authority, ESMA, gefihrten Register
eingetragener Benchmark-Administratoren eingetragen.

Zwecke der Nutzung eines Vergleichsindex
Der Vergleichsindex wird lediglich fur Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch flr Zwecke der
Portfoliozusammensetzung genutzt.



MetallRente FONDS PORTFOLIO

Freiheitsgrad und Universum des Vergleichsindex

In der Regel ist die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere auch im Vergleichsindex enthalten. Der
Fondsmanager besitzt die Flexibilitdt, auch in Titel zu investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind. Bei der
Auswahl und Gewichtung von Vermdgensgegenstdnden fir den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im
Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Der Fondsmanager beriicksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken,
einschlieBlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite auswirken kénnten,
in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken umfasst keine
Barmittel und Einlagen, Derivate und nicht bewertete Anlagen. Nachhaltigkeitsrisiken werden wie folgt zusammengefasst

e Makronachhaltigkeitsrisiken mit globaler Relevanz (z. B. globale Erwdrmung und Klimawandel).

e Risiken des Nachhaltigkeitssektors mit Relevanz fir Fonds, die bestimmten Sektoren ausgesetzt sind (z. B. das Risiko
nicht wiederherstellbarer Vermégenswerte fiir den Ol- und Gassektor).

e Idiosynkratische Nachhaltigkeitsrisiken auf der Ebene einzelner Unternehmens- und Staatsemittenten mit Relevanz fir
Fonds, die diesen Emittenten ausgesetzt sind (z. B. Risiko des Klimawandels).

¢ Nachhaltigkeitsinvestitionsrisiken auf Portfolioebene, die sich aus dem Portfolioexposure in Bezug auf das
Makronachhaltigkeitsrisiko, die Risiken des Nachhaltigkeitssektors und insbesondere die investierten
Nachhaltigkeitsemittenten ergeben.

Nachhaltigkeitsrisiken werden anhand externer Nachhaltigkeitsresearchdaten und/oder internem Research und Analyse
bewertet. Sowohl externe als auch interne Untersuchungen zielen darauf ab, potenzielle finanzielle Risiken einer Anlage
in Wertpapiere eines Emittenten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zu identifizieren. Emittenten kénnen
Unternehmensemittenten, staatliche Emittenten oder Emittenten von unterstaatlichen Einheiten sein. Details finden Sie in
der Erkldrung zur Risikomanagementrichtlinie unter https://www.allianzgi.com/de/our-firm/esg.

Darlber hinaus berlcksichtigt das Fondsmanagement PAl-Indikatoren zu Nachhaltigkeitsfaktoren in dhnlicher Weise wie
zuvor beschrieben bei allen Anlageentscheidungen, die fliir den Fonds zu treffen sind. Weitere Einzelheiten sind in der
Erklarung der Verwaltungsgesellschaft zu den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen enthalten, die auf der Website
www.allianzglobalinvestors.com verfligbar ist.

PAl-Indikator(en) sind verschiedene Indikatoren, die die wesentlichen oder voraussichtlich wesentlichen Auswirkungen von
Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufzeigen sollen. Zu den PAl-Indikatoren gehoren unter anderem
Treibhausgasemissionen, biologische Vielfalt, Wasser, Abfall sowie soziale und Arbeitnehmerbelange fur
Unternehmensemittenten und gegebenenfalls ein Indikator flr Anlagen in Wertpapiere staatlicher Emittenten. PAI-
Indikatoren werden verwendet, um zu messen, wie Emittenten die Nachhaltigkeitsfaktoren negativ beeinflussen.

Alle im Rahmen der durch das Fondsmanagement getroffenen Anlageentscheidung erworbenen Vermogensgegenstdnde
entsprechen dem oben beschriebenen Prozess. Darliber hinaus weisen die im Rahmen der Multi Asset
Nachhaltigkeitsstrategie Anwendung findenden spezifische Anlagestrategien (siehe unten) im Einklang mit Artikel 8 und 9
der Verordnung Uber die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit Merkmale auf, die bis zu einem gewissen
Grad bestimmte Risiken, insbesondere Reputationsrisiken, begrenzen kénnten, z. B. den Ausschluss bestimmter Branchen
oder der Emittenten mit dem schlechtesten Rating.

Wenn eine im Rahmen der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie Anwendung findende Anlagestrategie des Fonds in
Ubereinstimmung mit Art. 9 der Verordnung Uber die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit erfolgt, sind alle
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relevanten Informationen, die gemdaB Art. 5 der Taxonomierichtlinie offenzulegen sind, im Kapitel ,Verwaltung eines Fonds
gemadR der Verordnung Uber die Offenlegung von Angaben zur Nachhaltigkeit und spezifische Informationen, die gemdni
der Taxonomieverordnung offenzulegen sind” enthalten. Ein Fonds bzw. eine bestimmte Assetklasse eines Fonds werden in
diesem Fall in Ubereinstimmung mit Art. 9 (1), (2) oder (3) der Nachhaltigkeits-Offenlegungsverordnung verwaltet, wenn sie
nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.

Wird eine im Rahmen der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie Anwendung findende Anlagestrategie des Fonds in
Ubereinstimmung mit Art. 8 der Nachhaltigkeits-Offenlegungsverordnung erfolgt, sind alle relevanten Informationen, die
gemadnf Art. 6 der Taxonomierichtlinie offenzulegen sind, im Kapitel ,Verwaltung eines Fonds gemdfR der Verordnung Uber
die Offenlegung von Angaben zur Nachhaltigkeit und spezifische Informationen, die gemdl der Taxonomieverordnung
offenzulegen sind” enthalten. Ein Fonds bzw. eine bestimmte Assetklasse eines Fonds werden in diesem Fall in
Ubereinstimmung mit Art. 8 (1) der Verordnung Uber die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit verwaltet,
wenn sie neben anderen Merkmalen dkologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fordern,
vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, gute Unternehmensfihrungspraktiken anwenden.

Weitere Informationen (einschlieBlich zusdatzlicher Details) werden in den Global Corporate Governance Guidelines der
Verwaltungsgesellschaft offengelegt und kénnen auf der Website https://allianzglobalinvestors.com eingesehen werden.

Da das Fondsmanagement des Fonds eine individuelle Anlagestrategie (wie oben aufgefiihrt) anwendet, berlicksichtigt es
im Rahmen der Umsetzung dieser Anlagestrategie sogenannte "PAl-Indikatoren"(wie oben ausgeflihrt) in Bezug auf
Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfall sowie soziale und Arbeitnehmerbelange bei
Unternehmensemittenten und gegebenenfalls Indikatoren, die fiir Anlagen in Staatsanleihen gelten sowie die fir die
individuelle Anlagestrategie (wie unten ausgefiihrt) genannten Ausschlusskriterien, die zudem auch im Rahmen des
Erwerbs interner SFDR-Zielfonds gelten. Die PAl-Indikatoren werden im Rahmen des Anlageprozesses des
Fondsmanagers, wie in der spezifischen Anlagestrategie beschrieben, durch Ausschlusskriterien berlicksichtigt.

Die Datenabdeckung der flir die PAl-Indikatoren erforderlichen Daten ist heterogen. Aufgrund fehlender Daten kann der
Fondsmanager das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefdlle bei den Unternehmen, in die investiert wird, noch
nicht bewerten. Darliber hinaus ist die Datenabdeckung in Bezug auf Biodiversitdt, Wasser und Abfall gering und die
entsprechenden PAI-Indikatoren werden unter Ausschluss schwerwiegender Kontroversen im Rahmen des UN Global
Compact betrachtet. Daher wird sich der Fondsmanager bemiihen, die Datenabdeckung fir PAl-Indikatoren mit geringer
Datenabdeckung zu erhéhen. Der Fondsmanager wird regelmaBig prifen, ob die Datenverfligbarkeit ausreichend
gestiegen ist, um moglicherweise die Bewertung solcher Daten in den Anlageprozess einzubeziehen.

Anlagegrundsdtze
1. Hierzu wird das Vermdgen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung wie folgt angelegt:

a) Das Fondsvermogen wird in Aktien und andere vergleichbare Wertpapiere investiert. Zudem kénnen fur den Fonds
Indexzertifikate sowie Zertifikate auf Aktien, Aktienkdrbe und Genussscheine erworben werden, deren Risikoprofil
mit den in Satz 1 genannten Vermdgensgegenstdnden oder mit den Anlagemarkten, denen diese
Vermogensgegenstdnde zuzuordnen sind, korrelieren.

b) Das Fondsvermogen wird in verzinslichen Wertpapieren angelegt. Zudem konnen fir den Fonds Indexzertifikate
und andere Zertifikate (bei denen es sich jeweils um Wertpapiere gemdB dem Gesetz handelt), deren Risikoprofil
typischerweise mit verzinslichen Wertpapieren oder mit den Anlagemarkten korreliert, denen diese
Vermogensgegenstdnde zuzuordnen sind, erworben werden.

c) Zudem durfen fir den Fonds Einlagen gehalten und Geldmarktinstrumente erworben werden.
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d)

e)

f)

9)

h)

Das Fondsvermdgen darf in OGAW oder OGA angelegt werden. Es kann sich hierbei um breit diversifizierende
Fonds (ggf. auch Mischfonds und einen Absolute Return-Ansatz verfolgende Fonds), um Aktien- (einschlieBlich REIT-
), Renten- oder Geldmarktfonds, um Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffmarkten partizipieren,
um Ldnder-, Regionen- und Branchenfonds (einschlieBlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich
tatig sind) sowie um auf bestimmte

Emittenten, Wahrungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Ebenfalls kann es sich hierbei auch um
Zielfonds handeln, welche okologische oder soziale Merkmale férdern oder nachhaltige Investitionen als Ziel
gemdl Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung Uber die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben (,SFDR-
Zielfonds”).

Vorbehaltlich insbesondere Buchstabe j), kénnen bis zu 70 % des Fondsvermdgens in Vermégensgegenstdnde
gemdfB den Buchstaben a) bis d) investiert werden, deren Emittenten im Falle der Buchstaben a) bis c) ihren Sitz
in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie
»~hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf” fdllt, d. h. das nicht als ,entwickelt” klassifiziert wird (so genannter
“Emerging Market”), bzw. deren Anlageschwerpunkt im Falle von Buchstabe d) in einem oder mehreren
Schwellenmarkten bzw. Schwellenldndern liegt.

Ching, Indien und Russland gelten im vorstehenden Sinne als Schwellenlander. Fir den Fall, dass das
Fondsvermogen in China, Indien und Russland angelegt ist, diirfen in China nur A-Aktien (max. 10 % des
Fondsvermogens) und H-Aktien, ADRs und GDRs, in Indien nur lokale Aktien, ADRs und GDRs und in Russland nur
lokale Aktien, ADRs und GDRs — allesamt gesetzlich zuldssige Wertpapiere — erworben werden.

Fir das Fondsvermégen werden nur solche Zertifikate erworben, die mit den gesetzlichen Bestimmungen in
Luxemburg und den im Verwaltungsreglement niedergelegten Anlagegrundsdtzen in Einklang stehen. Dies sind
insbesondere Zertifikate, welche die Wertentwicklung eines nach dem Gesetz oder nach dem
Verwaltungsreglement erwerbbaren Basisgegenstandes, bei dem es sich nicht um ein Derivat handelt, 1:1
nachvollziehen (,1:1-Zertifikate”). Zertifikate mit eingebetteten Derivaten, die keine 1:1-Zertifikate sind und welche
sich auf nach dem Gesetz oder dem Verwaltungsreglement nicht erwerbbare Vermdgensgegenstdnde beziehen,
werden hingegen nicht erworben.

Bis zu 30 % des Fondsvermdgens durfen in Vermdgensgegenstdnden im Sinne des Buchstaben b) investiert werden,
bei denen es sich zum Zeitpunkt des Erwerbs um sogenannten Hochzinsanleihen (,High Yield-Anlagen”) handelt
und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (von Standard & Poor’s oder Fitch) oder einem Rating von Bal
oder darunter (von Moody’s) bewertet sind (so genanntes Non Investment Grade-Rating) oder ein gleichwertiges
Rating von einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder kein Rating aufweisen, wobei nach Ansicht des
Fondsmanagers im letzteren Fall jedoch angenommen werden kann, dass sie wie in diesem Satz angegeben
bewertet wdren, wenn eine anerkannte Rating-Agentur sie zum Zeitpunkt des Erwerbs bewertet hdtte.

Die erworbenen Vermogensgegenstande durfen sowohl auf Euro als auch auf Fremdwdahrung lauten.

Im Rahmen und unter Beachtung der oben genannten Beschrdnkungen kann das Fondsvermédgen — je nach
Einschdtzung der Marktlage — sowohl

— auf einzelne Typen von Vermdgensgegenstdnden, und/oder
— auf einzelne Wahrungen, und/oder

— auf einzelne Branchen, und/oder



)

K)
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— auf einzelne Lédnder, und/oder
- auf Vermdgensgegenstdnde mit klrzeren bzw. langeren (Rest-)Laufzeiten, und/oder

— auf Vermogensgegenstdnde von Ausstellern/Schuldnern mit bestimmten Charakteren (z. B. Staaten oder
Unternehmen)

konzentriert als auch breit Ubergreifend investiert werden.

Das Fondsmanagement wdhlt die Vermdgensgegenstdnde fur den Fonds unabhdngig von der GréRenordnung der
Unternehmen und unabhdngig davon aus, ob es sich um Substanz- oder Wachstumswerte handelt. Der Fonds kann
dadurch sowohl auf Unternehmen einer bestimmten GroéBenordnung bzw. Kategorie konzentriert als auch breit
Ubergreifend investiert sein.

Eine Uber- oder Unterschreitung der vorstehend in den Buchstaben e) und f) beschriebenen Grenzen ist zuldssig,
wenn dies durch Wertverdnderungen von im Fondsvermogen enthaltenen Vermogensgegenstdnden, durch
Austbung von Bezugs- oder Optionsrechten oder durch Verdnderung des Werts des gesamten Fonds z. B. bei
Ausgabe oder Ricknahme von Anteilscheinen geschieht (sog. ,passive Grenzverletzung”). In diesen Fdallen ist die
Wiedereinhaltung der genannten Grenzen in angemessener Frist anzustreben.

Eine Uber- oder Unterschreitung der in den Buchstaben e) und f) genannten Grenzen durch Erwerb oder
VerduBerung entsprechender Vermogensgegenstdnde ist zuldssig, wenn gleichzeitig durch den Einsatz von
Techniken und Instrumenten sichergestellt ist, dass das jeweilige Marktrisikopotenzial insgesamt die Grenzen
einhatlt.

Die Techniken und Instrumente werden fir diesen Zweck mit dem deltagewichteten Wert der jeweiligen
Basisgegenstdnde vorzeichengerecht angerechnet. Marktgegenldufige Techniken und Instrumente werden auch
dann als risikomindernd angerechnet, wenn ihre Basiswerte und die Gegenstdnde des Fonds nicht vollstandig
Ubereinstimmen.

AuBerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, flir den Fonds zum Zwecke einer effizienten
Portfolioverwaltung (inklusive zu Absicherungszwecken) Techniken und Instrumente einzusetzen (gem. §§ 8 f. des
Verwaltungsreglements bzw. den Erlduterungen in diesem Verkaufsprospekt unter ,Einsatz von Techniken und
Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken”) sowie gem. § 11 des Verwaltungsreglements kurzfristige
Kredite aufzunehmen.

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Buchstaben a) bis k) festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass
mindestens 51 % des Aktivwvermogens des Fonds (die Hohe des Aktivwermogens bestimmt sich nach dem Wert der
Vermogensgegenstdnde des Investmentfonds ohne Berlcksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen
im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz i.d.F. vom 1. Januar 2022 (,InvStG") angelegt werden.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

e Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen oder an einem anderen
organisierten Markt (der die Kriterien eines geregelten Markts bzw. jede Borse in einem Land, der bzw. die, wie
in Artikel 41(1) des Gesetzes definiert, regelmaBig gedffnet, anerkannt und der Offentlichkeit zugdnglich ist
erfullt) zugelassen oder in diesen einbezogen sind;
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e Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum ansdssig sind und dort der
Ertragsbesteuerung fir Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

e Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansdssig sind und dort einer Ertragsbesteuerung fur
Kapitalgesellschaften in Hohe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

e Anteile an anderen Investmentvermogen in Hohe der bewertungstaglich veroffentlichten Quote ihres Werts, zu
der sie tatsachlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen; soweit keine tatsdchliche
Quote veroffentlicht wird, in Hohe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermogens
festgelegten Mindestquote.

m) Die in den Buchstaben e) und f) genannten Grenzen brauchen in den letzten beiden Monaten vor einer Auflosung
oder Verschmelzung des Fonds nicht eingehalten zu werden.

2. Bei der Auswahl der Vermdgensgegenstdnde des Fonds werden die folgenden Auswahlgrundsatze und
Ausschlusskriterien seitens des Fondsmanagements beachtet.

a) Mindestens 70% des Wertes des Fondsvermogens werden in Anteile von SFDR-Zielfonds im Sinne von Ziffer 1
Buchstabe d) und/oder in Wertpapiere im Sinne von Ziffer 1 Buchstabe a) bis ¢) angelegt, die den sozialen,
okologischen, geschdftlichen Verhaltens- und Governance-Merkmalen gemdB der Multi Asset
Nachhaltigkeitsstrategie unterliegen bzw. diese Merkmale erfillen.

b) Der Fonds wendet Mindestausschlusskriterien an und investiert nicht unmittelbar in Wertpapiere von:

- Unternehmen, die aufgrund problematischer Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt
und Korruption schwerwiegend gegen Prinzipien und Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der
Vereinten Nationen, die OECD-Leitsdtze fur multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten
Nationen fur Wirtschaft und Menschenrechte verstoRen,

— Unternehmen, die in kontroverse Waffen involviert sind (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen,
biologische Waffen, abgereichertes Uran, weiBer Phosphor und Atomwaffen),

- Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit Waffen, militdrischer Ausristung und Dienstleistungen
erwirtschaften,

— Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle erzielen,
— Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen mit Kohle erzielen,

— Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind, und von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer
Einnahmen mit dem Vertrieb von Tabak erzielen.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten mit einem unzureichenden Freedom House Index sind ausgeschlossen.
Ein unzureichender Freedom House Index liegt dann vor, wenn die betreffende Jurisdiktion im Freedom House
Index (Global Freedom Scores) als ,nicht frei” bzw. ,not free” bewertet wird.

Unter keinen Umstdnden darf der Fonds beim Einsatz von Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen
abweichen.
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Die nachhaltigen Mindestausschlusskriterien beruhen auf Informationen eines externen Datenanbieters und werden im
Rahmen der vor- und nachbérslichen Compliance kodiert. Die Uberprifung wird mindestens halbjdhrlich durchgefiihrt.

Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie

Ein Fonds, der nach der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in (i) Aktien und/oder Schuldtitel von
Unternehmen in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der in den vorvertraglichen Informationen (Anhang zu diesem
Verkaufsprospekt) genannten Strategien, die entweder okologische und/oder soziale Merkmale fordern und/oder
nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, und/oder in (ii) SFDR-Zielfonds und/oder Griine Anleihen und/oder Soziale Anleihen
und/oder Nachhaltigkeitsanleihen. Hierbei kann das Fondsmanagement eine der in Anhang beschriebenen Strategien fur
das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien flr bestimmte Assetklassen des Fonds
Anwendung finden lassen.

Definitionen im Zusammenhang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie

GrUne Anleihen

sind designierte Schuldtitel, die Nachhaltigkeit fordern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte
untersttzen sollen. Griine Anleihen missen mit den vier Kernkomponenten der Grundsdtze fur grine Anleihen konform
sein.

Grundsdtze fur grine Anleihen

sind von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegebene freiwillige Verfahrensrichtlinien, die
Transparenz und Offenlegungen empfehlen und Integritdt bei der Entwicklung des Marktes fir griine Anleihen fordern,
indem sie den Ansatz fir die Emission von grinen Anleihen klarstellen. Die Grundsdtze fur grine Anleihen umfassen die
folgenden vier Kernkomponenten: (i) Verwendung der Erldse, (i) Verfahren fir die Auswahl und Beurteilung von Projekten,
(iii) Verwaltung der Erldse und (iv) Berichterstattung.

Grundsdtze fur nachhaltigkeitsorientierte Anleihen

sind von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegebene freiwillige Verfahrensrichtlinien, die Best
Practices fUr Finanzinstrumente zur Einbeziehung zukunftsorientierter nachhaltiger Ergebnisse skizzieren und die Integritat
bei der Entwicklung des Marktes fir nachhaltigkeitsbezogene Anleihen fordern, indem sie den Ansatz fir die Emission einer
nachhaltigkeitsbezogenen Anleihe klarstellen. Die Grundsdtze fur nachhaltigkeitsbezogene Anleihen: (i) Auswahl der Key
Performance Indicators (KPI), (ii) Kalibrierung der Sustainability Performance Targets (SPT), (iii) Merkmale der Anleihe, (iv)
Berichterstattung und (v) Uberprifung.

Grundsdatze fur soziale Anleihen

sind von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegebene freiwillige Verfahrensrichtlinien, die
Transparenz und Offenlegungen empfehlen und Integritdt bei der Entwicklung des Marktes fur soziale Anleihen fordern,
indem sie den Ansatz fir die Emission von griinen Anleihen klarstellen. Die Grundsdtze fur soziale Anleihen umfassen die
folgenden vier Kernkomponenten: (i) Verwendung der Erldse, (i) Verfahren fir die Auswahl und Beurteilung von Projekten,
(i) Verwaltung der Erlose und (iv) Berichterstattung.

Nachhaltigkeitsanleihen

sind designierte Schuldverschreibungen zur Foérderung der Nachhaltigkeit und zur Finanzierung oder Refinanzierung einer
Kombination aus grinen und sozialen Projekten. Nachhaltigkeitsanleihen mussen sich an den jeweiligen vier Komponenten
sowohl der Grundsdatze fur grine Anleihen als auch der Grundsdtze fur soziale Anleihen orientieren.

SFDR oder Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsverordnung
bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 Uber
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
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SFDR-Zielfonds

bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen
Offenlegungsverordnung in der Forderung okologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht.
Externe SFDR-Zielfonds kdnnen zusdtzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden,
die von denjenigen abweichen, die fir interne SFDR-Zielfonds, wie in diesem Verkaufsprospekt beschrieben, gelten.

Soziale Anleihen

sind zweckgebundene Schuldtitel zur Forderung der Nachhaltigkeit und zur Finanzierung oder Refinanzierung von
Projekten mit einem bestimmten sozialen Ziel. Soziale Anleihen erfillen die Grundsdatze einer nachhaltigen und
verantwortungsvollen Anlage (Sustainable Responsible Investing (SRI)). Soziale Anleihen missen mit den vier
Kernkomponenten der Grundsdtze fur soziale Anleihen konform sein.

Taxonomieverordnung
bezeichnet die Verordnung (EU) 2020/852 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 Uber die
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen.

Zielfonds

bezeichnet jeden OGAW und/oder OGA, der entweder direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder
einer anderen Gesellschaft, die mit der Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung verbunden ist (interner Zielfonds) oder von einer anderen dritten Gesellschaft (externer Zielfonds) verwaltet
wird,

Verwaltung eines Fonds gemafB der Verordnung Uber die Offenlegung von Angaben zur
Nachhaltigkeit und spezifische Informationen, die gemdB der Taxonomieverordnung offenzulegen
sind

Die Investitionen des Fonds (und die jeweiligen Beschrdnkungen) bestehen grundsatzlich aus Vermogenswerten und/oder
Instrumenten, die in den Anlagegrundsdtzen (siehe oben) des Fonds genannt sind.

Der Fonds fordert dkologische oder soziale Merkmale und wird daher gemdaR Artikel 8 (1) der Verordnung Uber die
Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit offengelegt. Ein Fonds, der sich zu einem Mindestprozentsatz an
Investitionen verpflichtet, die den EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige Aktivitdten Rechnung tragen (d.h. an der
Taxonomie ausgerichtet sind), tradgt durch seine Investitionen zu den folgenden Umweltzielen bei: (i) Abschwdchung des
Klimawandels und/oder (i) Anpassung an den Klimawandel.

Die technischen Screening-Kriterien ("TSC") fUr 6kologisch nachhaltiges Wirtschaften sind noch nicht vollstdndig entwickelt
(insbesondere fur die anderen vier in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltziele). Diese detaillierten Kriterien
erfordern die Verflgbarkeit mehrerer spezifischer Daten zu jeder Investition, die sich hauptsdchlich auf die vom
Unternehmen gemeldeten Daten stUtzen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind nur begrenzt zuverldssige, aktuelle und Uberprifbare
Daten verflgbar, um Investitionen anhand der TSC zu bewerten. In diesem Zusammenhang greift die Allianz Global
Investors GmbH in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds fir die Ermittlung der gebundenen Taxonomie-
Anteile auf einen externen Daten- und Researchanbieter zurlick. Der externe Anbieter bewertet die Unternehmensangaben,
um zu beurteilen, ob die Geschdftsaktivitdten der Unternehmen die von der EU-Kommission definierten Kriterien erfullen.
Eine zusdtzliche ,Do No Significant Harm"-Bewertung des Emittenten wird von der Verwaltungsgesellschaft durchgeflhrt,
um die Eignung der Taxonomie-Anteile zu beurteilen.

Der Grundsatz "keinen nennenswerten Schaden anrichten" gilt nur fir die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen,
die den EU-Kriterien flr dkologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten Rechnung tragen alle anderen nachhaltigen
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Investitionen. Die Anlagen, die dem Ubrigen Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegen, berlcksichtigen die EU-Kriterien fur
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten nicht.

Nachhaltige Investition ist eine Investition in eine Wirtschaftstatigkeit, die gemessen an den Umwelt- und/oder Sozialzielen
einen Beitrag leistet (Investitionen in Geschdftstdtigkeiten, die einen positiven Beitrag zu nachhaltigen Zielen leisten),
vorausgesetzt, dass solche Investitionen keinem dieser Ziele erheblich schaden und dass die Unternehmen, in die investiert
wird, gute Unternehmensflihrungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen,
Beziehungen zu den Arbeitnehmern, Vergiitung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Okologische und
soziale Beitrége konnen z. B. anhand der UN-Ziele fUr nachhaltige Entwicklung sowie der Ziele der Taxonomie definiert
werden. Die Berechnung des positiven Beitrags fur die Teilfonds basiert auf einem quantitativen Rahmen, der durch
qualitative Beitrdge des Sustainability Research ergdnzt wird. Die angewandte Methodik unterteilt ein Unternehmen
zundchst in seine Geschdftsaktivitdten, um zu beurteilen, ob diese Aktivitaten einen positiven Beitrag zu den okologischen
und/oder sozialen Zielen leisten. Nach der Zuordnung der Geschdaftsaktivitaten wird eine vermogensgewichtete
Aggregation auf Portfolioebene durchgefihrt, um den prozentualen Anteil des positiven Beitrags pro Portfolio zu
berechnen.

Die Wirtschaftstatigkeiten konnen beispielsweise anhand von SchlUsselindikatoren fur die Ressourceneffizienz in Bezug auf
die Nutzung von Energie, erneuerbaren Energien, Rohstoffen, Wasser und Land, das Abfallaufkommen und die
Treibhausgasemissionen oder die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft gemessen werden,
oder eine Investition in eine Wirtschaftstatigkeit, die zu einem sozialen Ziel beitrdgt, insbesondere eine Investition, die zur
Bekdmpfung von Ungleichheit oder zur Forderung des sozialen Zusammenhalts beitrdgt, die soziale Integration und die
Arbeitsbeziehungen fordert, oder eine Investition in Humankapital oder in wirtschaftlich oder sozial benachteiligte
Gemeinschaften, vorausgesetzt, dass solche Investitionen keinem dieser Ziele erheblich schaden und dass die Unternehmen,
in die investiert wird, gute Unternehmensfihrungspraktiken anwenden, insbesondere in Bezug auf solide
Managementstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Verglitung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften.

Okologische und soziale Beitrage kénnen anhand der UN-Ziele fir nachhaltige Entwicklung sowie der Ziele der Taxonomie
definiert werden. Die Berechnung des positiven Beitrags stutzt sich auf einen quantitativen Rahmen, der durch qualitative
Beitrdge von Sustainability Research ergdnzt wird. Die angewandte Methodik unterteilt ein Unternehmen zundchst in seine
Geschaftsaktivitdten, um zu beurteilen, ob diese Aktivitdten einen positiven Beitrag zu den dkologischen und/oder sozialen
Zielen leisten. Nach der Zuordnung der Geschdaftsaktivitdten wird eine vermdgenswertgewichtete Aggregation auf
Portfolioebene durchgeflhrt, um den prozentualen Anteil des positiven Beitrags pro Portfolio zu berechnen.

Der Mindestanteil der nachhaltigen Anlagen des Fonds betrdagt 3,00 % des Nettovermogens des Fonds.

Der Mindestanteil der an der Taxonomie ausgerichteten Anlagen des Fonds betrdgt 0,00 % des Nettovermdgens des
Fonds.

Der Umfang, die Einzelheiten und die relevanten Anforderungen (einschlieBlich, aber nicht beschrdnkt auf die o.g.
anwendbaren Ausschlusskriterien) der vom Fondsmanagement angewandten Anlagestrategie, die in Ubereinstimmung
mit Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung Ulber die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit erfolgt, sind in den
vorvertraglichen Informationen beschrieben, die im Anhang zu diesem Verkaufsprospekt zu finden sind.

Dariber hinaus wird in den vorvertraglichen Informationen fiir den Fonds der Inhalt der nach den SFDR erforderlichen
Angaben im Detail beschrieben, einschlieBlich aller taxonomierelevanten Informationen, die flr Produkte nach Artikel 8
und 9 der SFDR erforderlich sind.

Woas den Einsatz von Derivaten betrifft, so finden die im Kapitel ,Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit
verbundene besondere Risiken” gemachten Ausfiihrungen vollumfdnglich Anwendung. Dies schlieBt Transaktionen mit
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Derivaten fur ein effizientes Portfoliomanagement (einschlieBlich Hedging) und/oder zu Anlagezwecken ein. Das
Fondsmanagement wird nach Maéglichkeit Transaktionen mit Derivaten bevorzugen, die dazu dienen, die angekiindigten
dkologischen oder sozialen Merkmale eines Fonds zu erfiillen, der in Ubereinstimmung mit der betreffenden
Anlagestrategie verwaltet wird.

Allgemeiner Ausschluss von bestimmten Emittenten

Der Fonds verzichtet auf direkte Anlagen in Wertpapiere von Emittenten, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft
unerwlnschte Geschaftsaktivitdten entfalten. Zu den unerwiinschten Geschdftsaktivitdten gehoren insbesondere die
folgenden:

e Bestimmte umstrittene Waffen: Die Art der umstrittenen Waffen, die in den Anwendungsbereich des Ausschlusses fallen,
kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und kann auf der Website
https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy eingesehen werden.

e Kohle: Emittenten, die eine Geschdftsaktivitdt im Zusammenhang mit Kohle ausiben, fallen nur dann in den
Anwendungsbereich des Ausschlusses, wenn sie bestimmte quantitative Kriterien erflllen. Diese Kriterien kdonnen von
Zeit zu Zeit aktualisiert werden und sind auf der Website https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy
abrufbar.

Der Ausschluss gilt nur fir Unternehmen als Emittenten. Der Fonds kann in Wertpapierkorbe wie Indizes investieren, die
Wertpapiere enthalten kdnnen, die unter die oben genannten Ausschlusskriterien fallen. Um diesen Ausschluss
vorzunehmen, werden verschiedene externe Daten- und Research-Anbieter herangezogen. Schuldtitel von Emittenten, die in
den Anwendungsbereich des Ausschlusses fallen, kdnnen bis zum friheren der beiden folgenden Zeitpunkte gehalten
werden: entweder bis zur Falligkeit des jeweiligen Instruments oder bis zum 30. Juni 2022, vorausgesetzt, ein solches
Instrument wurde vor der Einfihrung des allgemeinen Ausschlusses flr den Fonds erworben.

Anteilklassen

Der Fonds kann mit mehreren Anteilklassen, die sich in der Kostenbelastung, der Kostenerhebungsart, der
Ertragsverwendung, dem erwerbsberechtigten Personenkreis, dem Mindestanlagebetrag, der Referenzwdhrung, einer ggf.
auf Anteilklassenebene erfolgenden Wdhrungssicherung, der Bestimmung des Abrechnungszeitpunkts nach
Auftragserteilung, der Bestimmung des zeitlichen Abwicklungsprozedere nach Abrechnung eines Auftrags und/oder einer
Ausschittung oder sonstigen Merkmalen unterscheiden kdnnen, ausgestattet werden. Alle Anteile nehmen in gleicher Weise
an den Ertrdgen und am Liquidationserlos ihrer Anteilklasse teil.

FUr den Fonds kdnnen Anteile ausschittender und thesaurierender Anteilklassen ausgegeben werden. Bei den
Anteilklassentypen A, C, N, S, P, I, X und W handelt es sich um grundsdtzlich ausschittende Anteilklassentypen, bei den
Anteilklassentypen AT, CT, NT, ST, PT, IT, XT und WT handelt es sich um grundsdtzlich thesaurierende, also die anfallenden
Ertrdge wieder im Rahmen der Anteilklasse anlegende Anteilklassentypen.

Die verschiedenen Anteilklassentypen konnen in den nachfolgend aufgeflhrten Referenzwdhrungen ausgegeben werden:

CHF (Schweizer Franken), CZK (Tschechische Krone), DKK (Ddnische Krone), EUR (Euro), GBP (Britisches Pfund), HKD (Hong
Kong Dollar), HUF (Ungarischer Forint), JPY (Japanischer Yen), NOK (Norwegische Krone), PLN (Polnischer Zloty), SEK
(Schwedische Krone), SGD (Singapur Dollar) und USD (US-Dollar).

Die jeweilige Referenzwdhrung einer Anteilklasse ist dem dem Anteilklassentyp beigefigten Klammerzusatz zu entnehmen
[z. B. bei dem Anteilklassentyp A und der Referenzwdhrung USD: A (USD)].
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Die oben genannten Anteilklassen kénnen den Zusatz von ,2” bis ,99" tragen.

Bei Anteilklassen mit dem Zusatz ,20” oder ,21” handelt es sich um Anteilklassen im Sinne von § 10 Investmentsteuergesetz
(die ,steuerfreien Anteilklassen”), die sich u.a. hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben und halten dirfen unterscheidet.
Diese Anteilklassen durfen nur erworben und gehalten werden von:

(a) deutschen Korperschaften, Personenvereinigungen oder Vermogensmassen, die nach der Satzung, dem
Stiftungsgeschaft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsdchlichen Geschdaftsfihrung ausschlieBlich und
unmittelbar gemeinnltzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung
dienen und die die Anteile nicht in einem wirtschaftlichen Geschdftsbetrieb halten;

(b) deutschen Stiftungen des offentlichen Rechts, die ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzigen oder mildtdtigen
Zwecken dienen;

(c) deutschen juristischen Personen des offentlichen Rechts, die ausschlieBlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen;
sowie

(d) den Buchstaben a) bis ¢) vergleichbaren auslandischen Anlegern mit Sitz und Geschdftsleitung in einem Amts- und
Beitreibungshilfe leistenden ausldndischen Staat.

Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anleger der Verwaltungsgesellschaft eine gultige
Bescheinigung nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 Investmentsteuergesetz zu Ubermitteln. Fallen bei einem Anleger die
vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist er verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach
dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbetrage, die die Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der
Verwaltung des Fonds erhalt und die auf Ertrdge von steuerfreien Anteilklassen entfallen, sind grundsdtzlich den Anlegern
dieser steuerfreien Anteilklassen auszuzahlen.

Abweichend hiervon ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Befreiungsbetrdge unmittelbar dem Fonds zugunsten
der Anleger solcher steuerfreien Anteilklassen zuzufihren; aufgrund dieser Zufihrung werden keine neuen Anteile
ausgegeben.

Anteile von steuerfreien Anteilklassen dirfen nicht Ubertragen werden. Ubertrégt ein Anleger dennoch Anteile, so ist er
verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Ubertrag mitzuteilen. Das Recht zur
RUckgabe der Anteile nur an die Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds gemaR § 14 des Allgemeinen
Verwaltungsreglements bleibt unberthrt.

Anteile in steuerfreien Anteilklassen konnen auch im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrdgen erworben und
gehalten werden, unter der Voraussetzung, dass sie gemdB § 5 oder 5a des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes
(AltZertG) zertifiziert sind. Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzung hat der Anbieter des Altersvorsorge- oder
Basisrentenvertrages die Verwaltungsgesellschaft darlber zu informieren, dass die betreffenden Anteile der steuerfreien
Anteilklasse ausschlieBlich im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrdgen erworben werden. Fallen die
vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist der Anleger verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines
Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbetrdge, die die Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang
mit der Verwaltung des Fonds erhdlt und die auf Ertrdge von steuerfreien Anteilklassen entfallen, sind grundsdtzlich dem
Anbieter des Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages auszuzahlen. Der Anbieter ist verpflichtet, diese Betrdge zugunsten
derjenigen Personen wiederanzulegen, die gemdB dem entsprechenden Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrag
bezugsberechtigt sind. Abweichend hiervon ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Befreiungsbetrage unmittelbar
dem Fonds zugunsten der Anleger der steuerfreien Anteilklasse zuzuflhren; aufgrund dieser Zuflhrung werden keine
neuen Anteile ausgegeben. Das verwendete Verfahren wird auch im Verkaufsprospekt erldutert.
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Der Umtausch von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse ist ausgeschlossen.

Anteile der Anteilklassentypen C und CT kénnen von Anlegern, die ihren Wohnsitz oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt in
der Bundesrepublik Deutschland haben, nur im Rahmen fondsgebundener Versicherungen oder professioneller
Vermogensverwaltung erworben werden.

Anteile der Anteilklassentypen [, IT, X, XT, W und WT kénnen nur von nicht natirlichen Personen erworben werden. Der
Erwerb ist gleichwohl unstatthaft, wenn zwar der Anteilzeichner selbst eine nicht natlrliche Person ist, er jedoch als
Zwischenverwahrer flr einen endbegunstigten Dritten fungiert, der seinerseits eine nattrliche Person ist. Die Ausgabe von
Anteilen dieser Anteilklassentypen kann davon abhdngig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende
schriftliche Versicherung abgibt.

Bei Anteilen der Anteilklassentypen X und XT wird dem Fonds auf Anteilklassenebene keine Pauschalvergitung belastet;
stattdessen wird dem jeweiligen Anteilinhaber eine Vergitung von der Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung gestellt.
Anteile dieser Anteilklassentypen konnen nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und nach Abschluss einer
individuellen Sondervereinbarung zwischen dem Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben werden. Es
steht im freien Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, ob sie einer Anteilausgabe zustimmt, ob sie eine individuelle
Sondervereinbarung abzuschlieBen bereit ist und wie sie ggf. eine individuelle Sondervereinbarung ausgestaltet.

In Bezug auf Angaben zu der Pauschalverglitung der anderen Anteilklassentypen sowie in Bezug auf die sonstigen Kosten,
insbesondere auch hinsichtlich eines Ausgabeaufschlags und eines Ricknahmeabschlags bzw. einer Deinvestitionsgebuhr,
wird auf die Informationstabelle sowie die Abschnitte ,Kosten”, ,Ausgabe von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten” und
,Ricknahme von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten” verwiesen.

Es kdnnen auch Anteilklassen, deren Referenzwdhrung nicht auf die Basiswdhrung des Fonds lautet, ausgegeben werden.
Hierbei konnen sowohl Anteilklassen ausgegeben werden, bei denen eine Wdhrungssicherung zugunsten der
Referenzwdhrung angestrebt wird, als auch Anteilklassen, bei denen dies unterbleibt. Die Kosten dieser
Wadhrungssicherungsgeschafte werden von der entsprechenden Anteilklasse getragen.

Wird bei einer Anteilklasse eine Wdhrungssicherung zugunsten der jeweiligen Referenzwdhrung angestrebt, wird der
Bezeichnung der Referenzwdhrung ein ,H-" vorangestellt [z. B. bei dem Anteilklassentyp A, der Referenzwdhrung USD und
einer angestrebten Wahrungssicherung gegenuiber dieser Referenzwdhrung: A (H-USD)]. Ist in diesem Verkaufsprospekt von
Anteilklassen A, AT, C, CT, N, NT, S, ST, P, PT, |, IT, X, XT, W oder WT ohne weitere Zusdtze die Rede, bezieht sich dies auf
den jeweiligen Anteilklassentyp.

Die ausschiuttenden Anteilklassen A, C, N, S, P, I, X und W koénnen einen zusdtzlichen Hinweis ,M” berUcksichtigen, was
grundsdtzlich auf eine monatliche Ausschittung hinweist. Diese Anteilklassen kdnnen nur von Anlegern erworben werden,
die weder ihren Wohnsitz noch ihren gewdhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Angaben zum jeweiligen zeitlichen Abwicklungsprozedere nach Abrechnung eines Auftrags sind den Abschnitten ,Ausgabe
von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten” und ,Ricknahme von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten” zu entnehmen.

Die Berechnung des Nettoinventarwerts (§ 15 Nr. 1, 2 und 3 des Verwaltungsreglements) erfolgt fUr jede Anteilklasse durch
Teilung des Werts des einer Anteilklasse zuzurechnenden Nettovermogens durch die Zahl der am Bewertungstag im
Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse (siehe insoweit auch Abschnitt ,Nettoinventarwertermittlung”). Bei
Ausschittungen wird der Wert des Nettovermdgens, der den Anteilen der ausschittenden Anteilklassen zuzurechnen ist, um
den Betrag dieser Ausschittungen gekirzt. Wenn der Fonds Anteile ausgibt, so wird der Wert des Nettovermogens der
jeweiligen Anteilklasse um den bei der Ausgabe erzielten Erlos abzlglich eines erhobenen Ausgabeaufschlags erhoht.

16



MetallRente FONDS PORTFOLIO

Wenn der Fonds Anteile zurlGcknimmt, so vermindert sich der Wert des Nettovermogens der jeweiligen Anteilklasse um den
auf die zurlckgenommenen Anteile entfallenden Nettoinventarwert.

Angaben zur Ausschuttungspolitik der einzelnen Anteilklassentypen sind dem Abschnitt ,Ertragsermittlung und Verwendung

der Ertrage” zu entnehmen.

Der Erwerb von Anteilen der Anteilklassentypen N, NT, P, PT, I, IT, W und WT ist nur bei einer Mindestanlage in der
nachfolgend genannten Hohe (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlags) moglich. Es steht der
Verwaltungsgesellschaft frei, im Einzelfall einen niedrigeren Mindestanlagebetrag zu akzeptieren. Folgeanlagen sind auch
mit geringeren Betrdgen statthaft, sofern die Summe aus dem aktuellen Wert der vom Erwerber zum Zeitpunkt der
Folgeanlage bereits gehaltenen Anteile derselben Anteilklasse und dem Betrag der Folgeanlage (nach Abzug eines
eventuellen Ausgabeaufschlags) mindestens der Hohe der Mindestanlage der betreffenden Anteilklasse entspricht.
Berlcksichtigt werden nur Bestdnde, die der Erwerber bei derselben Stelle verwahren dsst, bei der er auch die
Folgeanlage tdtigen mochte. Fungiert der Erwerber als Zwischenverwahrer fir endbeglnstigte Dritte, so kann er Anteile
der genannten Anteilklassentypen nur erwerben, wenn die vorstehend genannten Bedingungen hinsichtlich eines jeden
endbeglnstigten Dritten jeweils gesondert erflllt sind. Die Ausgabe von Anteilen dieser Anteilklassentypen kann davon
abhdngig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.

Anteilklasse N/NT

P/PT

T

W/WT

Mindestanlage CHF 400.000,00
CZK 6.000.000,00
DKK 2.000.000,00
EUR 200.000,00
JPY 40.000.000,00
GBP 200.000,00
HKD 2.000.000,00
HUF 50.000.000,00
NOK 1.600.000,00
PLN 800.000,00
SEK 2.000.000,00
SGD 400.000,00
USD 200.000,00

CHF 3.000.000,00
CZK 90.000.000,00
DKK 30.000.000,00
EUR 3.000.000,00
JPY 600.000.000,00
GBP 3.000.000,00
HKD 30.000.000,00
HUF 750.000.000,00
NOK 24.000.000,00
PLN 12.000.000,00
SEK 30.000.000,00
SGD 6.000.000,00
USD 3.000.000,00

CHF 8.000.000,00
CZK 120.000.000,00
DKK 40.000.000,00
EUR 4.000.000,00
JPY 800.000.000,00
GBP 4.000.000,00
HKD 40.000.000,00
HUF 1.000.000.000,00
NOK 32.000.000,00
PLN 16.000.000,00
SEK 40.000.000,00
SGD 8.000.000,00
USD 4.000.000,00

CHF 20.000.000,00
CZK 300.000.000,00
DKK 100.000.000,00
EUR 10.000.000,00
JPY 2.000.000.000,00
GBP 10.000.000,00
HKD 100.000.000,00
HUF 2.500.000.000,00
NOK 80.000.000,00
PLN 40.000.000,00
SEK 100.000.000,00
SGD 20.000.000,00
USD 10.000.000,00
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Informationstabelle

Anteilklasse A/AT C/CT N/NT S/ST
Erstnettoinventarwert pro Anteil CHF 100,00 CHF 100,00 CHF 1.000,00 CHF 100,00
CZK 3.000,00 CZK 3.000,00 CZK 30.000,00 CZK 3.000,00
DKK 1.000,00 DKK 1.000,00 DKK 10.000,00 DKK 1.000,00
A (EUR): EUR 50,00; EUR 100,00 EUR 1.000,00 EUR 100,00
alle weiteren Anteilklassen:
EUR 100,00
GBP 100,00 GBP 100,00 GBP 1.000,00 GBP 100,00
HKD 100,00 HKD 100,00 HKD 1.000,00 HKD 100,00

HUF 25.000,00
JPY 20.000,00

HUF 25.000,00
JPY 20.000,00

HUF 250.000,00
JPY 200.000,00

HUF 25.000,00
JPY 20.000,00

NOK 1.000,00 NOK 1.000,00 NOK 10.000,00 NOK 1.000,00
PLN 400,00 PLN 400,00 PLN 4.000,00 PLN 400,00
SEK 1.000,00 SEK 1.000,00 SEK 10.000,00 SEK 1.000,00
SGD 100,00 SGD 100,00 SGD 1.000,00 SGD 100,00
UsD 100,00 USD 100,00 USD 1.000,00 USD 100,00
Ausgabeaufschlag? - 6,00 % - 7,00 %
Rucknahmeabschlag/ Deinvesti- Es wird bis auf Weiteres kein/e Ricknahmeabschlag bzw. DeinvestitionsgebUhr erhoben.
tionsgebUhr
Pauschalverglitung nach 1,15 % p. a. 190 % p.a. 0,94 % p. a. 1,11 % p. a.
MaRgabe des Verwaltungs-
reglements?
Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. 0,05 % p. a.
Anteilklasse P/PT /T X/XT W/WT
Erstnettoinventarwert pro Anteil  CHF 1.000,00 CHF 1.000,00 CHF 1.000,00 CHF 1.000,00

CZK 30.000,00
DKK 10.000,00
EUR 1.000,00
GBP 1.000,00
HKD 1.000,00
HUF 250.000,00
JPY 200.000,00
NOK 10.000,00

CZK 30.000,00
DKK 10.000,00
EUR 1.000,00
GBP 1.000,00
HKD 1.000,00
HUF 250.000,00
JPY 200.000,00
NOK 10.000,00

CZK 30.000,00
DKK 10.000,00
EUR 1.000,00
GBP 1.000,00
HKD 1.000,00
HUF 250.000,00
JPY 200.000,00
NOK 10.000,00

CZK 30.000,00
DKK 10.000,00
EUR 1.000,00
GBP 1.000,00
HKD 1.000,00
HUF 250.000,00
JPY 200.000,00
NOK 10.000,00

PLN 4.000,00 PLN 4.000,00 PLN 4.000,00 PLN 4.000,00
SEK 10.000,00 SEK 10.000,00 SEK 10.000,00 SEK 10.000,00
SGD 1.000,00 SGD 1.000,00 SGD 1.000,00 SGD 1.000,00
UsD 1.000,00 UsD 1.000,00 UsD 1.000,00 UsD 1.000,00
Ausgabeaufschlag? - - - -
Ricknahmeabschlag/ Deinvesti- Es wird bis auf Weiteres kein/e Ricknahmeabschlag bzw. DeinvestitionsgebUhr erhoben.
tionsgebUhr
Pauschalverglitung nach 094 % p. a. 0,64 % p. a. 094 % p.a. ¥ 044 % p. a.
MafBgabe des Verwaltungs-
reglements?
Taxe d’Abonnement 0,05 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a. 0,01 % p. a.
n Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben.
2) Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergltung zu erheben.
3 FUr zusdtzliche Leistungen der Vertriebsstelle(n) ist eine separate Vertriebskomponente enthalten.
4 Es sei denn, aufgrund einer individuellen Sondervereinbarung zwischen Verwaltungsgesellschaft und dem jeweiligen Anteilinhaber wird eine — ggf. auch eine

erfolgsbezogene Komponente beinhaltende — andere Vergltung vereinbart.
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Auflagedatum der bereits aufgelegten Anteilklassen:
— Anteilklasse A (EUR) (ISIN LU0147989353 / WKN 622304): 8. August 2002
- Anteilklasse | (EUR) (ISIN LU1190435906 / WKN A14NTX): 6. Mdrz 2015

—  Anteilklasse W (EUR) (ISIN LU1190437431 / WKN AL4NTY): 6. Médrz 2015

Ertragsermittlung und Verwendung der Ertrage

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob, wann und in welcher Hohe fur eine Anteilklasse eine Ausschittung
entsprechend den im GroBherzogtum Luxemburg gultigen Bestimmungen erfolgt.

Bei ausschittenden Anteilklassen werden die zur Ausschittung verwendbaren Ertrdge ermittelt, indem von den
angefallenen Zinsen, Dividenden und Ertrdgen aus Zielfondsanteilen sowie den Entgelten aus Wertpapierleih- und
Wertpapierpensionsgeschdften — unter Berlcksichtigung des zugehorigen Ertragsausgleichs — die zu zahlenden
VergUtungen, GebUhren, Steuern und sonstigen Ausgaben abgezogen werden.

Die derzeitige Ausschuttungspolitik sieht fur Anteile ausschittender Anteilklassen vor, dass grundsatzlich jahrlich nach
Abzug der Kosten im Wesentlichen die im oben genannten Sinn zur Ausschittung verwendbaren Ertrdge des
entsprechenden Zeitraums ausgeschuttet werden. Ungeachtet dessen kann die Verwaltungsgesellschaft beschlieBen, auch
realisierte Kapitalgewinne und sonstige Ertrdge — unter Berlcksichtigung des zugehdrigen Ertragsausgleichs — sowie nicht
realisierte Kapitalgewinne und das Kapital gemaf Artikel 16 in Verbindung mit Artikel 23 des Gesetzes auszuschutten.

Derzeit ist grundsdatzlich eine Ausschittung zum 15. Oktober eines Kalenderjahres vorgesehen. Fallt der
Ausschittungstermin auf ein Wochenende oder einen Bankfeiertag, gilt fur die Ausschittung der ndchstfolgende
Bankarbeitstag. Die Verwaltungsgesellschaft kann auch Zwischenausschittungen festsetzen.

FUr die ausschuttenden Anteilklassen A, C, N, S, P, I, X und W, welche den zusdtzlichen Hinweis ,M” berlcksichtigen, ist die
Ausschittung grundsatzlich zum 15. jeden Monats vorgesehen. Fallt der Ausschittungstermin auf ein Wochenende oder
einen Bankfeiertag, gilt fir die Ausschittung der ndchstfolgende Bankarbeitstag.

Thesaurierende Anteilklassen behalten samtliche Ertrdge, also Zinsen, Dividenden, Ertrage aus Zielfondsanteilen, Entgelte
aus Wertpapierleihgeschdften und -pensionsgeschaften, sonstige Ertrdge sowie realisierte Kapitalgewinne — unter
Berlcksichtigung des zugehorigen Ertragsausgleichs — abzuglich der zu zahlenden Verguitungen, Gebuhren, Steuern und
sonstigen Ausgaben zum Geschdaftsjahresende des Fonds ein und legen sie erneut an. Daher sind Ausschittungen an die
Anteilinhaber nicht zu erwarten. Ungeachtet dessen kann die Verwaltungsgesellschaft beschlieBen, wie Ertrdge und
realisierte Kapitalgewinne — unter BerUcksichtigung des zugehdrigen Ertragsausgleichs — zu verwenden sind, dass ggf. das
Kapital gemdaB Artikel 16 in Verbindung mit Artikel 23 des Gesetzes ausgeschittet wird und dass Ausschittungen in Form
von Barauszahlungen vorgenommen werden. Derzeit ist grundsatzlich eine Thesaurierung zum 30. Juni eines
Kalenderjahres vorgesehen.

Keinesfalls kdnnen Ausschittungen erfolgen, sofern der Nettoinventarwert des Fonds als Folge der Ausschittung unter EUR
1.250.000,00 fallen wirde.

Zahlungen im Zusammenhang mit ggf. erfolgenden Ausschittungen erfolgen in der Referenzwdhrung der jeweiligen
Anteilklasse derzeit bei
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— Anteilklassen mit den Referenzwdhrungen CZK, HKD, HUF, PLN oder SGD regelmdBig innerhalb von drei
Bewertungstagen nach dem Ausschittungstag;

— allen anderen Anteilklassen regelmdBig innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem Ausschittungstag;

jeweils allerdings spdtestens innerhalb von zehn Bewertungstagen nach dem jeweiligen Ausschittungstag. Die Register-
und Transferstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. devisenrechtliche
Vorschriften, oder andere, von der Register- und Transferstelle nicht zu vertretende Umstdnde (z.B. Feiertage in Landern, in
denen Anleger oder zur Abwicklung der Zahlung eingeschaltete Intermedidre bzw. Dienstleister ihren Sitz haben) der
Uberweisung der Ausschittung entgegenstehen.

Ausschittungsbetrdge, die nicht innerhalb von funf Jahren nach Verdffentlichung der Ausschittungserkldrung geltend
gemacht wurden, verfallen zugunsten der Anteilklasse. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
Ausschittungsbetrdge, die nach Ablauf dieser Verjahrungsfrist geltend gemacht werden, zulasten der Anteilklasse an die
Anteilinhaber auszuzahlen.

Ertragsausgleichsverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft wendet fur die Anteilklassen des Fonds ein so genanntes Ertragsausgleichsverfahren an. Das
bedeutet, dass die wdhrend des Geschdftsjahrs angefallenen anteiligen Ertrdge und realisierten Kapitalgewinne/-verluste,
die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkdufer von Anteilen als Teil des
Ricknahmepreises vergltet erhdlt, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die
angefallenen Aufwendungen berlcksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im Verhdltnis zwischen Ertragen und realisierten
Kapitalgewinnen/-verlusten einerseits und sonstigen Vermdgensgegenstdnden andererseits auszugleichen, die durch
Nettomittelzuflisse oder Nettomittelabflisse aufgrund von Anteilkdufen oder -rlickgaben verursacht werden. Denn jeder
Nettomittelzufluss liquider Mittel wirde andernfalls den Anteil der Ertrdge und realisierten Kapitalgewinne/-verluste am
Nettoinventarwert des Fonds verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Risikofaktoren

Eine Anlage in den Fonds ist insbesondere mit den nachfolgend aufgefihrten Risikofaktoren verbunden:

Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein
Transfersystem aufgrund einer verzogerten oder nicht vereinbarungsgemdBen Zahlung oder Lieferung nicht
erwartungsgemdB ausgefuhrt wird.

Adressenausfallrisiko

Der Aussteller eines vom Fonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiers bzw. der Schuldner einer zum Fonds
gehdrenden Forderung kann zahlungsunfdahig werden. Die entsprechenden Vermogensgegenstdnde des Fonds konnen
hierdurch wirtschaftlich wertlos werden.

Allgemeines Marktrisiko

Soweit der Fonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermogensgegenstdnde investiert, ist er den — auf
vielfdltige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurlickgehenden — generellen Trends und Tendenzen an den Mdrkten,
insbesondere an den Wertpapiermdrkten, und der allgemeinen Konjunkturentwicklung ausgesetzt. Diese konnen ggf. auch
zu erheblichen und langer andauernden, den gesamten Markt betreffenden Kursriickgdngen fihren. Dem allgemeinen
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Marktrisiko sind Wertpapiere von erstklassigen Ausstellern grundsdtzlich in gleicher Weise ausgesetzt wie andere
Wertpapiere oder Vermogensgegenstande.

Bonitatsrisiko

Die Bonitdt (Zahlungsfahigkeit und -willigkeit) des Ausstellers eines vom Fonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiers
oder Geldmarktinstruments kann nachtraglich sinken. Dies flhrt in der Regel zu Kursrickgdngen des jeweiligen Papiers, die
Uber die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.

Das mit der Anlage in eine Nachhaltigkeitsstrategie verbundene Risiko

Fonds, die eine bestimmte nachhaltige Anlagestrategie verfolgen, wenden entweder Mindestausschlusskriterien und/oder
bestimmte (interne/externe) Ratingbeurteilungen an, die sich negativ auf die Anlageperformance eines Fonds auswirken
konnen. Die Anlageperformance eines Fonds kann durch ein Nachhaltigkeitsrisiko beeintrdchtigt und/oder beeinflusst
werden, da die Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie dazu fUhren kann, dass auf Chancen zum Kauf bestimmter
Wertpapiere verzichtet wird, die ansonsten vorteilhaft sein konnten, bzw. dass Wertpapiere aufgrund ihrer Eigenschaften
verkauft werden, wenn dies eventuell nachteilhaft ist. Fonds, die eine Nachhaltigkeitsstrategie anwenden, kdnnen einen
oder mehrere verschiedene Drittanbieter von Researchdaten und/oder interne Analysen heranziehen, und es kann zu
Unterschieden in der Art und Weise kommen, auf die Fonds bestimmte Kriterien anwenden. Bei der Beurteilung der
Zuldssigkeit eines Emittenten auf der Grundlage von Research besteht eine Abhdngigkeit von Informationen und Daten, die
von externen Anbietern von Researchdaten geliefert werden, sowie von internen Analysen, die eventuell subjektiv,
unvollstandig, fehlerhaft oder nicht verfigbar sein kdnnen. Infolgedessen besteht ein Risiko, dass ein Wertpapier oder ein
Emittent falsch oder subjektiv beurteilt wird. Es besteht auBerdem ein Risiko, dass der Investmentmanager eines Fonds die
sich aus dem Research ergebenden mafBgeblichen Kriterien nicht richtig anwendet oder dass ein Fonds, der eine
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, ein indirektes Engagement bei Emittenten haben konnte, die die maBgeblichen Kriterien
der jeweiligen nachhaltigen Anlagestrategie nicht erfullen. Es fehlt eine standardisierte Taxonomie flur nachhaltige Anlagen.

Darlber hinaus konzentrieren sich Fonds, die eine spezifische nachhaltige Anlagestrategie verfolgen, auf nachhaltige
Anlagen und haben ein beschrdanktes/reduziertes Anlageuniversum, was im Vergleich zu Fonds, die ihre Anlagen weitldufig
streuen, eine beschrdnkte Diversifizierung von Risiken zur Folge hat. Je spezifischer der jeweilige Sektor und/oder das
Thema ist, in das ein Fonds zu investieren beabsichtigt (z. B. SDGs oder andere vergleichbare gesellschaftliche Ziele), desto
starker ist das Anlageuniversum des Fonds beschrankt und desto geringer kann die Risikostreuung sein. Eine begrenzte
Risikostreuung kann die Auswirkungen der Entwicklung einzelner fir den Fonds erworbener Wertpapiere verstarken. Der
Fonds ist wahrscheinlich volatiler als ein Fonds mit einer stdrker diversifizierten Anlagestrategie. Er ist moglicherweise
anfalliger fur Wertschwankungen aufgrund der Auswirkungen ungunstiger Bedingungen auf diese Anlagen. Darlber hinaus
koénnen Fonds, die eine bestimmte nachhaltige Anlagestrategie verfolgen, vorbehaltlich der jeweiligen Strategie Aktien von
Unternehmen erwerben, die auch mit anderen Sektoren und/oder Themen verbunden sind, wenn Unternehmen jeweils in
mehreren verschiedenen Sektoren und/oder Themenbereichen tdtig sind. Dazu kénnen auch Aktien von Unternehmen
zahlen, die — zum Zeitpunkt des Erwerbs — nur mit einem geringen Teil des jeweiligen SDG oder des jeweiligen
vergleichbaren gesellschaftlichen Ziels verbunden sind, wenn es nach Ermessen des Portfoliomanagers wahrscheinlich ist,
dass diese Unternehmen die Bedeutung dieses Segments ihrer Geschdftstdtigkeit erheblich erhdhen werden. Dies kann
dazu fUhren, dass die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung von Finanzindizes abweicht, die das jeweilige
SDG oder das jeweilige vergleichbare gesellschaftliche Ziel widerspiegeln. Dies konnte negative Auswirkungen auf die
Wertentwicklung des Fonds haben und daher die Anlage eines Investors in dem Fonds nachteilig beeinflussen. Die vom
Fonds gehaltenen Wertpapiere kdnnen einer Verlagerung des Anlagestils ausgesetzt sein, so dass sie im Nachgang der
Anlage durch einen Fonds nicht mehr dessen Anlagekriterien erflllen. Die Verwaltungsgesellschaft oder der
Investmentmanager muss diese Wertpapiere gegebenenfalls verduBern, wenn dies eventuell nachteilhaft ist. Dies kann
dazu fuhren, dass der Nettoinventarwert des Fonds sinkt.

Emerging Markets Risiken
Anlagen in Emerging Markets sind Anlagen in Landern, die laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie ,hohes
Bruttovolkseinkommen pro Kopf” fallen, d. h. nicht als ,entwickelt” klassifiziert werden. Anlagen in diesen Landern
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unterliegen — neben den spezifischen Risiken der konkreten Anlageklasse — in besonderem MaBe dem Liquiditatsrisiko
sowie dem allgemeinen Marktrisiko. Zudem kénnen bei der Transaktionsabwicklung in Werten aus diesen Ldndern in
verstarktem Umfang Risiken auftreten und zu Schdden fir den Anleger fUhren, insbesondere weil dort im Allgemeinen eine
Lieferung von Wertpapieren nicht Zug um Zug gegen Zahlung maoglich oder Ublich sein kann. In Emerging Markets kénnen
zudem das rechtliche sowie das regulatorische Umfeld und die Buchhaltungs-, Prifungs- und Berichterstattungsstandards
deutlich von dem Niveau und den Standards, die sonst international Ublich sind, zulasten eines Investors abweichen. Auch
kann in solchen Ldndern ein erhdhtes Verwahrrisiko bestehen, was insbesondere auch aus unterschiedlichen Formen der
Eigentumsbeschaffung an erworbenen Vermogensgegenstdnden resultieren kann.

Erfolgsrisiko

Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Fonds sowie der vom Anleger gewlnschte Anlageerfolg erreicht
werden. Insbesondere im Hinblick auf die Risiken, denen die auf Fondsebene erworbenen einzelnen
Vermogensgegenstdnde im Allgemeinen unterliegen und die im Rahmen der Einzelauswahl der Vermogensgegenstdnde
im Besonderen eingegangen werden, kann der Nettoinventarwert des Fonds auch schwanken, insbesondere fallen und zu
Verlusten beim Anleger fUhren. Anleger riskieren, ggf. einen niedrigeren als den urspringlich angelegten Betrag
zurlckzuerhalten. Garantien der Verwaltungsgesellschaft oder Dritter hinsichtlich eines bestimmten Anlageerfolgs des
Fonds bestehen nicht.

Flexibilitatseinschrankungsrisiko

Die Rucknahme von Anteilen des Fonds kann Beschrdnkungen unterliegen. Im Fall der Anteilricknahmeaussetzung oder
der hinausgeschobenen Anteilricknahme ist es einem Anleger nicht méglich, seine Anteile zurlckzugeben, sodass er
gezwungen ist — unter Inkaufnahme der mit seiner Anlage verbundenen grundsdtzlichen Risiken — ldnger im Fonds
investiert zu bleiben, als er ggf. mochte. Im Fall einer Fondsauflésung sowie im Fall der Auslibung eines zwingenden
Ricknahmerechts der Verwaltungsgesellschaft hat der Anleger nicht die Moglichkeit, weiter im Fonds investiert zu bleiben.
Entsprechendes gilt, falls der vom Anleger gehaltene Fonds mit einem anderen Fonds verschmolzen wird, wobei der
Anleger in diesem Fall automatisch Inhaber von Anteilen am Ubernehmenden Fonds wird. Ein bei Erwerb von Anteilen
entrichteter Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer einen Erfolg einer Anlage reduzieren oder
sogar aufzehren. Im Fall der Anteilricknahme konnen dem Anleger zudem, neben den bereits entstandenen Kosten (wie z.
B. ein Ausgabeaufschlag bei Anteilkauf), weitere Kosten entstehen, z. B. im Fall eines Ricknahmealbschlags beim
gehaltenen Fondsanteil oder in Form eines Ausgabeaufschlags fir den Kauf anderer Anteile. Diese Geschehnisse und
Umstdnde kénnen beim Anleger zu Verlusten fuhren.

Inflationsrisiko

Unter dem Inflationsrisiko ist die Gefahr zu verstehen, durch Geldentwertung Vermogensschdden zu erleiden. Die Inflation
kann dazu fuhren, dass sich der Ertrag des Fonds sowie der Wert der Anlage als solcher hinsichtlich der Kaufkraft
reduziert. Dem Inflationsrisiko unterliegen verschiedene Wdhrungen in unterschiedlich hohem Ausmaf.

Kontrahentenrisiko

Soweit Geschafte flr den Fonds nicht Uber eine Borse oder einen geregelten Markt getdtigt werden (z.B. ,OTC-Geschafte”),
besteht — Uber das allgemeine Adressenausfallrisiko hinaus — das Risiko, dass die Gegenpartei des Geschafts ausfallt bzw.
ihren Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachkommt. Dies gilt insbesondere fir Geschafte, die Techniken und
Instrumente zum Gegenstand haben. Ein Ausfall des Kontrahenten kann zu Verlusten fir den Fonds flhren. Insbesondere
im Hinblick auf OTC- Derivate kann dieses Risiko durch die Entgegennahme von Sicherheiten vom Kontrahenten im
Einklang mit den weiter unten beschriebenen Grundsdtzen des Fonds zur Sicherheitenverwaltung (Collateral Management)
jedoch erheblich gemindert werden.

Konzentrationsrisiko

Soweit sich der Fonds im Rahmen seiner Investitionstdtigkeit auf bestimmte Markte oder Anlagen fokussiert, kann aufgrund
dieser Konzentration eine Aufteilung des Risikos auf verschiedene Mdarkte von vornherein nicht in demselben Umfang
betrieben werden, wie sie ohne eine solche Konzentration mdoglich ware. Infolgedessen ist der Fonds in besonderem MaRe
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von der Entwicklung dieser Anlagen sowie der einzelnen oder miteinander verwandten Mdrkte bzw. in diese einbezogenen
Unternehmen abhdngig.

Lander- und Transferrisiko

Wirtschaftliche oder politische Instabilitat in Ldndern, in denen der Fonds investiert ist, kann dazu fuhren, dass der Fonds
ihm zustehende Gelder trotz Zahlungsfdahigkeit des Ausstellers des jeweiligen Wertpapiers oder sonstigen
Vermodgensgegenstands nicht oder nicht in vollem Umfang erhalt. MaBgeblich hierfir konnen beispielsweise Devisen- oder
Transferbeschrankungen oder sonstige Rechtsdnderungen sein.

Ligquiditdtsrisiko

Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren kann bereits eine nicht allzu groBe Order zu deutlichen Kursverdnderungen
sowohl bei Kaufen als auch Verkaufen fUhren. Ist ein Vermdgensgegenstand nicht liquide, besteht die Gefahr, dass im Fall
der VerduBerung des Vermdgensgegenstands dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Abschlags auf den
Verkaufspreis moglich ist. Im Fall des Kaufs kann die Illiquiditat eines Vermdgensgegenstands dazu fuhren, dass sich der
Kaufpreis deutlich erhoht.

Nachhaltigkeitsrisiko

bezeichnet ein Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignis oder eine Bedingung, die, falls sie eintritt, einen tatsdchlichen
oder potenziellen wesentlichen negativen Einfluss auf den Wert der Investition haben kdnnte. Es gibt systematische
Forschungsergebnisse, die belegen, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken in extremen emittentenbezogenen Verlustrisiken
materialisieren kénnen. Solche emittentenbezogenen Nachhaltigkeitsrisikoereignisse treten normalerweise mit geringer
Haufigkeit und Wahrscheinlichkeit auf, konnen jedoch hohe finanzielle Auswirkungen haben und zu erheblichen finanziellen
Verlusten fuhren. Nachhaltigkeitsrisiken kdnnen das Potenzial haben, die Anlageperformance von Portfolios negativ zu
beeinflussen. Allianz Global Investors betrachtet Nachhaltigkeitsrisiken als potenzielle Treiber fir mit Anlagen verbundene
finanzielle Risikofaktoren wie das Kurs-, Kredit-, Liquiditdts- und operative Risiko.

Operationelles Risiko

Die Verwaltungsgesellschaft kann einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, das z.B. durch unzureichende interne Prozesse und
menschliches Versagen oder Systemausfdlle bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle oder externen Dritten
entstehen kann. Diese Risiken konnen die Wertentwicklung des Fonds beeintrdchtigen und sich somit auch negativ auf den
Nettoinventarwert pro Fondsanteil und das vom Anteilinhaber investierte Kapital auswirken.

Rechtsrisiko

Rechtsrisiken kdnnen das Risiko eines Verlusts aufgrund der unerwarteten Anwendung eines Gesetzes oder einer Vorschrift
oder aufgrund der Nichtdurchsetzbarkeit eines Vertrags beinhalten. Bei besicherten Transaktionen besteht das Risiko, dass
das einschldgige Insolvenzrecht einen Aufschub verhdngt, der den Sicherungsnehmer daran hindert, die Sicherheit zu
verwerten, selbst wenn die Sicherungsvereinbarung korrekt aufgesetzt wurde.

Risiko der Anderung des Verwaltungsreglements, der Anlagepolitik sowie der sonstigen Grundlagen des Fonds

Der Anteilinhaber wird darauf hingewiesen, dass das Verwaltungsreglement, die Anlagepolitiken eines Fonds sowie die
sonstigen Grundlagen eines Fonds im Rahmen des Zuldssigen gedndert werden konnen. Insbesondere durch eine
Anderung der Anlagepolitik eines richtlinienkonformen Fonds innerhalb des zuléssigen Anlagespektrums kann sich das mit
dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verandern.

Risiko der Anderung von Rahmenbedingungen

Im Laufe der Zeit kénnen sich die Rahmenbedingungen, z. B. in wirtschaftlicher, rechtlicher oder steuerlicher Hinsicht,
dndern. Dies kann sich ggf. negativ auf die Anlage als solche sowie auf die Behandlung der Anlage beim Anleger
auswirken.
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Risiko der Anlage in chinesischen A-Aktien

Der Wertpapiermarkt in der Volksrepublik China (VR China), einschlieBlich der chinesischen A-Aktien, kann eine hohere
Volatilitdt und Instabilitat (beispielsweise infolge des Risikos der Aufhebung/Beschrdnkung des Handels einer bestimmten
Aktie oder des Risikos einer staatlichen Intervention) als die Mdarkte der starker entwickelten Ldnder aufweisen und mit
potenziellen Schwierigkeiten bei der Abwicklung verbunden sein. Das kann zu starkeren Schwankungen der auf diesem
Markt gehandelten Wertpapierkurse fihren und somit die Anteilpreise des Fonds beeintrdchtigen.

Anlagen in der VR China sind auch weiterhin anfdllig fir wesentliche Anderungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik in der
VR China. Das Kapitalwachstum und somit die Wertentwicklung dieser Anlagen kann durch eine solche Anfdlligkeit
beeintrachtigt werden.

Risiko der Besteuerung bzw. einer sonstigen Belastung aufgrund lokaler Bestimmungen hinsichtlich vom Fonds gehaltener
Vermogensgegenstdnde

Aufgrund lokaler Bestimmungen kénnen hinsichtlich vom Fonds gehaltener Vermogensgegenstdnde jetzt oder kinftig
Steuern, Abgaben, Geblhren und andere Einbehalte anfallen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Erlose bzw. Gewinne aus
einer VerduBerung, Rickzahlungen bzw. Umstrukturierung von Vermogensgegenstanden des Fonds, auf zahlungsflussfreie
Umstrukturierungen von Vermdgensgegenstdnden des Fonds, auf lagerstellenbezogene Anderungen sowie auf vom Fonds
erhaltene Dividenden, Zinsen und andere Ertrdge. Bestimmte Steuern oder Belastungen, beispielsweise sdmtliche im
Rahmen von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, weitere Details unter ,Besteuerung des Fonds”) erhobene
Belastungen, kdnnen in Form einer Quellensteuer bzw. eines Einbehalts bei der Auszahlung oder Weiterleitung von
Zahlungen erhoben werden.

Risiko der Entstehung anteilbewegungsbedingter Transaktionskosten auf Fondsebene

Ausgaben von Anteilen kdnnen auf Fondsebene zur Investition der zugeflossenen Mittel, Ricknahmen von Anteilen zur
VerduBerung von Anlagen zur Erzielung von Liquiditdt flhren. Derartige Transaktionen verursachen Kosten, die
insbesondere dann, wenn sich an einem Tag erfolgende Anteilausgaben und -ricknahmen nicht in etwa ausgleichen, die
Wertentwicklung des Fonds nennenswert beeintrdchtigen kénnen.

Risiko der Erhebung von Zinsen auf Guthaben

Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahrstelle oder anderen Banken flr Rechnung des
Fonds an. In Abhdngigkeit von der Marktentwicklung, insbesondere der Entwicklung der Zinspolitik der Europdischen
Zentralbank, konnen sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Bankguthaben einer Erhebung von Zinsen auf Guthaben
unterliegen. Solche Zinsen kdnnen sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Risiko der Ubertragung des Fonds auf eine andere Verwaltungsgesellschaft

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds auf eine andere Verwaltungsgesellschaft Gbertragen. Der Fonds wie auch die
Stellung der Anleger bleibt durch eine solche Ubertragung unveréndert. Der Anleger muss aber im Rahmen der
Ubertragung entscheiden, ob er die neue Verwaltungsgesellschaft fir ebenso geeignet halt wie die bisherige. Wenn er in
den Fonds unter neuer Verwaltung nicht investiert bleiben mochte, muss er seine Anteile zurlckgeben. Hierbei kdnnen
Ertragssteuern anfallen.

Risiko hinsichtlich des Fondskapitals

Aufgrund der hier beschriebenen Risiken, denen die Bewertung der im Fondskapital/Anteilklasse enthaltenen
Vermdgensgegenstdnde ausgesetzt ist, besteht die Gefahr, dass sich das Fondskapital oder das einer Anteilklasse
zuzuordnende Kapital vermindert. Den gleichen Effekt konnte die UbermdBige Rickgabe von Fondsanteilen oder eine
UbermdBige Ausschittung von Anlageergebnissen haben. Durch das Abschmelzen des Fondskapitals oder des einer
Anteilklasse zuzuordnenden Kapitals kdnnte die Verwaltung des Fonds oder einer Anteilklasse unwirtschaftlich werden, was
letztlich auch zur Aufldsung des Fonds oder einer Anteilklasse und zu Verlusten beim Anleger fUhren kann.
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Risiko im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft kann Sicherheiten z.B. fir OTC-Derivate erhalten. Derivate sowie verliehene und verkaufte
Wertpapiere konnen im Wert steigen. Daher kann es sein, dass die erhaltenen Sicherheiten nicht mehr ausreichen, um den
Anspruch der Verwaltungsgesellschaft auf Lieferung oder Ricknahme von Sicherheiten gegentiber einer Gegenpartei
vollstandig zu decken. Die Verwaltungsgesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten hinterlegen oder in hochwertige
Staatsanleihen oder in Geldmarktfonds mit kurzfristiger Laufzeitstruktur investieren. Allerdings kann das betreffende
Kreditinstitut, das die Einlagen verwahrt, in die Insolvenz fallen; die Wertentwicklung von Staatsanleihen und
Geldmarktfonds kann zudem negativ sein. Nach Abschluss einer Transaktion kénnen die hinterlegten oder
entgegengenommenen Sicherheiten mdglicherweise nicht mehr in vollem Umfang zur Verfigung stehen, obwohl die
Verwaltungsgesellschaft verpflichtet ist, die entgegengenommenen Sicherheiten zum urspriinglich gewdhrten Betrag
zurlckzuzahlen. Daher kann die Verwaltungsgesellschaft ggf. verpflichtet sein, die Sicherheiten auf den gewdhrten Betrag
aufzustocken und so die durch die Hinterlegung oder Anlage der Sicherheiten entstandenen Verluste auszugleichen.

Risiko im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung

Die Sicherheitenverwaltung erfordert den Einsatz von Systemen und bestimmte Prozessdefinitionen. Das Versagen von
Prozessen sowie menschliche oder Systemfehler auf der Ebene der Verwaltungsgesellschaft oder Dritter im
Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung kdnnen das Risiko mit sich bringen, dass Vermogenswerte, die als
Sicherheiten dienen, an Wert verlieren und nicht mehr ausreichen, um den Anspruch der Verwaltungsgesellschaft auf
Lieferung oder RUckUbertragung von Sicherheiten gegenlber einer Gegenpartei vollsténdig zu decken.

RMB-Risiko

Anleger sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass der RMB auf Grundlage von Angebot und Nachfrage am Markt unter
Bezugnahme auf einen Wahrungskorb gesteuert wird. Derzeit wird der RMB in der Volksrepublik China (,CNY*) sowie
auBerhalb der Volksrepublik China (,CNH") gehandelt. Der in der Volksrepublik China gehandelte RMB, der CNY, ist nicht
frei konvertierbar und unterliegt den Vorschriften und Einschrdnkungen der Devisenkontrolle durch die Behorden der
Volksrepublik China. Auf der anderen Seite ist der auBerhalb der Volksrepublik China gehandelte CNH zwar frei
handelbar, unterliegt jedoch nach wie vor verschiedenen Kontrollen und Begrenzungen bzw. Beschrankungen hinsichtlich
der Verflgbarkeit. Im Allgemeinen wird zugelassen, dass sich der jeweilige tdgliche Wechselkurs des RMB gegenuber
anderen Wahrungen innerhalb einer Spanne ober- bzw. unterhalb der zentralen Paritatskurse bewegt, die taglich von der
People’s Bank of China (,PBOC") veroffentlicht werden. Sein Wechselkurs gegentber anderen Wdhrungen, darunter z. B.
USD oder HKD, ist daher Bewegungen auf der Grundlage externer Faktoren gegenlber anfdllig. Es kann nicht
gewdhrleistet werden, dass diese Wechselkurse nicht stark schwanken werden. Wahrend der CNY und CNH dieselbe
Wadhrung verkorpern, werden sie auf unterschiedlichen und eigenstandig funktionierenden Markten gehandelt. In dieser
Hinsicht kann der Wert des CNH unter Umstanden bedeutend vom Wert des CNY abweichen und der Wechselkurs des
CNH und CNY bewegt sich maglicherweise nicht in dieselbe Richtung, was auf verschiedene Faktoren zurlckzufUhren ist,
einschlieBlich, aber nicht beschrdnkt auf die ausldndischen DevisenkontrollmaBnahmen und RuckfUhrungsbeschrankungen,
die von der VRC-Regierung zu gegebener Zeit auferlegt werden, sowie andere externe Marktkrafte. Unter
auBergewohnlichen Umstdnden konnen sich Zahlungen fir RUcknahmen und/oder Dividendenzahlungen in RMB infolge
der fir den RMB geltenden Devisenkontrollen und Beschrankungen verzogern. Es kann nicht garantiert werden, dass der
RMB nicht einer Abwertung ausgesetzt ist, die nachteilige Auswirkungen auf die RMB-Anlagen der Anleger mit sich bringen
wulrde. Derzeit erlegt die VRC-Regierung bestimmte Beschrdnkungen bezlglich der Rickflihrung des RMB aus der
Volksrepublik China heraus auf. Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass derartige Beschrdnkungen die Tiefe des
auBerhalb der Volksrepublik China verfligbaren RMB-Markts einschrdnken kénnen, was zu einer Verminderung der
Liquiditadt des Fonds fUhren kann. Die Politik der Regierung der Volksrepublik China bezlglich Devisenkontrollen und
Rickfihrungsbeschrankungen ist Anderungen ausgesetzt, und die Position des Fonds und seiner Anleger kann von einer
entsprechenden Anderung negativ beeinflusst werden.

Schlisselpersonenrisiko
Ein Fonds, dessen Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfallt, hat diesen Erfolg auch der Eignung
der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle
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Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verdndern. Neue Entscheidungstrager konnen dann
moglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Spezifische Risiken bei (indirekter) Investition an den Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffmdrkten

Bei Engagements an den Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffmdrkten besteht im Wesentlichen das allgemeine
Marktrisiko. Die Entwicklung der Rohstoffe, Edelmetalle und Warentermingeschafte hangt aber auch von der allgemeinen
Versorgungslage mit den jeweiligen Gltern, deren Verbrauch, der erwarteten Férderung, Gewinnung, Herstellung und
Produktion sowie dem erwarteten Verbrauch ab und kann daher in besonderem MaRe volatil sein.

Bei einer indexbasierten Anlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich zum einen die Zusammensetzung eines
Indexes sowie die Gewichtung der einzelnen Bestandteile wahrend eines Engagements dndert und zum anderen
Indexstande nicht aktuell bzw. auf aktuellen Daten ermittelt werden, was sich zum Nachteil eines Anlegers in diesem Index
auswirken kdnnte.

Bei derivatebasierten Anlagen bestehen zudem die allgemeinen Risiken, die mit Anlagen in Derivaten verbunden sind.

Investitionen in auf Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffmdrkte ausgerichtete Fonds beinhalten auch die spezifischen
Risiken der Anlage in Zielfonds.

Bei zertifikatebasierten Anlagen treten noch zusdtzlich die allgemeinen Risiken auf, die mit Anlagen in Zertifikaten
verbunden sind. Nach MaBgabe der im Detail in den Zertifikatsbedingungen des Emittenten des Zertifikats festgelegten
Bestimmungen verbrieft ein Zertifikat fir den Inhaber des Zertifikats das Recht, am Erflllungstag die Zahlung eines
gewissen Geldbetrags oder die Auslieferung gewisser Vermdgensgegenstdnde zu verlangen. Ob und ggf. inwieweit der
Inhaber eines Zertifikats einen entsprechenden Anspruch auf Wertentwicklung hat, hangt von gewissen Kriterien ab, wie
der Performance des zugrunde liegenden Vermdgensgegenstandes wahrend der Laufzeit des Zertifikats oder seines Kurses
an bestimmten Tagen. Zertifikate als Anlagevehikel enthalten im Wesentlichen die folgenden Risiken (bezogen auf den
Emittenten des Zertifikats): das Bonitdtsrisiko, das unternehmensspezifische Risiko, das Adressenausfallrisiko und das
Kontrahentenrisiko. Weitere hervorzuhebende Risiken sind das allgemeine Marktrisiko, das Liquiditdtsrisiko und ggf. das
Wadhrungsrisiko. Zertifikate werden in der Regel nicht durch andere Vermogensgegenstande oder durch Garantien Dritter
abgesichert. Entsprechendes gilt bei einem ggf. zuldssigen Engagement Uber ein anderes schuldrechtlich begrindetes
Instrument.

Zusatzlich zu den bei Erwerb und Verkauf eines Zertifikats, eines Derivats oder von Anteilen an auf Warentermin-,
Edelmetall- oder Rohstoffmdrkte ausgerichteten Fonds anfallenden Kosten kénnen weitere Kosten auf der Ebene eines
Indexes, eines Zertifikates, eines Derivates oder der vorgenannten Fonds anfallen, welche den Wert der Anlage
moglicherweise auch erheblich beeintrdchtigen konnten.

Spezifische Risiken bei Investition in so genannte High Yield-Anlagen

Unter High Yield-Anlagen werden im Zinsbereich Anlagen verstanden, die entweder kein Investment Grade-Rating einer
anerkannten Rating-Agentur besitzen (Non Investment Grade-Rating) oder fur die Uberhaupt kein Rating existiert, jedoch
davon ausgegangen wird, dass sie im Falle eines Ratings einer Einstufung von Non Investment Grade entsprdchen.
Hinsichtlich solcher Anlagen bestehen die allgemeinen Risiken dieser Anlageklassen, allerdings in einem erhohten MaRe.
Mit solchen Anlagen sind regelmdBig insbesondere ein erhohtes Bonitdtsrisiko, Zinsdnderungsrisiko, allgemeines Marktrisiko,
unternehmensspezifisches Risiko sowie Liquiditatsrisiko verbunden.

Spezifische Risiken der Anlage in Zielfonds

Nutzt ein Fonds andere Fonds (Zielfonds) als Investmentvehikel zur Anlage seiner Mittel, indem er deren Anteile erwirbt,
geht er neben den allgemein mit deren Anlagepolitik verbundenen Risiken auch die Risiken ein, die sich aus der Struktur
des Vehikels ,Fonds” ergeben. So unterliegt er insoweit selbst dem Risiko hinsichtlich des Fondskapitals, dem
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Abwicklungsrisiko, dem Flexibilitatseinschrénkungsrisiko, dem Risiko der Anderung von Rahmenbedingungen, dem Risiko
der Anderung der Vertragsbedingungen, der Anlagepolitik sowie der sonstigen Grundlagen eines Fonds, dem
Schlisselpersonenrisiko, dem Risiko der Entstehung anteilbewegungsbedingter Transaktionskosten auf Fondsebene sowie —
allgemein — dem Erfolgsrisiko. Soweit die Anlagepolitik eines Zielfonds auf Anlagestrategien ausgerichtet ist, die auf
steigende Mdrkte setzen, sollten sich entsprechende Engagements bei steigenden Markten regelmdBig positiv und bei
fallenden Markten regelmdBig negativ auf das Zielfondsvermogen auswirken. Soweit die Anlagepolitik eines Zielfonds auf
Anlagestrategien ausgerichtet ist, die auf fallende Markte setzen, sollten sich entsprechende Engagements bei fallenden
Markten regelmdBig positiv und bei steigenden Mdarkten regelmdBig negativ auf das Zielfondsvermdgen auswirken.

Die Zielfondsmanager unterschiedlicher Zielfonds handeln voneinander unabhdngig. Dies kann dazu flihren, dass mehrere
Zielfonds Chancen und Risiken Ubernehmen, die letztlich auf den gleichen oder verwandten Mdarkten oder
Vermogensgegenstdnden beruhen, wodurch sich auf der einen Seite die Chancen und Risiken des diese Zielfonds
haltenden Fonds auf die gleichen oder verwandten Mdarkte oder Vermdgensgegenstdnde konzentrieren. Auf der anderen
Seite konnen sich die von verschiedenen Zielfonds Ubernommenen Chancen und Risiken aber auch hierdurch wirtschaftlich
ausgleichen.

Investiert ein Fonds in Zielfonds, fallen regelmdBig sowohl auf Ebene des investierenden Fonds als auch auf Ebene der
Zielfonds Kosten, insbesondere Pauschalverglitungen, Verwaltungsvergitungen (fix und/oder erfolgsbezogen),
Verwahrstellenvergitungen sowie sonstige Kosten, an und fUhren wirtschaftlich zu einer entsprechend gesteigerten
Belastung des Anlegers des investierenden Fonds.

Steuerliche Risiken durch Wertabsicherungsgeschdfte fir wesentlich beteiligte Anleger

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kapitalertragsteuer auf deutsche Dividenden und Ertrage aus inldndischen
eigenkapitaldhnlichen Genussrechten, die der Anleger origindr erzielt, ganz oder teilweise nicht anrechenbar bzw.
erstattungsfahig ist. Die Kapitalertragssteuer wird voll angerechnet bzw. erstattet, wenn (i) der Anleger deutsche Aktien und
deutsche eigenkapitaldhnliche Genussrechte innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen vor und nach dem
Falligkeitszeitpunkt der Kapitalertrdge (insgesamt 91 Tage) ununterbrochen 45 Tage halt und (i) in diesen 45 Tagen
ununterbrochen das Risiko aus einem sinkenden Wert der Anteile oder Genussrechte Risiken von mindestens 70 % trdgt
(sogenannte 45-Tage-Regelung). Weiterhin darf fur die Anrechnung der Kapitalertragssteuer keine Verpflichtung zur
unmittelbaren oder mittelbaren VergUtung der Kapitalertrdge an eine andere Person (z.B. durch Swaps,
Wertpapierleihgeschdfte, Pensionsgeschafte) bestehen. Daher konnen Kurssicherungs- oder Termingeschafte schadlich sein,
die das Risiko aus deutschen Aktien oder deutschen eigenkapitaldhnlichen Genussrechten unmittelbar oder mittelbar
absichern. Kurssicherungsgeschdfte Gber Wert- und Preisindices gelten dabei als mittelbare Absicherung. Soweit der Fonds
als nahestehende Person des Anlegers anzusehen ist und Absicherungsgeschdafte tatigt, konnen diese dazu fihren, dass
diese dem Anleger zugerechnet werden und der Anleger die 45-Tage-Regelung deshalb nicht einhdailt.

Im Falle des Nichteinbehalts von Kapitalertragsteuer auf entsprechende Ertrdge, die der Anleger origindr erzielt, konnen
Absicherungsgeschdfte des Fonds dazu fuhren, dass diese dem Anleger zugerechnet werden und der Anleger die
Kapitalertragsteuer an das Finanzamt abzufihren hat.

Unternehmensspezifisches Risiko

Die Kursentwicklung der vom Fonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ist daneben
auch von unternehmensspezifischen Faktoren abhdngig, beispielsweise von der betriebswirtschaftlichen Situation des
Ausstellers. Verschlechtern sich die unternehmensspezifischen Faktoren, kann der Kurswert des jeweiligen Papiers deutlich
und dauerhaft sinken, ungeachtet einer auch ggf. sonst allgemein positiven Borsenentwicklung.

Verwahrungsrisiko

In lokalen Markten kdnnen Unterverwahrer ernannt werden, um Vermogenswerte in diesen Mdarkten zu verwahren. Wenn
der Fonds in Mdrkten investiert, in denen die Verwahrungs- und/oder Abrechnungssysteme nicht vollstandig entwickelt sind,
konnen die von dem Fonds erworbenen Vermogenswerte einem Verwahrungsrisiko ausgesetzt sein. Der Fonds kann im
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Falle von Insolvenz, Fahrldssigkeit, vorsatzlichem Fehlverhalten oder betrigerischen Handlungen seitens der Verwahrstelle
oder der Unterverwahrstelle der Zugang zu den verwahrten Vermdgenswerten ganz oder teilweise verwehrt werden. Unter
solchen Umstanden kann es ldnger dauern oder sogar unmaglich sein, dass der Fonds einen Teil seiner Vermogenswerte
wiedererlangt (unter extremen Umstdnden wie der rlckwirkenden Anwendung von Gesetzen und/oder Betrug und/oder
der nicht ordnungsgemadfRen Eintragung von Eigentumsrechten), was zu erheblichen Verlusten fir den Fonds fUhren und
sich folglich nachteilig auf die Anlage eines Anlegers in den Fonds auswirken kann. Das Verwahrungsrisiko kann sich
sowohl auf Vermogenswerte als auch auf Sicherheiten beziehen.

Wadhrungsrisiko

Halt der Fonds direkt oder indirekt Vermdgensgegenstdnde, die auf eine Fremdwadhrung lauten, so ist er (soweit
Fremdwadhrungspositionen nicht abgesichert werden) einem Wahrungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der
Fremdwadhrung gegentber der Basiswdhrung des Fonds fUhrt dazu, dass der Wert der auf eine Fremdwdhrung lautenden
Vermodgensgegenstdnde sinkt.

Zinsanderungsrisiko

Soweit der Fonds direkt oder indirekt verzinsliche Vermdgensgegenstdnde hadlt, ist er einem Zinsanderungsrisiko ausgesetzt.
Steigt das Marktzinsniveau, kann der Wert der zum Fonds gehdrenden verzinslichen Vermogensgegenstande erheblich
sinken. Dies gilt in erhohtem Mal3e, soweit der Fonds auch verzinsliche Vermdgensgegenstdnde mit l[dngerer Restlaufzeit
und niedrigerer Nominalverzinsung hdlt.

Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken

Die Verwaltungsgesellschaft kann Techniken und Instrumente im Sinne von §§ 8 f. des Verwaltungsreglements,
insbesondere Wertpapierpensions- und Wertpapierleihgeschdfte sowie Derivate im Sinne von § 4 Nr. 4 des
Verwaltungsreglements, nach MaBgabe der Anlagebeschrankungen fir den Fonds im Hinblick auf eine effiziente
Portfolioverwaltung (inklusive der Tdtigung von Geschdaften zu Absicherungszwecken und zu spekulativen Zwecken)
einsetzen. Die Verwaltungsgesellschaft darf Techniken und Instrumente insbesondere auch marktgegenldaufig einsetzen,
was zu Gewinnen des Fonds flUhren kann, wenn die Kurse der Bezugswerte fallen, bzw. zu Verlusten des Fonds, wenn diese
Kurse steigen.

Die Moglichkeit, diese Anlagestrategien anzuwenden, kann durch Marktbedingungen oder gesetzliche Beschrankungen
eingeschrdnkt sein und es kann nicht zugesichert werden, dass der mit der Verwendung solcher Strategien verfolgte Zweck
tatsdchlich erreicht wird.

Techniken und Instrumente mussen fur Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, woflr die
folgenden Voraussetzungen erfillt sein missen:

(a) Sie sind insofern dkonomisch angemessen, als dass sie kostenwirksam eingesetzt werden;
(b) sie werden mit einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele eingesetzt:

— Risikosenkung;

- Kostensenkung;

—  Generierung zusatzlichen Kapitals oder Ertrags fur den Fonds mit einem Risiko, das dem Risikoprofil des OGAW
und den Risikodiversifizierungsvorschriften gemafR § 6 Nr. 1 bis 4 des Verwaltungsreglements entspricht;

(c) ihre Risiken werden durch das Risikomanagement des Fonds in angemessener Weise erfasst.
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Der Einsatz von Techniken und Instrumenten darf nicht
(a) zu einer Verdnderung des erkldrten Anlageziels des Fonds fuhren; oder

(b) mit wesentlichen zusatzlichen Risiken im Vergleich zur urspringlichen, im Verkaufsprospekt beschriebenen
Risikostrategie verbunden sein.

Sofern fir den Fonds Transaktionen fir eine effiziente Portfolioverwaltung vorgenommen werden, missen diese bei der
Erarbeitung des Risikomanagementprozesses fur Liquiditdtsrisiken berlcksichtigt werden, um sicherzustellen, dass der Fonds
seinen Rucknahmeverpflichtungen jederzeit nachkommen kann.

Derivate

Die Verwaltungsgesellschaft darf verschiedenste Formen von Derivaten einsetzen, die ggf. auch mit anderen
Vermogensgegenstdnden kombiniert sein kdnnen. Zudem kann die Verwaltungsgesellschaft auch Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente erwerben, in die ein oder mehrere Derivate eingebettet sind (,Finanzinstrumenten mit derivativer
Komponente”). Derivate beziehen sich auf Basiswerte, die flir den Fonds erworben werden dirfen. Diese Basiswerte konnen
sowohl die in § 4 des Verwaltungsreglements aufgeflhrten zuldssigen Instrumente als auch Finanzindices, Zinssdtze,
Wechselkurse oder Wahrungen sein. Zu den Derivaten bzw. den Finanzinstrumenten mit derivativer Komponenten zdhlen
insbesondere Futures, Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus einschlieBlich
gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einer Bdrse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, und/
oder derivative Finanzinstrumente, die nicht dort gehandelt werden (,OTC-Derivate”), sofern es sich bei den Basiswerten um
Vermogensgegenstdnde, die fur den Fonds erworben werden dirfen oder um Finanzindices im Sinne des Artikels 9 Abs. 1
der Richtlinie 2007/16 EG, Zinssatze, Wechselkurse oder Wdhrungen handelt, in die der Fonds gemaR seinen Anlagezielen
investieren darf. Die Finanzindices im vorgenannten Sinn umfassen insbesondere Indices auf Wdhrungen, auf Wechselkurse,
auf Zinssdtze, auf Kurse und Gesamtrenditen auf Zinsindices sowie weiterhin insbesondere Renten-, Aktienindices und
Indices, die die in § 4 des Verwaltungsreglements aufgezdhlten zuldssigen Instrumente zum Gegenstand haben, sowie
Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffindices.

Um jedweden Zweifel auszuschlieBen, werden keine derivativen Transaktionen eingegangen, die eine Lieferung einer
Komponente der als Basiswerte fungierenden Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffindices erfordern.

Daruber hinaus sind bei OTC-Derivaten die nachfolgenden Bedingungen zu erfillen:

(a) Die Kontrahenten mussen Finanzeinrichtungen erster Ordnung sein, die auf derartige Transaktionen spezialisiert sind
und zudem mit einem Rating einer anerkannten Rating Agentur (wie z.B. Moody'’s, S&P oder Fitch) von mindestens
Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P oder Fitch) bewertet wurden. Sie missen einer Aufsichtsbehdrde unterstehen. Es bestehen
keine weiteren Einschrdnkungen in Bezug auf den Rechtsstatus oder das Ursprungsland.

(b) Die OTC-Derivate mussen einer zuverldssigen und Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit
zu einem angemessenen Wert verdufBert, liquidiert oder durch ein Gegengeschdaft glattgestellt werden kénnen.

(c) Die Transaktionen mussen auf der Grundlage standardisierter Vertrdge getdatigt werden.

(d) Die Transaktionen unterliegen den im nachstehenden Kapitel ,Grundsdtze zur Sicherheitenverwaltung (Collateral
Management)” beschriebenen Grundsatzen der Verwaltungsgesellschaft.

(e) Der Kauf oder Verkauf dieser Instrumente anstelle von an einer Borse oder an einem geregelten Markt gehandelten
Instrumenten muss nach Einschatzung der Verwaltungsgesellschaft fir die Anleger von Vorteil sein. Der Einsatz von
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OTC- Derivaten ist insbesondere dann von Vorteil, wenn er eine laufzeitkongruente und damit kostenglnstigere
Absicherung von Vermogenswerten ermaoglicht.

Beispiele fur die Funktionsweise ausgewdhlter Derivate, die der Fonds und ggf. auch Anteilklassen je nach Ausgestaltung
der jeweiligen Anlagerichtlinien einsetzen kdnnen:

Optionen

Der Kauf einer Kauf- bzw. Verkaufsoption beinhaltet das Recht, einen bestimmten Basiswert flr einen festgelegten Preis an
einem zukUnftigen Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist zu kaufen oder zu verkaufen bzw. einen bestimmten
Vertrag einzugehen oder aufzulésen. Hierflr ist eine Optionsprdmie zu entrichten, die unabhdngig davon anfallt, ob die
Option ausgeubt wird.

Der Verkauf einer Kauf- bzw. Verkaufsoption, fur die der Verkdufer eine Optionsprdmie erhdlt, beinhaltet die Verpflichtung,
einen bestimmten Basiswert flr einen festgelegten Preis an einem zukUlnftigen Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten
Frist zu verkaufen oder zu kaufen bzw. einen bestimmten Vertrag einzugehen oder aufzuldsen.

Termingeschdfte
Ein Terminkontrakt ist ein gegenseitiger Vertrag, der die Vertragsparteien berechtigt beziehungsweise verpflichtet, einen

bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bereits im Voraus bestimmten Preis abzunehmen oder zu
liefern bzw. einen entsprechenden Barausgleich zur Verflgung zu stellen. Dabei ist regelmdBig nur jeweils ein Bruchteil der
jeweiligen KontraktgroBe sofort zu leisten (,Einschuss”).

Differenzkontrakte

Ein Differenzkontrakt ist ein Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und einem Kontrahenten. Ublicherweise wird
eine Partei als ,Kdufer” und die andere als ,Verkdufer” bezeichnet, wobei im Vertrag festgelegt wird, dass der Verkdufer
die Differenz zwischen dem aktuellen Wert eines Vermdgensgegenstandes und dessen Wert zum Vertragszeitpunkt an den
Kaufer bezahlen wird. (Ist die Differenz negativ, wird diese stattdessen vom Kdufer an den Verkdufer bezahlt.)
Differenzkontrakte kénnen eingegangen werden, um von steigenden Preisen (Long-Positionen) bzw. fallenden Preisen
(Short-Positionen) der im Fonds zugrunde liegenden Finanzinstrumente zu profitieren und werden hdufig zur Spekulation
an diesen Markten eingesetzt. Bei der Anwendung auf Aktien stellt ein solcher Vertrag beispielsweise ein Aktienderivat dar,
das es dem Fondsmanager ermoglicht, auf Aktienkursbewegungen zu spekulieren, ohne die Basisaktien selbst im Eigentum
zu halten.

Swaps

Unter einem Swap versteht man ein Tauschgeschdft, bei dem die dem Geschdft zugrunde liegenden BezugsgroBen
zwischen den Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann fir den Fonds im Rahmen der
Anlagegrundsdtze insbesondere zins-, wahrungs-, aktien-, renten- und geldmarktbezogene Swapgeschdfte als auch Credit
Default-Swapgeschafte eingehen. Die von der Verwaltungsgesellschaft an die Gegenseite und umgekehrt zu leistenden
Zahlungen werden unter Bezugnahme auf das jeweilige Instrument und einen vereinbarten Nominalbetrag berechnet.

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermoglichen, ein eventuelles Kreditausfallrisiko wirtschaftlich auf andere zu
Ubertragen. Credit Default Swaps konnen u. a. zur Absicherung von Bonitdtsrisiken aus von dem Fonds erworbenen
Anleihen (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen) eingesetzt werden. RegelmdRBig wird der Vertragspartner im Falle im
Vorfeld festgelegter Ereignisse, wie z. B. der Zahlungsunfdhigkeit des Emittenten, zur Abnahme des Basiswerts zu einem
vereinbarten Preis oder zum Barausgleich verpflichtet sein. Als Gegenleistung fir die Ubernahme des Kreditausfallrisikos
zahlt der Kaufer des Credit-Default- Swaps eine Pramie an den Vertragspartner.
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OTC-Derivatgeschdafte

Die Verwaltungsgesellschaft darf sowohl Geschdfte in Derivaten tatigen, die an einer Borse zum Handel zugelassen oder in
einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, als auch sogenannte over-the-counter-Geschafte (OTC-Geschdfte). Bei
OTC- Geschaften schlieBen die Kontrahenten direkt individuell ausgehandelte, nicht standardisierte Vereinbarungen ab, die
die Rechte und Pflichten der Vertragspartner beinhalten. OTC-Derivate sind hdufig nur begrenzt liquide und kénnen relativ
hohen Kursschwankungen unterliegen.

Beim Einsatz von Derivaten zur Absicherung des Fondsvermdgens wird versucht, das in einem Vermogensgegenstand des
Fonds liegende wirtschaftliche Risiko fir den Fonds weitestgehend zu reduzieren (Hedging). Dies flUhrt aber gleichzeitig
dazu, dass bei einer positiven Entwicklung des abgesicherten Vermdgensgegenstands der Fonds nicht mehr an dieser
positiven Entwicklung partizipieren kann.

Bei dem Einsatz von Derivaten zur Steigerung der Ertrdge im Rahmen der Verfolgung des Anlageziels geht der Fonds
zusatzliche Risikopositionen ein, welche von den Merkmalen sowohl des jeweiligen Derivates als auch des zugrunde
liegenden Basiswerts abhdngen. Engagements in Derivaten kdnnen Hebelwirkungen unterliegen, sodass sich bereits eine
kleine Anlage in Derivaten erheblich auch negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken kann.

Ein Engagement in Derivaten ist mit Anlagerisiken und Transaktionskosten verbunden, denen der Fonds nicht unterldge,
falls diese Strategien nicht angewendet wirden.

Mit der Anlage in Derivaten sind spezifische Risiken verbunden und es besteht keine Garantie, dass eine bestimmte
Annahme des Fondsmanagements letztlich zutrifft oder dass eine Anlagestrategie unter Einsatz von Derivaten erfolgreich
sein wird. Der Einsatz von Derivaten kann mit erheblichen bzw. — je nach Ausgestaltung des jeweils eingesetzten Derivates
— theoretisch auch unbegrenzten Verlusten verbunden sein. Die Risiken stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit
dem allgemeinen Marktrisiko, dem Erfolgsrisiko, dem Liquiditatsrisiko, dem Bonitatsrisiko, dem Abwicklungsrisiko, dem Risiko
der Anderung der Rahmenbedingungen und dem Kontrahentenrisiko. Hervorgehoben werden kann in diesem
Zusammenhang:

— Eingesetzte Derivate konnen fehlerhaft oder — bedingt durch verschiedene Bewertungsmethoden — unterschiedlich
bewertet sein.

— Die Korrelation zwischen den Werten der eingesetzten Derivate einerseits und den Kursbewegungen der damit
abgesicherten Positionen andererseits oder auch die Korrelation unterschiedlicher Markte/Positionen bei derivativer
Absicherung Uber nicht exakt der abzusichernden Position entsprechende Basiswerte kann unvollstdndig sein mit der
Folge, dass eine vollstdndige Absicherung unter Umstdnden tatsdchlich nicht erreicht wird.

— Das mogliche Fehlen eines liquiden Sekunddrmarktes fUr ein bestimmtes Instrument zu einem fest vorgegebenen
Zeitpunkt kann mit der Folge verbunden sein, dass eine Derivatposition unter Umstdnden nicht wirtschaftlich
neutralisiert (geschlossen) werden kann, obwohl dies anlagepolitisch sinnvoll und winschenswert ware.

—  OTC-Markte kénnen besonders illiquide und von hohen Kursschwankungen geprdgt sein. Beim Einsatz von OTC-
Derivaten kann es daher vorkommen, dass diese Derivate nicht zu einem angemessenen Zeitpunkt und/oder zu einem
angemessenen Preis verduBert oder geschlossen werden kdnnen.

— Es kann die Gefahr bestehen, Basiswerte, die als BezugsgroBen derivativer Instrumente dienen, zu einem an sich
glnstigen Zeitpunkt nicht kaufen bzw. verkaufen zu kénnen bzw. zu einem ungunstigen Zeitpunkt kaufen oder
verkaufen zu mussen.
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Wertpapierpensionsgeschdfte, Wertpapierleihgeschdfte
FUr den Fonds werden keine Wertpapierpensions- und Wertpapierleihgeschafte abgeschlossen.

Kauf-/RUckverkaufsgeschdfte (Buy-/Sell-back-Geschafte)/Verkaufs-/Rickkaufgeschdafte (Sell-/Buy-back-Geschdfte)/
Lombardgeschafte

FUr den Fonds werden keine Kauf-/Ruckverkaufsgeschafte und oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte abgeschlossen. Fir den
Fonds werden keine Lombardgeschdfte abgeschlossen.

Total Return Swaps (TRS) und Finanzinstrumente mit dhnlichen Eigenschaften
FUr den Fonds werden keine Total Return Swaps (TRS) und Finanzinstrumente mit dhnlichen Eigenschaften einschlieBlich
Differenzkontrakten bzw. CFDs abgeschlossen.

Mogliche Auswirkungen des Einsatzes von Techniken und Instrumenten auf die Wertentwicklung des Fonds
Der Einsatz von Techniken und Instrumenten kann positive oder negative Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds
haben.

Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Hedging) einsetzen. Dies kann sich in Form von entsprechend
geringeren Chancen und Risiken auf das Risikoprofil des Fonds niederschlagen. Hedging kann insbesondere auch zur
Darstellung der verschiedenen wdahrungsgesicherten Anteilklassen eingesetzt werden und damit das Risikoprofil der
jeweiligen Anteilklasse prdgen.

DarUber hinaus kann der Fonds Derivate auch in spekulativer Hinsicht zur Steigerung der Ertréige im Rahmen der
Verfolgung des Anlageziels, namentlich zur Darstellung des Risikoprofils des Fonds und zur Erhdhung des
Investitionsgrades Uber den Investitionsgrad eines voll in Wertpapieren investierten Fonds hinaus, einsetzen. Bei der
Darstellung des Risikoprofils durch Derivate werden Direktinvestitionen z. B. in Wertpapiere durch Derivate ersetzt oder
auch — das Risikoprofil des Fonds mitgestaltend — bestimmte Komponenten der Anlageziele und -grundsdtze des Fonds auf
der Grundlage von Derivaten verwirklicht, z. B. indem Wadhrungsengagements durch Derivate abgebildet werden, was sich
in der Regel nicht wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt. Insbesondere wenn das Anlageziel des Fonds darauf
lautet, dass der Fondsmanager mit der Absicht der Zusatzertragserzielung zudem separate Wahrungsrisiken in Bezug auf
bestimmte Fremdwdhrungen und/oder separate Risiken in Bezug auf Aktien-, Renten- und/oder Warentermin-, Edelmetall-
oder Rohstoffindices Ubernehmen kann, basieren diese Komponenten der Anlageziele und -grundsatze hauptsachlich auf
Derivaten. Setzt der Fonds Derivate zur Erhéhung des Investitionsgrades ein, strebt er dabei Gber einen mittel- bis
langfristigen Zeitraum betrachtet ein Risikoprofil an, das bezogen auf einen derivatefreien Fonds mit vergleichbarem Profil
eventuell ein wesentlich hoheres Marktrisiko aufweist. Dabei verfolgt der Fondsmanager einen risikokontrollierten Ansatz.

Der Einsatz von Wertpapierpensions- und Wertpapierleingeschdften hat zusdtzliche Erlose fur den Fonds zur Folge, indem
die Leihgeblhr vom jeweiligen Kontrahenten bezahlt wird. Aus dem Einsatz von Wertpapierleihgeschdften ergeben sich
jedoch auch gewisse Risiken flr den Fonds, die zu Verlusten des Fonds fUhren kdnnen, z. B. bei einem Ausfall des
Kontrahenten der Wertpapierleihgeschdfte.

Wertpapierpensionsgeschdfte werden entweder, zumeist kurzfristig, zu Investitionszwecken oder zur Liquiditdtsbeschaffung
fur den Fonds eingesetzt. Wenn der Fonds Wertpapierpensionsgeschdfte als Pensionsnehmer eingeht, erhalt er zusdtzliche
Liquiditat, die gemdal der Anlagepolitik des Fonds voll investiert werden kann. Unter diesen Umstdnden muss der Fonds
seiner Ruckkaufverpflichtung nachkommen, ungeachtet dessen, ob durch den Einsatz der durch die
Wertpapierpensionsgeschdfte erzielten Liquiditat Verluste oder Gewinne flr den Fonds erzielt wurden. Wenn der Fonds
Wertpapierpensionsgeschdfte als Pensionsgeber eingeht, reduziert er seine Liquiditdt, die nicht fir andere Investitionen
verwendet werden kann.
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Strategie fUr direkte und indirekte operationelle Kosten/GebuUhren flr Techniken fur eine effiziente Portfolioverwaltung
Direkte und indirekte operationelle Kosten und GebUhren, die sich aus den Techniken fir eine effiziente Portfolioverwaltung
ergeben, konnen von den Ertrdgen fir den Fonds aus den entsprechenden Geschdften abgezogen werden (z.B. als
Ergebnis von Revenue Sharing Agreements). Diese Kosten und GebUhren sollten keine versteckten Ertrage enthalten. Alle
Ertrdge von solchen Transaktionen, abzlglich der direkten und indirekten Kosten und Gebthren, werden an den Fonds
gezahlt. Die Unternehmen, an die direkte und indirekte Kosten und GebUhren gezahlt werden konnen, umfassen Banken,
Anlageberater, Broker und Hdndler oder andere Finanzinstitute und Intermedidre und kdnnen verbundene Unternehmen
der Verwaltungsgesellschaft sein.

Grundsdtze zur Sicherheitenverwaltung (Collateral Management)

Beim Eingehen von Geschaften mit OTC-Derivaten und beim Einsatz von Techniken fir eine effiziente Portfolioverwaltung
beachtet die Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit dem CSSF Rundschreiben 14/592 vom 30. September 2014 die
nachfolgend aufgefihrten Grundsdtze, sofern Sicherheiten zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos eingesetzt werden.
Sofern die Besicherung von Geschdften mit OTC-Derivaten nicht rechtlich zwingend erforderlich ist, steht der Umfang der
erforderlichen Besicherung im Ermessen des Fondsmanagers.

Die Risikopositionen, die sich fir eine Gegenpartei aus Geschdften mit OTC-Derivaten und Techniken fir eine effiziente
Portfolioverwaltung ergeben, sind bei der Berechnung der Grenzen fir das Kontrahentenrisiko gemafR § 6 Nr. 1 bis 4 des
Verwaltungsreglements zu kombinieren.

Alle Vermodgensgegenstdnde, die der Fonds im Zusammenhang mit Techniken fir eine effiziente Portfolioverwaltung erhdlt,
sind zum Zwecke der nachfolgend aufgeflhrten Grundsdtze als Sicherheit zu betrachten und sollten die dort aufgeflhrten
Kriterien erfullen.

- Liguiditat: Alle entgegengenommenen Sicherheiten, die keine Barmittel sind, sollten hochliquide sein und zu einem
transparenten Preis auf einem regulierten Markt oder innerhalb eines multilateralen Handelssystems gehandelt werden,
damit sie kurzfristig zu einem Preis verduBert werden konnen, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten
Bewertung liegt. Die entgegengenommenen Sicherheiten sollten auBerdem die Bestimmungen gemdB § 6 Nr. 9 des
Verwaltungsreglements erfallen.

— Bewertung: Entgegengenommene Sicherheiten sollten mindestens borsentdglich bewertet werden.
Vermogensgegenstdnde, die eine hohe Preisvolatilitdt aufweisen, sollten nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn
geeignete konservative Bewertungsabschldge (Haircuts) angewandt werden.

— Bonitdt des Emittenten: Der Emittent der Sicherheiten, die entgegen genommen werden, sollte eine hohe Bonitdt
aufweisen.

— Laufzeit: Die Laufzeit der Sicherheiten, welche entgegen genommen werden durfen soll mit derjenigen der verzinslichen
Wertpapiere, die im Rahmen der Anlagepolitik fur den Fonds erworben werden darfen, vergleichbar sein.

— Korrelation: Entgegengenommene Sicherheiten sollten von einem Rechtstrdiger ausgegeben werden, der von der
Gegenpartei unabhdngig ist und keine hohe Korrelation mit der Entwicklung der Gegenpartei aufweist.

— Diversifizierung der Sicherheiten (Anlagekonzentration): Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung
in Bezug auf Ldnder, Mdarkte und Emittenten zu achten. Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung im Hinblick
auf die Emittentenkonzentration gilt als erfillt, wenn der Fonds von einer Gegenpartei bei der effizienten
Portfolioverwaltung oder bei Geschdften mit OTC-Derivaten einen Sicherheitenkorb (Collateral Basket) erhalt, bei dem
das maximale Exposure gegentber einem bestimmten Emittenten 20 % des Nettofondsvermogens entspricht. Wenn der
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Fonds unterschiedliche Gegenparteien hat, sollten die verschiedenen Sicherheitenkoérbe aggregiert werden, um die 20
%-Grenze flr das Exposure gegenlber eines einzelnen Emittenten zu berechnen.

— Der Fonds sollte die Moglichkeit haben, entgegengenommene Sicherheiten jederzeit ohne Bezugnahme auf die
Gegenpartei oder Genehmigung seitens der Gegenpartei zu verwerten.

— Entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-Cash Collateral) sollten nicht verduBert, neu angelegt oder verpfdndet
werden.

- Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collateral) sollten nur
e als Sicherheiten bei Rechtstrdgern gemdR § 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements angelegt werden;
e in Staatsanleihen von hoher Qualitdt angelegt werden; oder

e in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemafR der Definition in den CESR's Leitlinien zu einer gemeinsamen
Definition fUr europdische Geldmarktfonds angelegt werden.

Reinvestierte Barsicherheiten sollten gemdaB den Anforderungen zur Risikostreuung an unbare Sicherheiten gestreut
werden. Die Reinvestition von Barsicherheiten entbindet den Fonds nicht davon, erhaltene Barsicherheiten in voller Hohe
zurlUckzuzahlen, d. h. aus der Reinvestition entstehende potenzielle Verluste sind vom Fonds zu tragen.

Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, z.B. operationelle und rechtliche Risiken, sind durch das
Risikomanagement zu ermitteln, zu steuern und zu mindern.

In Fallen von Rechtstbertragungen sollten die entgegengenommenen Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds
verwahrt werden. FUr andere Arten von Sicherheitsvereinbarungen konnen die Sicherheiten von einem Dritten verwahrt
werden, der einer Aufsicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in keiner Verbindung steht.

Wenn der Fonds Sicherheiten von mindestens 30 % des Nettofondsvermogens entgegennimmt, kommt eine angemessene
Stressteststrategie zur Anwendung, um sicherzustellen, dass sowohl unter normalen als auch unter auBergewohnlichen
Liquiditatsbedingungen regelmaBig Stresstests durchgefihrt werden, damit der Fonds das mit der Sicherheit verbundene
Ligquiditatsrisiko bewerten kann. Die Strategie fur Liquiditdtsstresstests sollte mindestens Vorgaben zu folgenden Aspekten
beinhalten:

(a) Konzept fur die Stresstest-Szenarioanalyse, einschlieBlich Kalibrierungs-, Zertifizierungs- und Sensitivitatsanalyse;
(b) empirischer Ansatz fur die Folgenabschdtzung, einschlieBlich Backtesting von Liquiditatsrisikoeinschdtzungen;
(c) Berichtshaufigkeit und Meldegrenzen/Verlusttoleranzschwelle(n);

(d) MaBnahmen zur Einddmmung von Verlusten, einschlieBlich Haircut-Strategie und Gap-Risiko-Schutz.

Der Fonds verfugt Uber eine eindeutige Haircut-Strategie, die auf alle als Sicherheiten entgegengenommenen Arten von
Vermdgensgegenstdnden abgestimmt ist. Der Abschlag (,Haircut”) ist ein Prozentsatz, um den der Marktwert der
Sicherheiten reduziert wird. In der Regel zieht die Verwaltungsgesellschaft die Haircuts vom Marktwert der Sicherheiten ab,
um sich vor Kredit-, Zins-, Wdhrungs- und Liquiditatsrisiken wdhrend der Zeit zwischen dem Abrufen von Sicherheiten zu
schitzen. Der Haircut hangt im Allgemeinen von Faktoren wie der Kursvolatilitt der jeweiligen Anlageklasse, der
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voraussichtlichen Zeit fur die Liquidation des Vermdgenswerts, der Fdlligkeit des Vermogenswerts und der KreditwUrdigkeit
des Emittenten ab. Die folgenden Mindestabschlagssdtze finden fur die jeweiligen Vermdgensgegenstdnde Anwendung:

Barmittel (kein Haircut); Schuldverschreibungen von Regierungen, Zentralbanken und/oder supranationalen Einrichtungen
mit Investment Grade Rating (Haircut mindestens 0,5 % des Marktwerts); andere von Unternehmen mit Investment Grade
Rating ausgestellte Schuldverschreibungen (Haircut mindestens 2 % des Marktwerts), Schuldverschreibungen in Form von
High Yield- Anlagen (Haircut mindestens 10 % des Marktwerts); Aktien (Haircut mindestens 6 % des Marktwerts).

Ein volatiler (aufgrund langerer Duration oder anderer Faktoren), weniger liquider Vermogenswert hat typischerweise einen
hoheren Haircut. Haircuts werden mit Genehmigung der Risikomanagementfunktion definiert und kdénnen sich je nach den
sich dndernden Marktbedingungen dndern. Haircuts konnen sich abhdngig von dem zugrunde liegenden Transaktionstyp
unterscheiden, z.B. die fir OTC-Derivate angewandten Haircuts konnen sich von den flr Wertpapierleihgeschdfte
angewandten Haircuts unterscheiden. Aktien werden in der Regel nur als Sicherheiten akzeptiert, wenn sie in maBgeblichen
Aktienindizes enthalten sind. Zusdtzliche (additive) Bewertungsabschlage gelten fur Schuldverschreibungen mit einer
verbleibenden Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren. Zusdtzliche (additive) Bewertungsabschldge gelten fur Barmittel und
als Sicherheiten erhaltene Wertpapiere, die auf eine von der Basiswdhrung des Fonds abweichende Wdhrung lauten.

Risikoprofil des Fonds

Unter Berlcksichtigung der oben genannten Umstdnde und Risiken ist der Fonds — verglichen mit anderen Fondstypen —
mit den Chancen und Risiken behaftet, die sich aus der Renten- und Geldmarktanalge ergeben.

Dabei spielen in Bezug auf die aktienmarktbezogene Ausrichtung des Fonds in hohem MaRe insbesondere das allgemeine
Marktrisiko, das unternehmensspezifische Risiko, das Kontrahentenrisiko und das Adressenausfallrisiko sowie zum Teil auch
die Emerging Markets-Risiken, das Risiko der eingeschrdnkten Liquiditdt des Fonds (Liquiditatsrisiko), die Lander- und
Transferrisiken und das Verwahrungsrisiko eine wesentliche Rolle. Unter anderem ist hinsichtlich der Aktienmarktausrichtung
des Fonds hervorzuheben, dass sich insbesondere den gesamten Markt betreffende, ggf. auch erheblich ldnger
andauernde Kursriickgdnge negativ auf den Fonds auswirken kdnnen.

Hinsichtlich rentenmarkt-, geldmarkt- und einlagenbezogener Vermogensgegenstdnde sind neben den in den
nachfolgenden Absdtzen genannten Risiken sowie den spezifischen Risikofaktoren bei der Investition in Zielfonds
insbesondere das Zinsdnderungsrisiko, das Bonitdtsrisiko, das Wdahrungsrisiko, das unternehmensspezifische Risiko, das
allgemeine Marktrisiko, das Kontrahentenrisiko, das Adressenausfallrisiko, die Emerging Markets-Risiken, das
Liquiditatsrisiko, das Lander- und Transferrisiko und das Verwahrungsrisiko, das Risiko der Erhebung von Zinsen auf
Guthaben sowie zum Teil die spezifischen Risiken bei Investitionen in sog. High-Yield-Anlagen zu nennen.

Hinsichtlich des mdglichen warentermin-, edelmetall- und rohstoffmarktbezogenen Engagements bestehen die spezifischen
Risiken bei (indirekter) Investition an den Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffmdrkten in hohem MafBe. Unter anderem
ist hinsichtlich dieser Art von Engagement hervorzuheben, dass sich insbesondere den gesamten Markt betreffende, ggf.
auch erheblich langer andauernde Kursrickgdnge negativ auf das Fondsvermogen auswirken konnen.

Zudem werden Anleger auf die folgenden spezifischen Risiken hingewiesen: das Nachhaltigkeitsrisiko, das
Konzentrationsrisiko, das mit der Anlage in eine Nachhaltigkeitsstrategie verbundene Risiko, das Abwicklungsrisiko, die
spezifischen Risiken der Anlage in Zielfonds, das Risiko hinsichtlich des Fondskapitals, das Flexibilitatseinschrénkungsrisiko,
das Inflationsrisiko, das Risiko der Anderung von Rahmenbedingungen, das Risiko der Anderung des
Verwaltungsreglements, der Anlagepolitik sowie der sonstigen Grundlagen eines Fonds, das Risiko der Anlage in
chinesischen A-Aktien, das Risiko der Besteuerung bzw. einer sonstigen Belastung lokaler Bestimmungen hinsichtlich vom
Fonds gehaltener Vermogensgegenstdnde, das Schlisselpersonenrisiko, das Risiko der Entstehung
anteilbewegungsbedingter Transaktionskosten auf Fondsebene, das Risiko der Ubertragung des Fonds auf eine andere
Verwaltungsgesellschaft, die steuerliche Risiken durch Wertabsicherungsgeschafte fir wesentlich beteiligte Anleger, das
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Rechtsrisiko, das operationelle Risiko, das Risiko im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten, das Risiko im
Zusammenhang mit der Sicherheitenverwaltung, das Risiko im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschdften und
(umgekehrten) Wertpapierpensionsgeschdften und das erhohte Erfolgsrisiko.

In Bezug auf die mit dem Einsatz von Techniken und Instrumenten verbundenen besonderen Risiken wird auf die
Abschnitte ,Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken” und ,Mogliche Auswirkung
der Verwendung von Derivaten auf das Fondsrisikoprofil” verwiesen.

Die Volatilitdt (Schwankung) der Anteilwerte des Fonds kann stark erhdht sein.

Mogliche Auswirkung der Verwendung von Derivaten auf das Fondsrisikoprofil

Der Fonds kann Derivate — wie zum Beispiel Futures, Optionen, Swaps — zu Absicherungszwecken (Hedging) einsetzen.
Dies kann sich in Form von entsprechend geringeren Chancen und Risiken auf das allgemeine Fondsprofil
niederschlagen.

Darlber hinaus kann der Fonds Derivate auch in spekulativer Hinsicht zur Steigerung der Ertrdge im Rahmen der
Verfolgung des Anlageziels, namentlich zur Darstellung des allgemeinen Fondsprofils und zur Erhéhung des
Investitionsgrads Uber den Investitionsgrad eines voll in Wertpapieren investierten Fonds hinaus, einsetzen. Bei der
Darstellung des allgemeinen Fondsprofils durch Derivate wird das allgemeine Fondsprofil umgesetzt, indem
Direktinvestitionen z. B. in Wertpapiere durch Derivate ersetzt werden, was sich in der Regel nicht wesentlich auf das
allgemeine Fondsprofil auswirkt. Soweit der Fonds Derivate zur Erhéhung des Investitionsgrads einsetzt, strebt er dabei
Uber einen mittel- bis langfristigen Zeitraum betrachtet ein Risikoprofil an, das dhnlich dem eines derivatefreien Fonds mit
vergleichbarem Profil ist. Soweit der Fonds Derivate zur Erhéhung des Investitionsgrads einsetzt, kann dies zu geringen
bis mittleren zusatzlichen Chancen und Risiken - verglichen mit einem derivatefreien Fonds mit vergleichbarem
Fondsprofil — flhren.

Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen risikokontrollierten Ansatz.

Anlegerprofil

Der MetallRente FONDS PORTFOLIO richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermogensbildung/
Vermogensoptimierung bzw. der Uberproportionalen Teilnahme an Kursénderungen verfolgen und ist unter Umstdnden
nicht fur Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines kurzfristigen Zeitraums aus dem Fonds zurlickziehen wollen.
MetallRente FONDS PORTFOLIO richtet sich an Anleger mit Basis-Kenntnissen und/O0der Erfahrungen mit
Finanzprodukten. Der potentielle Anleger konnte einen finanziellen Verlust tragen und legt keinen Wert auf einen
Kapitalschutz. Der MetallRente FONDS PORTFOLIO fallt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1
(sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwartung) bis 7 (sehr risikobereit; hochste Renditeerwartung) in eine
bestimmte Risikoklasse, die im Internet unter https://regulatory.allianzgi.com veroffentlicht wird.

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Verwaltungsgesellschaft ist die Allianz Global Investors GmbH, die zudem die Aufgabe der Zentralverwaltung Ubernommen
hat. Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in
Luxemburg dar.

Die Allianz Global Investors GmbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen
Kapitalanlagegesetzbuches, die 1955 in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrdnkter Haftung (GmbH) nach
deutschem Recht gegrindet wurde. Sitz der Allianz Global Investors GmbH ist Frankfurt am Main. Das gezeichnete und
eingezahlte Kapital der Allianz Global Investors GmbH betrug per 31. Dezember 2021 EUR 49.900.900,-. Die Allianz Global
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Investors GmbH verflgt Uber eine funktionale Organisationsstruktur und neben der Hauptniederlassung in Deutschland
Uber mehrere Zweigniederlassungen, unter anderem eine Zweigniederlassung in Luxemburg. In der Zweigniederlassung in
Luxemburg sind derzeit insbesondere Mitarbeiter folgender Funktionen tdtig: Risikomanagement, Produkt Administration
und Operations (operationelle Betreuung der Fondsprodukte und —prozesse).

In ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft investiert die Allianz Global Investors GmbH dem Fonds zuflieBende Gelder
gemdlB den Bestimmungen des Verwaltungsreglements und des Verkaufsprospekts.

Die Allianz Global Investors GmbH, handelnd durch ihre Zweigniederlassung Luxemburg, hat zudem die Funktion der
Zentralverwaltung Gbernommen. In dieser Funktion ist sie fur alle durch luxemburgisches Recht vorgeschriebenen
Verwaltungsaufgaben verantwortlich, insbesondere fir die Erstellung der Ausschittungsbekanntmachungen, die Erstellung
und den Versand der Verkaufsprospekte, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Finanzaufstellungen und aller
anderen fUr die Anleger angefertigten Unterlagen sowie den Kontakt mit den Verwaltungsbehorden, den Anlegern und
allen anderen Beteiligten. Weitere Beispiele flr die Aufgabe einer Zentralverwaltung sind die Fondsbuchhaltung und
Berechnung des Nettoinventarwerts der Anteile, die Funktion der Register- und Transferstelle sowie die Ausstellung und
Uberwachung des Versands von Aufstellungen, Berichten, Bekanntmachungen und sonstigen Dokumenten fir die
Anteilinhaber.

Die Allianz Global Investors GmbH kann unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und Koordination ihre Aufgaben als
Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung ganz oder teilweise an Dritte Ubertragen, die auf diese Dienstleistungen
spezialisiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann flr einen Fonds auch Transaktionen abschlieBen, bei denen verbundene
Unternehmen als Broker tatig sind bzw. fir eigene Rechnung ihrer Kunden auftreten. Dies gilt auch fur solche Falle, bei
denen verbundene Unternehmen oder deren Kunden analog der Transaktion dieses Fonds handeln.

Die Allianz Global Investors GmbH erbringt das Fondsmanagement durch ihre Hauptniederlassung in Deutschland. Wegen
der weiteren Details wird auf den Abschnitt ,Fondsmanager” verwiesen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann weiterhin bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Wadhrungs-Monitoring
und dem Handel an Dritte Ubertragen.

Weiterhin hat die Allianz Global Investors GmbH auf eigene Kosten die Ermittlung von Risikokennzahlen,
Performancekennzahlen sowie Fondsstrukturdaten auf die IDS GmbH — Analysis and Reporting Services, Minchen,
Bundesrepublik Deutschland, als Auslagerungsunternehmen Ubertragen, die sich der Hilfe Dritter bedienen kann.

Uberdies sind wesentliche Funktionen der Zentralverwaltung und sonstige Aufgaben von der Allianz Global Investors GmbH
auf die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als Auslagerungsunternehmen Ubertragen
worden, die sich der Hilfe Dritter bedienen darf. Bei diesen ausgelagerten Bereichen handelt es sich um die
Fondsbuchhaltung, die Nettoinventarwertberechnung sowie die Funktion der Register- und Transferstelle. Die Funktion der
Register- und Transferstelle beinhaltet die Ausgabe und Ricknahme von Anteilen, die Verwaltung des Anteilscheinregisters
sowie die hiermit verbundenen unterstltzenden Tdtigkeiten.

Die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ist zudem auch Verwahrstelle.

Fondsmanager

Aufgabe der Verwaltungsgesellschaft ist die FUhrung der Tagesgeschafte der Vermogensverwaltung sowie das Erbringen
anderer damit verbundener Dienstleistungen unter der Aufsicht, Kontrolle und Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft.
Die ErfUllung dieser Aufgaben erfolgt unter Beachtung der Grundsdtze der im Verkaufsprospekt und im
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Verwaltungsreglement fur den Fonds niedergelegten Anlageziele und -grundsdtze, der Anlagebeschrénkungen sowie der
gesetzlichen Beschrankungen.

Die Anlageentscheidung und Ordererteilung obliegen der Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen. Die
Verwaltungsgesellschaft ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwicklung von Transaktionen des Fonds auszuwdhlen. Die
Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten, insbesondere von
Anlageberatern, beraten zu lassen sowie Teile seiner Aufgaben an Dritte weiterzuverlagern. Bei einer Weiterverlagerung
der Aufgabe der Anlageauswahlentscheidung wird der Verkaufsprospekt einen Hinweis auf den Namen des Unternehmens
enthalten, an das diese Aufgabe des Fondsmanagers Ubertragen wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft tragt alle Auslagen, die ihr in Verbindung mit den von ihnen fir den Fonds geleisteten
Dienstleistungen entstehen. Maklerprovisionen, TransaktionsgebUhren und andere im Zusammenhang mit dem Erwerb und
der VerduBerung von Vermdgensgegenstdnden des Fonds anfallende Geschdftskosten werden vom Fonds getragen.

Aufsichtsbehorde

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Str. 24-
28, D-60439 Frankfurt am Main. Der Fonds unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.

Verwahrstelle

Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, deren
Geschdaftstatigkeiten die Unternehmensbereiche Global Custody und Fonds-Services umfassen, zur Verwahrstelle ihrer
Vermodgensgegenstdnde bestellt.

Die State Street Bank International GmbH wurde am 19. Januar 1970 als Gesellschaft mit beschrdankter Haftung nach
deutschem Recht gegrindet. Ihr Sitz befindet sich in Brienner Str. 59, 80333 Munchen. Zum 31. Dezember 2021 belief sich
ihr Eigenkapital auf 109 Mio. EUR. Die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, wurde am 1.
Oktober 2009 gegrindet.

Die State Street Bank International GmbH ist eine Kapitalgesellschaft nach deutschem Recht mit Geschaftssitz in der
Brienner Str. 59, 80333 Munchen. Die State Street Bank International GmbH ist registriert unter der Registernummer HRB
42872 beim Registergericht MUnchen und reguliert als Kreditinstitut durch die Europdische Zentralbank (EZB), die
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Zentralbank. Die State Street Bank International
GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, hat die Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
in Luxemburg als Verwahrstelle zu handeln und ist unter anderem spezialisiert auf die Bereiche Verwahrstelle,
Fondsadministration und damit verbundene Services.

State Street Bank International GmbH ist Teil der State Street Unternehmensgruppe mit der in den vereinigten Staaten
borsennotierten Muttergesellschaft State Street Corporation.

Aufgaben der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle wurde mit den folgenden Hauptaufgaben betraut:

— Gewdhrleistung, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rickkauf, die Ricknahme und die Stornierung von Anteilen im
Einklang mit dem geltenden Recht und dem Verwaltungsreglement erfolgen.
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— Sicherstellung, dass der Wert der Anteile im Einklang mit dem geltenden Recht und dem Verwaltungsreglement
berechnet wird.

— Ausfihrung der Weisungen der Verwaltungsgesellschaft, sofern sie dem geltenden Recht und dem
Verwaltungsreglement nicht widersprechen.

— Sicherstellung, dass bei Transaktionen, die die Vermogensgegenstdnde des Fonds betreffen, die Gegenleistung
innerhalb der Ublichen Fristen Ubertragen wird.

- Sicherstellung, dass die Ertrdge des Fonds im Einklang mit dem geltenden Recht und dem Verwaltungsreglement
verwendet werden.

- Uberwachung der liquiden Mittel und Cashflows des Fonds.

—  Sichere Verwahrung des Fondsvermogens, einschlieBlich der sicheren Verwahrung von Finanzinstrumenten, der
Uberprifung des Eigentums und der Flhrung von Aufzeichnungen in Bezug auf andere Vermogensgegenstdnde.

Haftung der Verwahrstelle
Bei der Erfullung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell und unabhdngig sowie
ausschlieBlich im Interesse der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Anteilinhaber.

Im Fall eines Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments, wie im Einklang mit der OGAW-Richtlinie und insbesondere
Artikel 18 der delegierten Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergdnzung der
Richtlinie 2009/65/EG des Europdischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen
festgelegt, ist die Verwahrstelle verpflichtet, Finanzinstrumente gleicher Art bzw. den entsprechenden Betrag fir den Fonds
unverzuglich an die Verwaltungsgesellschaft zurlickzugeben.

GemdaR der OGAW-Richtlinie haftet die Verwahrstelle nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust eines verwahrten
Finanzinstruments auf ein externes Ereignis auBerhalb ihrer Kontrolle zurlckzuflhren ist, dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt nicht hatten vermieden werden kénnen.

Im Fall eines Verlusts eines verwahrten Finanzinstruments kénnen die Anteilinhaber die Haftung der Verwahrstelle direkt
oder indirekt durch die Verwaltungsgesellschaft geltend machen, sofern dies nicht zu einer Doppelung des
Schadenersatzes oder einer Ungleichbehandlung der Anteilinhaber fihrt.

Die Verwahrstelle haftet gegenlber dem Fonds fir alle sonstigen Verluste, die dem Fonds entstehen, wenn die
Verwahrstelle fahrldssig oder vorsdtzlich gegen die ordnungsgemdRe Erflllung ihrer Pflichten im Einklang mit der OGAW-
Richtlinie verstoft.

Die Verwahrstelle haftet nicht fir nachfolgende, indirekte oder besondere Schaden oder Verluste, die sich aus oder im
Zusammenhang mit der Erflllung oder Nichterfullung der Obliegenheiten und Pflichten der Verwahrstelle ergeben.

Ubertragung

Die Verwahrstelle besitzt die volle Befugnis, ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwahrung ganz oder teilweise zu
Ubertragen. Ihre Haftung bleibt jedoch unberdhrt von der Tatsache, dass sie einen Teil oder samtliche
Vermogensgegenstdnde, deren Verwahrung sie Ubernommen hat, einem Dritten anvertraut hat. Die Haftung der
Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Ubertragung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwahrung gemdan
Verwahrstellenvertrag unberthrt.
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Die Verwahrstelle hat diese in Artikel 22(5)(a) der OGAW-Richtlinie dargelegten Aufgaben im Zusammenhang mit der
Verwahrung an die State Street Bank and Trust Company mit Sitz in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston,
Massachusetts 02116, USA Ubertragen, die sie zu ihrem weltweit tatigen Unterverwahrer ernannt hat. Als weltweit tatiger
Unterverwahrer hat die State Street Bank and Trust Company lokale Unterverwahrer innerhalb des State Street Global
Custody Network ernannt. Eine Liste der Beauftragten und Unterbeauftragten wurde im Internet unter
http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html veroffentlicht. Informationen zu den
Ubertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwahrung und Angaben zu den entsprechenden Beauftragten und
Unterbeauftragten sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhdltlich.

Interessenkonflikte

Die Verwahrstelle ist Teil einer internationalen Gruppe von Gesellschaften und Unternehmen, die im Rahmen ihrer Ublichen
Geschaftstatigkeiten sowohl fur eine groBe Anzahl von Kunden als auch auf eigene Rechnung handeln, was zu
tatsdchlichen oder potenziellen Interessenkonflikten fihren kann. Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle
oder mit ihr verbundene Unternehmen Tdtigkeiten gemdR dem Verwahrstellenvertrag oder separaten vertraglichen bzw.
sonstigen Vereinbarungen austben. Hierbei kann es sich um folgende Tatigkeiten handeln:

(i) Bereitstellung von Dienstleistungen als Nominee, als Verwaltungs-, Register- und Transferstelle, von Researchdiensten,
Wertpapierleihgeschdften Gber Beauftragte sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermdgensverwaltung,
Finanzberatung und/oder sonstigen Beratungsdienstleistungen fir die Verwaltungsgesellschaft.

(i) Abwicklung von Bankgeschdften, Verkaufs- und Handelsgeschdften, einschlieBlich Devisen, Derivate, Principal-Lending,
Maklergeschafte, Market-Making-Tdtigkeiten oder sonstige Finanztransaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft,
entweder als Auftraggeber und in ihrem eigenen Interesse oder fur andere Kunden.

Im Zusammenhang mit den oben genannten Tdatigkeiten wird die Verwahrstelle bzw. werden die mit ihr verbundenen
Unternehmen:

(i) versuchen, einen Gewinn aus diesen Tatigkeiten zu erzielen, wobei sie berechtigt sind, etwaige Gewinne oder Entgelte
in jeglicher Form zu vereinnahmen und einzubehalten und nicht verpflichtet sind, die Art und Hohe solcher Gewinne
oder Entgelte, einschlieBlich aller GebUhren, Abgaben, Provisionen, Erlosanteile, Aufschlage, Abschldge, Zinsen,
Ruckvergutungen, Abgelder oder sonstiger Vorteile, die sie im Zusammenhang mit diesen Tdtigkeiten erhalten,
gegeniber der Verwaltungsgesellschaft offenzulegen;

(i) unter Umstanden Wertpapiere oder sonstige Finanzprodukte bzw. -instrumente als Auftraggeber, der in eigenem
Interesse, im Interesse der mit ihm verbundenen Unternehmen oder flir seine anderen Kunden handelt, kaufen,
verkaufen, ausgeben, damit handeln oder diese halten;

(i) unter Umstanden in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung wie die getdatigten Geschdfte handeln, einschlieBlich
auf der Grundlage von Informationen in ihrem Besitz, die der Verwaltungsgesellschaft nicht zur Verfigung stehen;

(iv) unter Umstdnden dieselben oder dhnliche Dienstleistungen an andere Kunden, einschlieBlich Wettbewerber der
Verwaltungsgesellschaft, erbringen;

(v) unter Umstanden Gldubigerrechte seitens der Verwaltungsgesellschaft eingerdumt bekommen, die sie austben kann/
koénnen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf ein verbundenes Unternehmen der Verwahrstelle zurlckgreifen, um Devisen-, Kassa-
oder Swap-Transaktionen fUr Rechnung des Fonds zu tdtigen. In diesen Fallen handelt das verbundene Unternehmen als
Auftraggeber und nicht als Makler, Beauftragter oder Treuhdnder der Verwaltungsgesellschaft. Das verbundene
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Unternehmen wird versuchen, einen Gewinn aus diesen Geschdaften zu erzielen und ist berechtigt, etwaige Gewinne
einzubehalten und sie der Verwaltungsgesellschaft gegenlber nicht offenzulegen. Das verbundene Unternehmen tdtigt
diese Geschdfte gemdB den mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten allgemeinen Bedingungen.

Wenn flUssige Mittel, die dem Fonds gehdren, bei einem verbundenen Unternehmen, das eine Bank ist, hinterlegt werden,
entsteht ein potenzieller Konflikt in Bezug auf die Zinsen, die das verbundene Unternehmen fir ein solches Konto ggf. zahlt
oder erhalt, und die Gebuhren oder sonstigen Vorteile, die es aus dem Halten dieser liquiden Mittel als Bank und nicht als
Treuhdnder erzielt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch Kunde oder Gegenpartei der Verwahrstelle oder der mit ihr verbundenen
Unternehmen sein.

Der Einsatz von Unterverwahrern durch die Verwahrstelle kann in den folgenden vier allgemeinen Bereichen potenzielle
Konflikte entstehen lassen:

(i) Konflikte infolge der Auswahl der Unterverwahrer und der Zuteilung von Vermogensgegenstdnden auf mehrere
Unterverwahrer, beeinflusst durch (a) Kostenfaktoren, wie die niedrigsten erhobenen GebUhren, GebUhrennachldsse und
dhnliche Anreize und (b) die breit angelegten wechselseitigen Geschaftsbeziehungen, in denen die Verwahrstelle auf
Grundlage des wirtschaftlichen Werts der breiter gefassten Geschdftsbeziehung agieren kann, zusatzlich zu den
objektiven Bewertungskriterien;

(i) Sowohl verbundene als auch nicht verbundene Unterverwahrer treten flr andere Kunden und in ihrem eigenen
Interesse auf, wodurch Konflikte mit den Interessen der Kunden entstehen kénnen;

(iii) sowohl verbundene als auch nicht verbundene Unterverwahrer pflegen nur indirekte Beziehungen zu den Kunden und
sehen die Verwahrstelle als ihre Gegenpartei an, was fir die Verwahrstelle einen Anreiz darstellen kann, in ihrem
eigenen Interesse oder im Interesse anderer Kunden und zum Nachteil von Kunden aufzutreten; und

(iv) Unterverwahrer haben moglicherweise marktbasierte Glaubigerrechte gegentber den Vermogensgegenstdnden der
Kunden, an deren Durchsetzung sie interessiert sein konnen, wenn sie keine Bezahlung fur Wertpapiertransaktionen
erhalten.

Bei der Erfullung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell und unabhdngig sowie
ausschlieBlich im Interesse des Fonds und dessen Anteilinhaber.

Die Verwahrstelle erfullt ihre Verwahrfunktion funktionell und hierarchisch getrennt von ihren sonstigen Aufgaben, die zu
Interessenkonflikten fihren konnten. Das interne Kontrollsystem, die unterschiedlichen Berichtswege, die
Aufgabenzuweisung und die Managementberichterstattung erméglichen es, potenzielle Interessenkonflikte und alle
Aspekte der Verwahrfunktion ordnungsgemadnf zu identifizieren, zu verwalten und zu Uberwachen.

DarUber hinaus erlegt die Verwahrstelle im Zusammenhang mit ihrem Einsatz von Unterverwahrern vertragliche
Einschrdnkungen auf, um einigen der potenziellen Konflikte Rechnung zu tragen und Uberwacht die Unterverwahrer mit
der erforderlichen Sorgfalt, damit der Kundenservice durch diese Stellen auf einem hohen Niveau gewdhrleistet werden
kann. Die Verwahrstelle legt regelmdBig Berichte zu den Aktivitaten und den Bestdnden der Kunden vor, wobei die
zugrunde liegenden Funktionen internen und externen Prifungen unterzogen werden. SchlieBBlich trennt die Verwahrstelle
die Erflllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwahrung auf interner Basis von ihren firmeneigenen Aktivitaten
und halt sich an einen Verhaltenskodex, der von den Mitarbeitern einen ethischen, redlichen und transparenten Umgang
mit ihren Kunden verlangt.
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Aktuelle Informationen zur Verwahrstelle, ihren Pflichten, moglicherweise entstehenden Konflikten, den von der
Verwahrstelle Ubertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwahrung sowie die Liste der Beauftragten und
Unterbeauftragten und jeglicher Interessenkonflikte, die aus einer solchen Ubertragung entstehen kdnnen, werden den
Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfligung gestellt.

Neben der Verwahrstellenfunktion nimmt die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg als
Auslagerungsunternehmen fir die Allianz Global Investors GmbH auch wesentliche Funktionen der Zentralverwaltung,
ndmlich die Fondsbuchhaltung, die Nettoinventarwertberechnung und die Funktion der Register- und Transferstelle wahr.

Vertriebsgesellschaften

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Vertriebsgesellschaften Vereinbarungen treffen, um die Anteile des Fonds weltweit in
verschiedenen Landern zu vermarkten und zu platzieren. Ausgenommen sind Ldnder, in denen eine derartige Aktivitat
untersagt ist, sowie die USA (vorbehaltlich begrenzter Ausnahmefdalle).

Die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Vertriebsgesellschaften beachten die anwendbaren internationalen und Luxemburger
Gesetze und Regularien zum Kampf gegen Geldwdsche und Terrorismusfinanzierung. Diese umfassen auch das
Luxemburger Gesetz vom 5. April 1993 zum Finanzsektor, das Gesetz vom 12. November 2004 gegen Geldwdsche und
Terrorismusbekdmpfung sowie diverse dazugehorende CSSF Rundschreiben.

Im Rahmen dieser gesetzlichen Regelungen hat die Verwaltungsgesellschaft eigene MaBnahmen und Standards
entwickelt, um die Fonds auf Basis eines risikobasierten Ansatzes zu schitzen, um nicht fur Geldwdsche oder
Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Diese MaBnahmen umfassen insbesondere Prozesse zur Identifizierung
und Verifizierung der Kunden und ihrer wirtschaftlich Berechtigter, bei denen die Kunden bestimmte
Identifizierungsdokumente vorlegen mussen, um initiale und fortlaufende Kontrollen zu durchlaufen.

Nach den geltenden Gesetzen und Regularien erstellt die Verwaltungsgesellschaft jahrlich eine Risikoanalyse zu
Geldwdsche und Terrorismusfinanzierung.

Bei Erstellung des Verkaufsprospekts wurden die von der Verwaltungsgesellschaft beauftragten Vertriebsgesellschaften am
Ende des Verkaufsprospekts unter ,lhre Partner” aufgefihrt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach ihrem Ermessen
weitere Vertriebsgesellschaften ernennen.

Wertentwicklung

Die bisherige Wertentwicklung des Fonds ist aus den Jahres- und Halbjahresberichten sowie den wesentlichen
Anlegerinformationen ersichtlich. Dabei ist zu beachten, dass sich aus vergangenheitsbezogenen Wertentwicklungsangaben
keine Aussagen fur die Zukunft ableiten lassen. Die zukUnftige Wertentwicklung des Fonds kann daher ungunstiger oder
gunstiger als die in der Vergangenheit ausfallen.

Risikomanagement-Verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft wird den relativen Value-at-Risk (VaR) Ansatz fur den Fonds benutzen. Der VaR des Fonds ist
durch den zweifachen VaR des Vergleichsvermogens begrenzt. Das relevante Vergleichsvermdgen des Fonds entspricht der
Zusammensetzung von 60% MSCI| World Extended SRI 5% Issuer Capped, 22% MSCI Emerging Markets Extended SRI 5%
Issuer Capped, 9% ML Global High Yield Constrained Hedged in Euro, 9% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged in
EUR.

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte der Derivate (ohne
BerUcksichtigung des Investmentportfolios) berechnet. Die tatsdchliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann sich
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zukUlnftig dndern und die erwartete Hebelwirkung der Derivate zeitweise Ubersteigen. Anteilinhaber sollten beachten, dass
Derivate fur verschiedene Zwecke eingesetzt werden kdnnen, insbesondere flr Absicherungs- und Investmentzwecke. Die
Berechnung der erwarteten Hebelwirkung unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des
Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Hebelwirkung der Derivate keine Indikation Uber den wahren
Risikogehalt des Fonds. Die erwartete, durch die Verwendung von Derivaten bedingte Hebelwirkung des Fonds kann
zwischen 0 und 2 schwanken.

Interessenkonflikte

Die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle sowie alle Fondsmanager, Anlageberater,
Zahl- und Informationsstellen oder Vertriebsstellen konnen gegebenenfalls jeweils als Verwalter, Treuhdnder,
Fondsmanager, Administrator, Register- und Transferstelle oder Vertriebsstelle flr Fonds, die dhnliche Anlageziele verfolgen
wie der Fonds, tatig werden oder in sonstiger Weise an solchen Fonds beteiligt sein. Es ist daher durchaus maoglich, dass
einer von ihnen in der Auslbung seiner geschaftlichen Tatigkeit in einen potenziellen Interessenkonflikt in Bezug auf den
Fonds gerdt. Sie haben deshalb individuell in einem solchen Fall stets darauf zu achten, dass sie ihre Verpflichtungen
jeweils gemdaB dem Verwaltungsvertrag, der Zentralverwaltungsvereinbarung, dem Verwahrstellenvertrag, den Zahl- und
Informationsstellenvereinbarungen, den Anlageverwaltungsvertragen, Register- und Transferstellenvertrdgen sowie
Vertriebsvertragen erflllen, und sich zu bemuhen, fir diese Konflikte eine angemessene Losung zu finden. Die
Verwaltungsgesellschaft hat Grundsatze festgelegt, um sicherzustellen, dass bei allen Transaktionen in angemessener
Weise versucht wird, Interessenkonflikte zu vermeiden und, falls diese nicht vermieden werden kdnnen, Interessenkonflikte
solchermaBBen zu regeln, dass die Fonds und ihre Anteilinhaber gerecht behandelt werden.

Uberdies kénnen die vorstehend benannten Transaktionen mit dem Fonds im eigenen Namen oder in Vertretung
durchgefuhrt werden, sofern diese Transaktionen zu marktiblichen Bedingungen erfolgen und im besten Interesse der
Anleger liegen.

Transaktionen gelten dann als unter gewohnlichen geschdftlichen Bedingungen durchgefihrt, wenn: (1) eine beglaubigte
Bewertung der Transaktion von einer Person eingeholt wurde, die von der Verwahrstelle als unabhdngig und kompetent
anerkannt wurde, (2) die AusfUhrung zu den besten Bedingungen an einer organisierten Bdrse nach den dort geltenden
Regeln erfolgt oder (3), wenn (1) und (2) nicht durchfihrbar sind, die Ausfihrung zu Konditionen erfolgt, die nach
Uberzeugung der Verwahrstelle unter gewdhnlichen geschéftlichen Bedingungen ausgehandelt wurden und marktiblich
sind.

Interessenkonflikte kdnnen aufgrund von Geschdften mit Derivaten, OTC-Derivaten oder von Techniken und Instrumenten
zur effizienten Portfolioverwaltung entstehen. Beispielsweise konnen Kontrahenten solcher Transaktionen oder Vertreter,
Vermittler oder andere Einrichtungen, die Dienstleistungen bezlglich solcher Transaktionen erbringen, mit der
Verwaltungsgesellschaft, dem Fondsmanager, Anlageberater oder mit der Verwahrstelle verbunden sein. Dadurch kénnen
diese Einrichtungen Gewinne, Gebuhren oder sonstige EinkUnfte erwirtschaften bzw. durch diese Transaktionen Verluste
vermeiden. Darlber hinaus konnen auch Interessenkonflikte entstehen, wenn die durch diese Einrichtungen gewdhrten
Sicherheiten einer Bewertung oder einem Abschlag durch eine verbundene Partei unterliegen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Verfahren festgelegt, um sicherzustellen, dass ihre Dienstleister bei der Umsetzung und
Auftragserteilung von Handelsaktivitdten im Auftrag des Fonds im Zuge der Verwaltung der Fondsportfolios im besten
Interesse des Fonds handeln. Fir diese Zwecke mussen alle angemessenen MaBnahmen ergriffen werden, damit das
bestmogliche Ergebnis flr den Fonds erzielt wird. Zu berUcksichtigen sind dabei der Kurs, die Kosten, die Wahrscheinlichkeit
der Ausfihrung, der Umfang und die Art des Auftrags, die Research-Dienstleistungen des Brokers an den Fondsmanager
oder Anlageberater sowie alle anderen Uberlegungen, die fir die Ausfihrung des Auftrags relevant sind. Informationen zu
den Ausfiihrungsgrundsatzen der Verwaltungsgesellschaft und zu allen wichtigen Anderungen dieser Grundsdtze stehen
den Anteilinhabern auf Anfrage gebuhrenfrei zur Verfigung.
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Gemeinsame Verwaltung von Vermogensgegenstdnden

Zur effizienten Verwaltung darf die Verwaltungsgesellschaft eine gemeinsame Verwaltung von Vermdgensgegenstdnden
bestimmter von ihr verwalteter Fonds luxemburgischen Rechts vornehmen. In diesem Fall werden Vermogensgegenstdnde
der verschiedenen Fonds mit gleicher Verwahrstelle gemeinsam verwaltet. Die unter gemeinsamer Verwaltung stehenden
Vermogensgegenstdnde werden als ,Pool” bezeichnet, wobei diese Pools jedoch ausschlieBlich zu internen
Verwaltungszwecken verwendet werden. Die Pools stellen keine separaten Einheiten dar und sind fur Anleger nicht direkt
zugdnglich. Jedem der gemeinsam verwalteten Fonds werden seine spezifischen Vermogensgegenstdnde zugeteilt.

Bei der Zusammenfassung von Vermogensgegenstdnden aus mehr als einem Fonds in einem Pool werden die
Vermdgensgegenstdnde, die jedem teilnehmenden Fonds zuzurechnen sind, zundchst Uber die urspringliche Zuweisung
von Vermdgensgegenstdnden des Fonds zu diesem Pool ermittelt. Sie dndern sich, wenn der Fonds dem Pool
Vermodgensgegenstdnde zufuhrt oder entnimmt.

Der Anspruch jedes teilnehmenden Fonds auf die gemeinsam verwalteten Vermogensgegenstdnde gilt fir jeden einzelnen
Vermogensgegenstand eines solchen Pools.

Zusatzliche, im Auftrag der gemeinsam verwalteten Fonds getdtigte Anlagen werden diesen Fonds entsprechend ihrer
jeweiligen Anspriche zugeteilt. Verkaufte Vermogensgegenstdnde werden in dhnlicher Weise auf die jedem teilnehmenden
Fonds zurechenbaren Vermdgensgegenstdnde angerechnet.

Wertpapiere gemadR Artikel 144A United States Securities Act

In dem gemdB den luxemburgischen Gesetzen und Verordnungen — vorbehaltlich der sonstigen Vereinbarkeit mit dem
Anlageziel und den Anlagegrundsdtzen des Fonds — zuldssigen Umfang kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die
nicht nach dem United States Securities Act von 1933 und Anderungen (nachfolgend ,Gesetz von 1933*) zugelassen sind,
die aber gemadlB Artikel 144A, Gesetz von 1933, an qualifizierte institutionelle Kaufer verkauft werden durfen (,Wertpapiere
gemadnf Artikel 144A"). Der Begriff ,qualifizierter institutioneller Kaufer” ist im Gesetz von 1933 definiert und schliet
diejenigen Gesellschaften mit ein, deren Nettovermdgen USD 100 Millionen Ubersteigt. Wertpapiere gemdaf Artikel 144A
qualifizieren sich als Wertpapiere, wie von Artikel 41 Abs. 1 des Gesetzes vorgeschrieben, sofern die erwdhnten Anleihen
eine Austauschklausel (Registration Right) enthalten, wie sie das Gesetz von 1933 vorsieht und welche besagt, dass ein
Umtauschrecht fUr auf dem amerikanischen OTC Fixed Income Market eingetragene und frei handelbare Wertpapiere
besteht. Dieser Umtausch muss innerhalb eines Jahrs nach dem Ankauf von 144A-Anleihen vollzogen werden, da ansonsten
die Anlagegrenzen aus dem Artikel 41 Abs. 2a des Gesetzes anwendbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines
Nettovermogens in Wertpapiere gemd Artikel 144A investieren, die sich nicht als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 Abs.
1 des Gesetzes qualifizieren, vorausgesetzt, dass der Gesamtwert dieser Anlagen zusammen mit anderen Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten, die nicht unter Artikel 41 Abs. 1 des Gesetzes fallen, 10 % nicht Ubersteigt.

Rechtsstellung der Anleger

Die Anteilinhaber sind am Fondsvermogen in Hohe ihrer Anteile beteiligt. Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte.
Die Anteilzertifikate konnen als Inhaberzertifikate und/oder als Namenszertifikate ausgegeben werden und sind Uber einen
Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Anteilbruchteile werden bis zu einem 1000stel ausgegeben. Die
Anteilzertifikate sind analog der Regelungen der Artikel 40 und 42 des Gesetzes vom 10. August 1915 Uber die
Handelsgesellschaften (in seiner jeweils giiltigen Fassung) Ubertragbar. Mit der Ubertragung eines Anteils gehen die darin
verbrieften Rechte Uber. Der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle gegenlber gilt im Falle
eines Inhaberzertifikats der Inhaber des Anteilzertifikats, im Falle eines Namenszertifikats die Person, deren Name im von
der Register- und Transferstelle geflhrten Anteilinhaberregister eingetragen ist, als der Berechtigte. Nach Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft kann die Register- und Transferstelle anstelle eines Namenszertifikats eine Anteilbestdtigung Uber
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erworbene Anteile ausstellen. Die als Inhaberzertifikate ausgegebenen Anteile werden stets in Globalzertifikaten
(Girosammelverwahrung) verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stlicke besteht nicht.

Samtliche im Antragsformular enthaltenen oder anderweitig im Zuge der Geschdftsbeziehung zum Fonds erhobenen
Informationen Uber den Anleger als natlrliche Person oder andere betroffene Personen (die ,personenbezogenen Daten”),
werden von der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Datenverantwortlicher (der ,Verantwortliche”) unter
Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natdrlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (die ,Datenschutz-Grundverordnung”) sowie aller anwendbaren
Gesetze oder Verordnungen bezlglich des Schutzes personenbezogener Daten (zusammen das ,Datenschutzgesetz”)
verarbeitet.

Die Anleger erkennen an, dass ihre personenbezogenen Daten, die in Verbindung mit einer Anlage im Fonds bereitgestellt
oder erfasst werden, neben der Verwaltungsgesellschaft, vom Fondsmanager, der Verwahrstelle, der
Hauptverwaltungsstelle, der Vertriebsstelle, den Zahlstellen, der Register- und Transferstelle, der Zahl- und
Informationsstelle, dem Abschlussprifer, Rechts- und Finanzberatern und anderen Serviceanbietern des Fonds bzw. der
Verwaltungsgesellschaft (einschlieBlich Informationstechnologie-Anbietern) sowie Vertretern, Beauftragten, verbundenen
Unternehmen und Subunternehmern der Vorgenannten und/oder ihren Nachfolgern (zusammen die ,Dienstleister”) gemaf
inrer Funktion als Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter (wie jeweils zutreffend) verarbeitet werden kdnnen. Einige der
vorstehenden Einheiten konnen auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums (der ,EWR") ansdssig sein und gewdhrleisten
gemadnR ihren lokalen Gesetzen moglicherweise kein gleich hohes Mal3 an Schutz fur personenbezogene Daten. Im Falle
einer solchen Ubertragung muss die Verwaltungsgesellschaft sicherstellen, dass die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Anleger im Einklang mit den Datenschutzgesetzen steht und dass insbesondere geeignete MaBnahmen ergriffen
wurden, z. B. der Abschluss von Mustervertragsklauseln (wie von der Europdischen Kommission veroffentlicht).

Soweit vom Anleger bereitgestellte personenbezogene Daten andere naturliche Personen als ihn selbst betreffen, sichert
der Anleger zu, dass er die Befugnis dazu besitzt, dem Verantwortlichen solche personenbezogenen Daten bereitzustellen.
Wenn der Anleger keine natUrliche Person ist, muss er sich verpflichten, (i) alle anderen betroffenen Personen Uber die
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und ihre diesbezlglichen Rechte zu informieren und (ii) soweit erforderlich
und angemessen, im Voraus jede Einwilligung einzuholen, die fir die Verarbeitung solcher personenbezogenen Daten
erforderlich sein kann.

Solche personenbezogenen Daten werden fUr die Zwecke des Angebots der Anlage in Anteilen und der Durchfiihrung der
damit verbundenen Dienstleistungen verarbeitet. Personenbezogene Daten werden auch zum Zwecke der
Betrugsprdvention, z. B. zur Ermittlung und Berichterstattung im Rahmen der Bekdmpfung von Geldwdsche und der
Terrorismusfinanzierung, sowie zur Steueridentifikation und -berichterstattung (insbesondere zur Einhaltung des CRS-
Gesetzes bzw. FATCA) oder dhnlicher Gesetze und Verordnungen (z. B. auf OECD-Ebene) verarbeitet.

Aufgrund der typischen Merkmale von Namensanteilen behdalt sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die
Anteilausgabe an Anleger zu verweigern, die der Register- und Transferstelle nicht die entsprechenden Angaben zu
personenbezogenen Daten (einschlieBlich Aufzeichnungen Uber ihre Transaktionen) zur Verfigung stellen.

Personenbezogene Daten werden nicht langer als fur den Zweck der Verarbeitung erforderlich aufbewahrt, vorbehaltlich
der geltenden gesetzlichen Mindestaufbewahrungsfristen.

Die Anleger kdnnen auch ihre Rechte ausltben, z. B. das Recht auf Auskunft Uber ihre personenbezogenen Daten oder
deren Berichtigung oder Loschung, das Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung zu verlangen oder dieser zu
widersprechen, das Recht auf Datenlbertragbarkeit, das Recht, Beschwerde bei der zustdndigen
Datenschutzaufsichtsbehorde einzureichen, und das Recht, eine von ihnen erteilte Einwilligung zu widerrufen. Der
nachstehend erwdhnte Datenschutzhinweis enthalt ausfihrlichere Informationen bezlglich dieser Rechte und deren
Ausubung.
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Ndheres zu den Zwecken dieser Verarbeitung, den verschiedenen Funktionen der Empfdnger der personenbezogene Daten
des Anlegers, den betroffenen Kategorien von personenbezogenen Daten sowie alle anderen vom Datenschutzgesetz
verlangten Informationen finden Sie auch im Datenschutzhinweis, der unter folgendem Link zur Verfigung steht:
https://regulatory.allianzgi.com/gdpr. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Register- und Transferstelle kdnnen zwecks
Einhaltung der Foreign Account Tax Compliance-Bestimmungen des US-Gesetzes Hiring Incentives to Restore Employment
Act (,FATCA") verpflichtet sein, personenbezogene Daten Uber bestimmte US-Personen und/oder nicht teilnehmende
auslandische Finanzinstitutionen (FFI) dem US Internal Revenue Service oder den ortlichen Steuerbehdrden gegenlber
offenzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anleger seine Anteilinhaberrechte in ihrer
Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann geltend machen kann, wenn der Anleger selbst und mit seinem
eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister des Fonds eingeschrieben ist. In den Fdallen, in denen ein Anleger Uber eine
Zwischenstelle in einen Fonds investiert hat, welche die Investition in ihrem Namen aber im Auftrag des Anlegers
unternimmt, kdnnen ggf. bestimmte Anteilinhaberrechte nicht unmittelbar durch den Anleger gegen den Fonds geltend
gemacht werden. Anlegern wird geraten, sich Uber Ihre Rechte zu informieren.

Nettoinventarwertermittlung

Der Nettoinventarwert pro Anteil einer Anteilklasse sowie die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden an jedem
Bankarbeits- und Borsentag in Frankfurt am Main und Luxemburg (,Bewertungstag”) ermittelt.

1. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt an jedem Bewertungstag fir jede Anteilklasse durch Teilung des Werts
des einer Anteilklasse zuzurechnenden Nettovermogens (Wert der Vermogensgegenstdnde abzutglich der
Verbindlichkeiten) durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse
(nachstehend ,Nettoinventarwert pro Anteil einer Anteilklasse” genannt). Dabei werden, soweit nicht Nr. 2 oder Nr. 3
Anwendung findet:

- Vermdgensgegenstdnde, die an einer Borse amtlich notiert sind, zum letzten verfligbaren bezahlten Kurs bewertet;

- Vermdgensgegenstdnde, die nicht an einer Borse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an
anderen organisierten Mdrkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfigbaren bezahlten Kurs bewertet,
sofern die Verwahrstelle zur Zeit der Bewertung diesen Kurs fir den bestmaoglichen Kurs hdalt, zu dem die
Vermogensgegenstdnde verkauft werden konnen;

— Finanzterminkontrakte Uber Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zuldssige Finanzinstrumente
sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine, soweit sie an einer Borse notiert sind, mit den zuletzt
festgestellten Kursen der betreffenden Borse bewertet. Soweit keine Borsennotiz besteht, insbesondere bei
samtlichen OTC-Geschdften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und
nach Treu und Glauben zu bestimmen ist; dabei werden nichtnotierte Optionen auf Aktienindizes zu den
Geldkursen bewertet, die von hierauf spezialisierten Finanzeinrichtung erster Ordnung gestellt werden;

—  Zinsswaps zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet;

— an Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf
den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird;

— Anteile an OGAW oder OGA zum letzten festgestellten und erhdltlichen Ricknahmepreis bewertet;

- flussige Mittel und Festgelder zu deren Nennwert zuzlglich Zinsen bewertet;
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— nicht auf die fur den Fonds festgelegte Wdahrung (nachstehend ,Basiswdhrung des Fonds”) lautende
Vermogensgegenstdnde zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswdhrung des Fonds umgerechnet.

2. Vermdgensgegenstdnde, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermdgensgegenstdnde werden zum
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht
ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermdgensgegenstdnde besser darstellen.

Der Nettoinventarwert pro Anteil einer Anteilklasse ist Grundlage fur die Ermittlung der Ausgabe- und Ricknahmepreise
(siehe Abschnitte ,Ausgabe von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten” und ,Ricknahme von Anteilen sowie dabei
anfallende Kosten”).

Der Wert der zu dem Fonds an jedem Bewertungstag allgemein, also ohne BerUcksichtigung von Anteilklassen,
gehdrenden Vermogensgegenstdnde abzlglich der Verbindlichkeiten des Fonds wird als ,Nettoinventarwert” bezeichnet.

Voriubergehende Aussetzung der Ausgabe und Rucknahme von Anteilen sowie ggf. auch der
Nettoinventarwertermittlung

Die Ausgabe und Rucknahme von Anteilen (soweit sie nicht nach § 32 des Verwaltungsreglements ohnehin bereits
eingestellt wurden) kann von der Verwaltungsgesellschaft zeitweilig ausgesetzt werden, wenn und solange
auBergewohnliche Umstdnde vorliegen, die diese Aussetzung erforderlich machen und die Aussetzung unter
Berlcksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist. AuBergewdhnliche Umstdnde liegen insbesondere vor,
wenn und solange

— eine Bdrse, an der ein wesentlicher Teil der Vermdgensgegenstdnde des Fonds gehandelt wird (auBBer an
gewohnlichen Wochenenden und Feiertagen), geschlossen, der Handel eingeschrdnkt oder ausgesetzt ist;

- die Verwaltungsgesellschaft Uber Vermogensgegenstdnde nicht verfligen kann;
- die Gegenwerte bei Kdufen sowie Verkdaufen nicht zu transferieren sind;
— es unmoglich ist, die Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse ordnungsgemdaf durchzuflhren.

Sofern die auBergewdhnlichen Umstdnde eine Errechnung des Nettoinventarwerts unmoglich machen, kann auch diese
ausgesetzt werden.

Anteilausgabe- und Anteilricknahmeauftrége werden nach Wiederaufnahme der Nettoinventarwertberechnung ausgefihrt,
es sei denn, sie sind bis zu diesem Zeitpunkt gegenltber der Verwaltungsgesellschaft nach MalBgabe des § 14 Nr. 12 des
Verwaltungsreglements widerrufen worden.

Ausgabe von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich nicht beschrdnkt. Die Fondsanteile kdnnen bei der Register- und
Transferstelle, bei den unter ,lhre Partner” aufgefihrten Zahlstellen sowie durch Vermittlung anderer Kreditinstitute und
Finanzdienstleistungsgesellschaften erworben werden.

Anteilkaufauftrdge werden von den jeweiligen depotfihrenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften und Zahlstellen im
Auftrag des jeweiligen Zeichners an die Register- und Transferstelle weitergeleitet.
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Die Verwaltungsgesellschaft macht den Erwerb von Anteilen bestimmter Anteilklassen, deren Erwerb bestimmten
Voraussetzungen unterliegt (z.B. Eigenschaft als institutioneller Anleger etc.) von der vorherigen Unterzeichnung einer
Erklarung des Endanlegers oder desjenigen, der die Anteile fir Rechnung bzw. namens und fir Rechnung des Endanlegers
erwirbt, bezlglich der Erfullung dieser Voraussetzungen durch den Endanleger abhdngig. Der Text der entsprechenden
Erkldrung ist bei distributionoperations@allianzgi.com sowie bei den entsprechenden Vertriebsgesellschaften und
Zahlstellen erhdltlich. Diese Erklarung ist vor Anteilerwerb an die in jenem Text aufgefihrte Adresse zu Ubersenden und
muss auch vor Anteilerwerb bei dieser eingegangen sein.

Anteile des Fonds werden von der Register- und Transferstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft grundsdtzlich an
jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis der jeweiligen Anteilklasse ausgegeben. Der Ausgabepreis ist der ermittelte
Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse zuzUlglich eines ggf. anfallenden, der Abgeltung der Ausgabekosten
dienenden Ausgabeaufschlags. Der Ausgabepreis kann auf die ndchste Einheit der entsprechenden Wahrung auf- oder
abgerundet werden, je nach Vorgabe der Verwaltungsgesellschaft. Der Ausgabeaufschlag wird an die Vertriebspartner
abgefihrt. Ggf. in einem Land, in dem die Anteile ausgegeben werden, anfallende Stempelgeblihren oder andere
Belastungen gehen zulasten des Anteilinhabers.

Ausgabeaufschldge werden als Prozentsatz des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse berechnet. Der
Ausgabeaufschlag betrdgt fur Anteile der Anteilklassentypen C und CT 6,00 % sowie fur Anteile der Anteilklassentypen S
und ST 7,00 %. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben. Fir Anteile der
Anteilklassentypen A, AT, N, NT, P, PT, |, IT, X, XT, W und WT wird bis auf Weiteres kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Anteilkaufauftrdge, die an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr mitteleuropdischer Zeit (,MEZ") bzw. mitteleuropdischer
Sommerzeit (,MESZ") bei den jeweiligen depotfihrenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder bei der
Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden mit dem — zum Zeitpunkt der Anteilkaufauftragserteilung noch
unbekannten — am Uberndchsten Bewertungstag festgestellten Ausgabepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt
eingehende Anteilkaufauftrdge werden mit dem — zum Zeitpunkt der Anteilkaufauftragserteilung ebenfalls noch
unbekannten — Ausgabepreis des auf den Uberndchsten Bewertungstag folgenden Bewertungstags abgerechnet.

Der Ausgabepreis ist derzeit bei

— Anteilklassen mit den Referenzwdhrungen CZK, HKD, HUF, PLN oder SGD spdtestens innerhalb von drei
Bewertungstagen nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt,

— allen anderen Anteilklassen spdtestens innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem jeweiligen
Abrechnungszeitpunkt,

in der Referenzwdhrung der jeweiligen Anteilklasse an die Register- und Transferstelle zu zahlen. Es steht der
Verwaltungsgesellschaft frei, eine abweichende valutarische Zahlung zu akzeptieren. Diese darf jedoch zehn
Bewertungstage nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt nicht Uberschreiten.

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann der Ausgabepreis in jeder anderen frei konvertierbaren Wahrung gezahlt werden; alle
im Zusammenhang mit dem Wdhrungsumtausch anfallenden Wechselgeblhren und -kosten tragt der jeweilige
Anteilinhaber.

Die Anteile werden unverzuiglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Register- und Transferstelle von dieser im
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben und, im Fall der Ausgabe von Inhaberzertifikaten, unverziglich in
entsprechendem Umfang auf einem vom Zeichner anzugebenden Depot gutgeschrieben.
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Bei Anteilausgabe Uber ggf. in Italien vorhandenen Zahlstellen kann eine solche Zahlstelle neben einem ggf. anfallenden
Ausgabeaufschlag auch eine Transaktionsgebihr von EUR 75,00 pro Transaktion erheben; es steht einer solchen Zahlstelle
frei, eine niedrigere TransaktionsgebUhr zu erheben.

Die genannten Kosten kdnnen insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage in Anteilen des Fonds
reduzieren oder sogar aufzehren; es kann sich daher eine langere Anlagedauer empfehlen. Werden Anteile Uber andere
Stellen als die Register- und Transferstelle sowie die Zahlstellen erworben, konnen zusdtzliche Kosten anfallen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen auf Antrag des Zeichners Anteile gegen die Sacheinbringung
von Wertpapieren und sonstigen Vermogensgegenstdnden ausgeben. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere
oder andere Vermogensgegenstdnde den Anlagezielen und den Anlagegrundsdtzen des Fonds entsprechen. Der
Abschlussprifer des Fonds erstellt einen Bewertungsbericht. Die Kosten fir eine solche Sacheinbringung tragt der
entsprechende Zeichner.

Die Verwaltungsgesellschaft behdlt sich vor, Anteilkaufauftrdge ganz oder teilweise (z. B. bei Verdacht des Vorliegens eines
auf Market Timing basierenden Anteilkaufauftrags) zurlickzuweisen. Etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen
Fallen unverziglich zurtckerstattet. Der Erwerb von Fondsanteilen zum Zwecke des Betreibens von Market Timing oder
dhnlichen Praktiken ist unzuldssig; die Verwaltungsgesellschaft behdlt sich explizit das Recht vor, die notwendigen
MaBnahmen zu ergreifen, um die Ubrigen Anleger vor Market Timing oder dhnlichen Praktiken zu schitzen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auBerdem das Recht, jederzeit und ohne vorherige Ankindigung die Ausgabe von
Fondsanteilen vorUbergehend oder vollstandig einzustellen. Etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen Fallen
unverzuglich zurlckerstattet.

In der Zeit, in der die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse nach § 16 des
Verwaltungsreglements von der Verwaltungsgesellschaft ausgesetzt wurde, werden in keiner Anteilklasse Anteile
ausgegeben. Sofern die Ausgabe von Anteilen ausgesetzt wurde, werden eingegangene Anteilkaufauftrdge am ersten
Bewertungstag nach dem Ende der Aussetzung abgerechnet.

Jeder Anteilkaufauftrag ist unwiderruflich, auBer im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil
einer Anteilklasse nach § 16 des Verwaltungsreglements wdhrend dieser Aussetzung.

Befugnis zur Stornierung eines Anteilkaufauftrags bei nicht erfolgter Zahlung

Wenn der Ausgabepreis nicht rechtzeitig bezahlt wird, kann der Anteilkaufauftrag verfallen und auf Kosten der Investoren
bzw. deren Vertriebsgesellschaften storniert werden. Wenn die Zahlung nicht bis zum Abrechnungstermin eingeht, kann
dies dazu fuhren, dass die Verwaltungsgesellschaft einen Prozess gegen den sdumigen Investor oder die
Vertriebsgesellschaft anstrengt oder etwaige Kosten bzw. Verluste, die dem Fonds bzw. der Verwaltungsgesellschaft
entstanden sind, mit der ggf. bestehenden Beteiligung des Investors am Fonds verrechnet. In jedem Fall behalt die
Verwaltungsgesellschaft Transaktionsbestdtigungen und erstattungsfahige Betrdige unverzinst bis zum Eingang der
Uberweisung ein.

Ricknahme von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten

Die Anteilinhaber kdnnen grundsdtzlich jederzeit die RUcknahme der Anteile Uber die jeweiligen depotfihrenden Stellen,
die Vertriebsgesellschaften, die Register- und Transferstelle oder die Zahlstellen verlangen; die Verwaltungsgesellschaft ist
entsprechend verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile zum Ricknahmepreis fir Rechnung des Fonds
zurlckzunehmen. Ricknahmepreis ist der ermittelte Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse abzuglich eines
ggof. anfallenden, zur Verfligung der Verwaltungsgesellschaft stehenden Ricknahmeabschlags bzw. abzlglich einer, ggf.
anfallenden, zugunsten des gesamten Fonds anfallenden Deinvestitionsgebihr. Der Ricknahmepreis kann auf die ndchste
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Einheit der entsprechenden Wahrung auf- oder abgerundet werden, je nach Vorgabe der Verwaltungsgesellschaft. Der
Ricknahmepreis kann hoher oder niedriger sein als der urspriinglich gezahlte Ausgabepreis.

Rucknahmeabschldge und Deinvestitionsgeblhren werden als Prozentsatz des Nettoinventarwerts pro Anteil einer
Anteilklasse berechnet; Ricknahmeabschlage kdnnen an Vertriebspartner abgeflhrt werden, DeinvestitionsgebUlhren
kommen dem gesamten Fonds zugute. Derzeit wird bis auf Weiteres kein Ricknahmeabschlag und keine
DeinvestitionsgebUhr erhoben.

Anteilricknahmeauftrage werden von den jeweiligen depotfiihrenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften und Zahlstellen
im Auftrag des jeweiligen Anteilinhabers an die Register- und Transferstelle weitergeleitet.

AnteilrGcknahmeauftrage, die an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr MEZ bzw. MESZ bei den jeweiligen depotfiihrenden
Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden mit
dem - zum Zeitpunkt der AnteilrGcknahmeauftragserteilung noch unbekannten — am Uberndchsten Bewertungstag
festgestellten Ricknahmepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteilricknahmeauftrage werden mit dem
— zum Zeitpunkt der Anteilrlicknahmeauftragserteilung ebenfalls noch unbekannten — Ricknahmepreis des auf den
Uberndchsten Bewertungstag folgenden Bewertungstags abgerechnet.

Zahlungen im Zusammenhang mit einer RUcknahme von Anteilen erfolgen in der Referenzwdhrung der jeweiligen
Anteilklasse derzeit bei

— Anteilklassen mit den Referenzwdhrungen CZK, HKD, HUF, PLN oder SGD regelmdBig innerhalb von drei
Bewertungstagen nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt,

— allen anderen Anteilklassen regelmdBig innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem jeweiligen
Abrechnungszeitpunkt,

jeweils allerdings spdtestens innerhalb von zehn Bewertungstagen nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt. Die
Register- und Transferstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B.
devisenrechtliche Vorschriften, oder andere, von der Register- und Transferstelle nicht zu vertretende Umstdnde (z.B.
Feiertage in Landern, in denen Anleger oder zur Abwicklung der Zahlung eingeschaltete Intermedidre bzw. Dienstleister
ihren Sitz haben), der Uberweisung des Riicknahmepreises entgegenstehen.

Auf Wunsch des Anteilinhabers konnen die Ricknahmeerlose in jeder anderen frei konvertierbaren Wdahrung ausgezahlt
werden; alle im Zusammenhang mit dem Wahrungsumtausch anfallenden Wechselgebidhren und -kosten trégt der
jeweilige Anteilinhaber.

Bei der Anteilrlicknahme Uber ggf. in Italien vorhandenen Zahlstellen kann eine solche Zahlstelle neben einem ggf.
anfallenden Ricknahmeabschlag auch eine Transaktionsgeblhr von EUR 75,00 pro Transaktion erheben; es steht einer
solchen Zahlstelle frei, eine niedrigere TransaktionsgebUhr zu erheben.

Die genannten Kosten kénnen insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den Erfolg einer Anlage in Anteilen des Fonds
reduzieren oder sogar aufzehren; es kann sich daher eine ldngere Anlagedauer empfehlen. Werden Anteile (auch) Uber
andere Stellen als die Register- und Transferstelle sowie die Zahlstellen zurlickgegeben, konnen zusatzliche Kosten
anfallen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen mit dem Einverstdndnis des Anteilinhabers Anteile des Fonds
gegen die Ubertragung von Wertpapieren oder anderen Vermdgensgegenstanden aus den Vermdgensgegenstdnden des
Fonds zuricknehmen. Der Wert der zu Ubertragenden Vermogensgegenstdnde muss dem Wert der zurlckzunehmenden
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Anteile am Bewertungstag entsprechen. Umfang und Art der zu Ubertragenden Wertpapiere oder sonstigen
Vermogensgegenstdnde werden auf einer angemessenen und verninftigen Grundlage ohne Beeintrdchtigung der
Interessen der anderen Anleger bestimmt. Diese Bewertung muss in einem besonderen Bericht des Abschlussprifers
bestdtigt werden. Die Kosten fir eine solche Ubertragung tragt der entsprechende Anteilinhaber.

Anteile einer Anteilklasse des Fonds werden nicht zurickgenommen, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts pro
Anteil einer Anteilklasse von der Verwaltungsgesellschaft gemdB § 16 des Verwaltungsreglements ausgesetzt wurde. Sofern
die Nettoinventarwertberechnung ausgesetzt wurde, werden eingegangene Anteilricknahmeauftrdge am ersten
Bewertungstag nach dem Ende der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil abgerechnet.

Bei massivem Ricknahmeverlangen bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger Zustimmung der
Verwahrstelle die Anteile erst zum dann gultigen Ricknahmepreis zurlckzunehmen, wenn sie unverztglich, jedoch unter
Woahrung der Interessen aller Anteilinhaber entsprechende Vermdgensgegenstdnde verduBert hat (§ 14 Nr. 10 des
Verwaltungsreglements). Ein massives Ricknahmeverlangen im vorgenannten Sinne liegt vor, wenn an einem
Bewertungstag 10 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds zurlickgegeben werden sollen.

Jeder Anteilricknahmeauftrag ist unwiderruflich, auBer im Fall einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts
pro Anteil einer Anteilklasse nach § 16 des Verwaltungsreglements wahrend dieser Aussetzung sowie im Fall einer
verzogerten Anteilricknahme im Sinne des § 14 Nr. 10 des Verwaltungsreglements wahrend dieser
Ricknahmeverzdgerung.

Borsenzulassung

Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile des Fonds an der Luxemburger Borse oder anderen Borsen zur Notierung
zulassen oder in organisierten Markten handeln lassen; derzeit hat die Verwaltungsgesellschaft von dieser Moglichkeit
keinen Gebrauch gemacht.

Der Verwaltungsgesellschaft ist bekannt, dass — ohne ihre Zustimmung — zum Zeitpunkt der Drucklegung des
Verkaufsprospekts gleichwohl Anteile des Fonds in bestimmten Mdrkten gehandelt werden kénnen. Fir diesen Fall ist eine
entsprechende Liste unten aufgefthrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher Handel kurzfristig eingestellt
wird bzw. der Handel von Anteilen auch an anderen Mdarkten — ggf. auch kurzfristig — eingeflhrt wird bzw. schon
gehandelt werden.

Der dem Borsenhandel oder Handel in sonstigen Mdrkten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschlieBlich durch
den Wert der im Fondsvermodgen gehaltenen Vermdgensgegenstdnde, sondern auch durch Angebot und Nachfrage
bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis je Anteil einer Anteilklasse abweichen.

Veroffentlichung des Ausgabe- und Ricknahmepreises sowie weitergehende Auskiinfte

Die Verwaltungsgesellschaft tragt Sorge dafir, dass flr die Anteilinhaber bestimmte Informationen in geeigneter Weise
veroffentlicht werden. Dazu zahlt insbesondere die Verdffentlichung der Anteilpreise an jedem Bewertungstag in den
Landern, in denen Anteile des Fonds offentlich vertrieben werden. Die Ausgabe- und Ricknahmepreise konnen auch bei
der Luxemburger Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie
den Zahl- und Informationsstellen erfragt werden.

Alle Mitteilungen an die Anleger fir den Fonds — sofern zuldssig gemdB den Gesetzen und Vorschriften eines Landes, in
dem der Fonds zum offentlichen Vertrieb zugelassen ist — werden Uber https://regulatory.allianzgi.com vorgenommen.
Insbesondere gilt dies nicht fur die Aufldsung oder Zusammenlegung von Fonds/Anteilklassen oder andere MaBnahmen,
die in dem Verwaltungsreglement des Fonds und/oder den luxemburgischen Gesetzen aufgefihrt sind oder auf
Anforderung der CSSF.
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AuBerdem kdnnen die Preise bei Reuters (REUTERS-Seite ALLIANZGIO1) und im Internet unter https://lu.allianzgi.com
eingestellt werden.

Fr Fehler oder Unterlassungen in den Preisveroffentlichungen haften weder die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle
noch die Zahl- und Informationsstellen.

FUr weitergehende Auskinfte wenden Sie sich bitte an den Berater bei Ihrer Bank, ihren sonstigen Finanzberater oder
direkt an die unter ,lhre Partner” genannten Informationsstellen bzw. an die Verwaltungsgesellschaft.

Benchmark-Verordnung

Die zur Berechnung einer erfolgsbezogenen Verglitung genutzten Referenzwerte und Indizes, die unter die Verordnung
(EU) 2016/1011 (die “Benchmark-Verordnung”) fallen, sind unter ,Kosten” aufgefihrt. Falls im Rahmen der Benchmark-
Verordnung Referenzwerte und Indizes genutzt werden, um zu entscheiden in welche Vermdgensgegenstdnde investiert
wird, sind diese unter ,Anlageziel” oder ,Anlagegrundsdtze” aufgefihrt. Die Verwaltungsgesellschaft hat robuste schriftliche
Plane aufgestellt, in denen sie MaBnahmen dargelegt hat, die sie ergreifen wirde, wenn der Vergleichsindex sich
wesentlich dndert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Diese schriftlichen Pldne sind auf Anfrage kostenlos am Sitz der
Luxemburger Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Rechnungslegung

Der Fonds und dessen Bulcher werden durch eine Abschlussprifungsgesellschaft, die von der Verwaltungsgesellschaft
bestellt wird, geprift. Spdtestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschdftsjahrs veroffentlicht die
Verwaltungsgesellschaft einen gepriften Jahresbericht fur den Fonds, der insbesondere auch die sich aus dem CSSF
Rundschreiben 14/592 vom 30. September 2014 ergebenden Anforderungen enthalt. Binnen zwei Monaten nach Ende der
ersten Halfte des Geschaftsjahrs veroffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen ungepriften Halbjahresbericht fir den
Fonds. Die Berichte sind bei der Luxemburger Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft, der
Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Informationsstellen erhdltlich. Das Geschdaftsjahr des Fonds beginnt am
1. Juli und endet am 30. Juni.

Besteuerung des Fonds

Das Fondsvermogen wird im GroBherzogtum Luxemburg mit einer ,Taxe d’Abonnement” von zurzeit jahrlich 0,05 % auf das
jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermdgen besteuert, soweit es nicht in luxemburgischen Fonds angelegt
ist, die ihrerseits der ,Taxe d’Abonnement” unterliegen. Anteile der Anteilklassentypen |, IT, X, XT, W und WT im Sinne des
Artikels 174 Absatz 2 Buchstabe c¢) des Gesetzes unterliegen einer ,Taxe d’Abonnement” von 0,01 % p. a. Die
Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass Anteile der Anteilklassentypen |, IT, X, XT, W und WT nur von nicht natlrlichen
Personen erworben werden. Die Einkinfte des Fonds werden im GroBherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Sie konnen
jedoch etwaigen Quellensteuern in Landern unterliegen, in denen das Fondsvermdgen investiert ist. Weder die
Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle noch ein Fondsmanager werden Quittungen Uber solche Quellensteuern
fur einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Ausschittungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen im GroBherzogtum Luxemburg derzeit — vorbehaltlich des
nachfolgenden Absatzes — keinem Quellensteuerabzug. Anteilinhaber, die nicht im GroBherzogtum Luxemburg ansdssig
sind bzw. dort keine Betriebsstdtte unterhalten, missen auf ihre Anteile oder Ertrdge aus Anteilen im GroBherzogtum
Luxemburg zurzeit weder Einkommen-, Schenkung-, Erbschaft- noch andere Steuern entrichten. Fur sie gelten die jeweiligen
nationalen Steuervorschriften, sowie ggf. auch die Steuervorschriften des Landes, in dem die Anteile verwahrt werden. Ist
sich ein Anleger Uber seine Steuersituation im Unklaren, wird empfohlen, sich an einen Rechts- oder Steuerberater zu
wenden.
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EU-Richtlinie zur Zinsbesteuerung

Der Rat der EU hat am 3. Juni 2003 die Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinsertrdgen (die
,EU- Zinsrichtlinie”) verabschiedet. GemdR EU-Zinsrichtlinie sind die Mitgliedstaaten der EU (die ,Mitgliedstaaten”) dazu
verpflichtet, gegenlber den Steuerbehdrden eines anderen Mitgliedstaates Uber Zinszahlungen oder sonstige dhnliche
Ertradge (im Sinne der EU-Zinsrichtlinie), die von einer Zahlstelle (im Sinne der EU-Zinsrichtlinie) an einzelne wirtschaftliche
Eigentlimer oder an bestimmte sonstige Einrichtungen (im Sinne der EU-Zinsrichtlinie) erfolgen, die in dem anderen
Mitgliedstaat ansdssig sind bzw. ihren Sitz haben, Auskunft zu erteilen.

GemdB dem Luxemburger Gesetz vom 21. Juni 2005 (das ,Gesetz von 2005"), mit dem die EU-Zinsrichtlinie in Luxemburger
Recht umgesetzt wird und das durch das Gesetz vom 25. November 2014 abgedndert wurde, sowie verschiedener
Abkommen, die zwischen Luxemburg und bestimmten abhdngigen oder assoziierten Gebieten der EU (,Gebiete”)
abgeschlossen wurden, ist eine in Luxemburg ansdssige Zahlstelle ab dem 1. Januar 2015 dazu verpflichtet, gegenlber
den Luxemburger Steuerbehorden Uber Zinszahlungen oder sonstige dhnliche Ertrdge, die von ihr an (oder unter
bestimmen Umstdnden zugunsten von) naturlichen Personen oder bestimmte(n) sonstige(n) Einrichtungen in einem anderen
Mitgliedstaat oder in den Gebieten vorgenommen werden, sowie Uber bestimmte personliche Angaben in Bezug auf den
wirtschaftlichen Eigentimer Auskunft zu erstatten. Diese Angaben werden von den Luxemburger Steuerbehdrden
gegenuber den zustdndigen ausldndischen Steuerbehdrden, in denen der wirtschaftliche Eigentimer (im Sinne der EU-
Zinsrichtlinie) ansdssig ist, zur Verfligung gestellt.

Gemdf Richtlinie 2015/2060 des Rates zur Aufhebung der Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von
Zinsertrdgen vom 3. Juni 2003, abgedndert durch Richtlinie 2014/48/EU des Rates, wurde die EU-Zinsrichtlinie aufgehoben
und findet nach Erflllung sdmtlicher Meldepflichten fir das Jahr 2015 keinerlei Anwendung mehr.

Anleger, die Zweifel in Bezug auf ihre Situation haben oder weitere Informationen winschen, sollten sich an ihre
Steuerberater wenden.

Gemeinsamer Meldestandard der OECD
Luxemburg hat am 18. Dezember 2015 den ,Standard fur den automatischen Informationsaustausch Uber Finanzkonten”,
auch bekannt als ,Gemeinsamer Meldestandard” (Common Reporting Standard, ,CRS”), in Luxemburger Recht umgesetzt.

Hierbei handelt es sich um einen neuen, einheitlichen globalen Standard fur den automatischen Informationsaustausch
(Automatic Exchange of Information, ,AEQI"), der von der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) im Juli 2014 angenommen wurde. Er basiert auf frheren Arbeiten der OECD und der EU,
internationalen Standards zur Bekdmpfung der Geldwdsche und insbesondere auf dem Modell zwischenstaatlicher
Abkommen bezlglich FATCA. Der CRS gibt vor, welche Informationen Uber Finanzkonten auszutauschen sind, welche
Finanzinstitute meldepflichtig sind und welche gemeinsamen Standards der Sorgfaltspflichten von den Finanzinstituten
einzuhalten sind. GemdaR CRS sind teilnehmende Staaten dazu verpflichtet, Uber bestimmte Informationen von
Finanzinstituten Uber Kunden mit Ansdssigkeit auBerhalb des Landes Auskunft zu erteilen. Mehr als 90 Staaten haben sich
dazu verpflichtet, an diesem Informationsaustausch gemdal CRS teilzunehmen, und mehr als 40 Lander, einschlieBlich
Luxemburg, haben sich zu einer vorzeitigen EinfGhrung des CRS verpflichtet. Fir diese Lander mit vorzeitiger EinfUhrung
wird per Ende September 2017 der erste Informationsaustausch in Bezug auf Konten, die zum 1. Januar 2016 bestehen,
und fur Konten von hohem Wert, die zum 31. Dezember 2015 bestehen, stattfinden. Erste Informationen Uber Konten von
naturlichen Personen mit geringem Wert, die zum 31. Dezember 2015 bestehen, sowie Konten von Rechtstrégern werden
Ende September 2017 oder Ende September 2018, je nachdem, wann die Finanzinstitute diese als meldepflichtig
identifizieren, ausgetauscht.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds grundsdatzlich dazu verpflichtet ist, den Namen, die Adresse, den
steuerlichen Wohnsitz, das Geburtsdatum und den Geburtsort, die Kontonummer, die Steueridentifikationsnummer(n) einer
jeden Person, die im Sinne des CRS als Kontoinhaber gilt, sowie Informationen Uber die Anlagen eines jeden Anlegers
(einschlieBlich, aber nicht nur, des Werts und der Zahlungen bezlglich dieser Anlagen) gegenltber den Luxemburger
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Steuerbehodrden offenzulegen, die diese Informationen wiederum mit den Steuerbehoérden in Gebieten, bei denen es sich
um teilnehmende Staaten im Sinne des CRS handelt, austauschen konnen. Um diesen Verpflichtungen nachzukommen,
kann der Fonds von Anlegern zusdtzliche Informationen anfordern.

Anleger, die sich weigern, die erforderlichen Informationen gegeniber dem Fonds offenzulegen, kénnen ferner den
Luxemburger Steuerbehdrden gemeldet werden.

Die vorstehende Beschreibung basiert teilweise auf Verordnungsentwdrfen, Leitlinien der OECD und dem CRS, die jeweils
Anderungen unterliegen oder in einer wesentlich anderen Form umgesetzt werden kénnen. Jeder potenzielle Anleger sollte
seine eigene fachkundige Beratung Uber die gemdl diesen Vorkehrungen einzuhaltenden Anforderungen einholen.

Quellensteuer und Meldepflicht in den USA gemdB FATCA

Die FATCA-Vorschriften sehen in den USA ein allgemeines, auf Bundesebene geltendes, Melde- und
Quellensteuerreglement bezlglich bestimmter aus den USA stammender Ertrage (wozu neben anderen Ertragsarten auch
Dividenden und Zinsen zdhlen) sowie bezlglich der Bruttoerldse aus dem Verkauf oder der sonstigen VerduBerung von
Eigentum vor, welche einen solchen aus den USA stammenden Ertrag generieren konnen. Die Regeln sind darauf
ausgerichtet, dass eine direkte und indirekte Inhaberschaft bestimmter US-Personen an bestimmten Konten und
Gesellschaften auBerhalb der USA an den US Internal Revenue Service (US-Steuerbehorde) gemeldet wird. Die
Verwaltungsgesellschaft kann verpflichtet sein, in Bezug auf Anteilinhaber, die die Vorschriften nicht einhalten, Steuern zu
einem Satz von 30 % einzubehalten, wenn bestimmte erforderliche Informationen nicht bereitgestellt werden. Diese
Vorschriften gelten allgemein fir bestimmte Zahlungen, die am oder nach dem 1. Juli 2014 vorgenommen werden.

Luxemburg hat ein zwischenstaatliches Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossen (,IGA").
Gemdf3 diesem Abkommen wird die Einhaltung der FATCA-Vorschriften im Rahmen neuer lokaler luxemburgischer
Steuergesetze und entsprechender Meldevorschriften und -praktiken durchgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft wird von Anteilinhabern wahrscheinlich zusatzliche Informationen anfordern, um diese
Bestimmungen zu erflllen. Potenzielle Anteilinhaber sollten ihre eigenen Steuerberater bezlglich der jeweils auf sie
anwendbaren Anforderungen gemafR FATCA konsultieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Informationen,
Bestdtigungen und sonstigen Unterlagen, die sie von ihren Anlegern (oder in Bezug auf diese) erhalt, dem US Internal
Revenue Service, Steuerbehdrden auBerhalb der USA sowie gegebenenfalls anderen Parteien offenlegen, um FATCA, damit
verbundene zwischenstaatliche Abkommen oder andere geltende Gesetze oder Vorschriften einzuhalten. Potenziellen
Anlegern wird nachdricklich empfohlen, ihre Steuerberater beziglich der Anwendbarkeit von FATCA und sonstiger
Meldepflichten auf ihre jeweilige Situation zu konsultieren.

Besteuerung in der VR China

Korperschaftsteuer

Wird die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf den Fonds oder der Fonds als in der VR China steueransdssiges
Unternehmen angesehen, besteht eine VRC-Korperschaftsteuerpflicht in Hohe von 25 % des weltweiten steuerpflichtigen
Einkommens. Wird die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf den Fonds oder Fonds als nicht steueransdssiges
Unternehmen mit einer permanenten Betriebsstdtte oder einem Unternehmensstandort in der VR China angesehen,
unterliegen die dort zuzuteilenden Gewinne einer Korperschaftsteuer von 25 %.

GemdB dem am 1. Januar 2008 in der VR China in Kraft getretenen Koérperschaftsteuergesetz unterliegt ein nicht in der VR
China steueransdssiges Unternehmen ohne permanente Betriebsstdtte in der VR China im Allgemeinen einer Quellensteuer
von 10 % auf seine in der VR China angefallenen Ertrdge, einschlieBlich der passiven Ertrdge (z. B. Dividenden, Zinsen,
Ertrage aus der Ubertragung von Vermdgenswerten, etc.).
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Die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf den Fonds und der Investmentmanager im Hinblick auf den Fonds
beabsichtigen, die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf den Fonds oder den Fonds auf eine Art und Weise zu betreiben
und zu fUhren, dass die Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf den Fonds oder den Fonds weder als in der VR China
steueransdssiges Unternehmen noch als nicht in der VR China steueransdssiges Unternehmen mit permanenter
Betriebsstdtte in der VR China fur Korperschaftsteuerzwecke behandelt werden sollte(n), auch wenn aufgrund von
Unsicherheiten in der Steuergesetzgebung und -praxis in der VR China dieses Ergebnis nicht garantiert werden kann.

Zinsen

AuBBer bei Vorliegen einer Ausnahmeregelung unterliegen nicht in der VR China steueransdssige Unternehmen der VRC-
Quellensteuer auf Zinszahlungen aus Schuldinstrumenten, die von in der VR China steueransdssigen Unternehmen
ausgegeben werden, unter anderem aus Anleihen von in Festlandchina errichteten Unternehmen. Der allgemein gultige
Quellensteuersatz betragt 10 %, vorbehaltlich einer Reduzierung gemdB geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und
Vereinbarungen mit den VRC Steuerbehdrden.

Zinsen aus Staatsanleihen, die vom zustdndigen Finanzierungsblro des Staatsrates ausgegeben werden, bzw. aus Anleihen
von Kommunalregierungen, die durch den Staatsrat genehmigt wurden, sind nach dem VRC-Kérperschaftsteuergesetz von
der VRC Kérperschaftsteuer ausgenommen.

Gemd einem vom Finanzministerium der VR China (,MoF") und der staatlichen Steuerverwaltung der VR China (,SAT")
am 7. November 2018 gemeinsam veroffentlichten Steuerrundschreiben, dem Rundschreiben zur Kérperschaftsteuer- und
Mehrwertsteuerpolitik fur ausldndische Institutionen, die an den Onshore-Rentenmdrkten anlegen (,Rundschreiben 108"),
sind auslandische institutionelle Anleger in Bezug auf mit Anleihen erwirtschaftete Zinsertrdge, die zwischen dem 7.
November 2018 und dem 6. November 2021 am Rentenmarkt der VR China erzielt werden, vortbergehend von der
Korperschaftsteuer der VR China befreit Aus dem Geltungsbereich dieser Befreiung von der Korperschaftsteuer der VR
China ausgeschlossen sind Anleihezinsen, die von den Onshore-Gesellschaften/-Einrichtungen ausldndischer Anleger erzielt
werden und direkt mit diesen Onshore-Gesellschaften/-Einrichtungen verbunden sind. Es gibt jedoch keine Garantie dafr,
dass eine solche vorlibergehende Steuerbefreiung weiterhin gilt, nicht aufgehoben und rlckwirkend wieder auferlegt wird,
oder dass in China in Zukunft keine neuen steuerlichen Vorschriften und Praktiken, die sich speziell auf den Rentenmarkt
der VR China beziehen, erlassen werden.

Dividenden

Nach dem aktuellen VRC-Koérperschaftsteuergesetz unterliegen nicht in der VR China steueransdssige Unternehmen der
VRC Quellensteuer auf Bardividenden und Sonderausschittungen, die von in der VR China steueransdssigen Unternehmen
ausgezahlt werden. Der allgemein gultige Quellensteuersatz betrdgt 10 %, vorbehaltlich einer Reduzierung geman
geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und Vereinbarungen mit den VRC-Steuerbehorden.

Kapitalertrage

Auf Grundlage des Korperschaftsteuergesetzes und seiner Umsetzungsregelungen sollten ,Ertrage aus der Ubertragung von
Vermodgenswerten”, die in der VR China durch nicht in der VR China steueransdssige Unternehmen anfallen, einer VRC-
Quellensteuer von 10 %, vorbehaltlich einer Befreiung oder Reduzierung gemdaR geltenden Steuerabkommen und
Vereinbarungen mit den VRC-Steuerbehdrden, unterliegen.

Das MoF, die SAT und die China Securities Regulatory Commission (,CSRC") haben gemeinsame Rundschreiben
herausgegeben, um die Besteuerung von Stock Connect, wo Kapitalgewinne aus der Ubertragung von chinesischen A-
Aktien voribergehend von der Quellensteuer der VR China befreit sind, zu kldren. Das MoF, die SAT und die CSRC haben
am 31. Oktober 2014 das Caishui- Rundschreiben [2014] Nr. 79 (,Rundschreiben 79“) herausgegeben, um die Besteuerung
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von Kapitalgewinnen aus der Ubertragung von Beteiligungsvermdgen in der VR China durch QFIl und RQFII klarzustellen.
GemdB Rundschreiben 79 sind im Fall von QFIl und RQFIl ohne dauerhafte Betriebsstatte in der VR China bzw. mit
dauerhafter Betriebsstatte in der VR Ching, bei denen die auf diese Weise erzielten Ertrdge jedoch effektiv nicht mit dieser
Einrichtung verbunden sind, die aus der Ubertragung von Beteiligungsvermadgen wie chinesischen A-Aktien am oder nach
dem 17. November 2014 erzielten Kapitalgewinne vorlbergehend von der Quellensteuer der VR China befreit.

Von QFIl und RQFII vor dem 17. November 2014 erzielte Kapitalgewinne unterliegen jedoch der Quellensteuer der VR
China gemdaR den Bestimmungen des Gesetzes. Das MoF, die SAT und die CSRC haben gemeinsam die Rundschreiben
Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 herausgegeben, um die Besteuerung von Stock Connect, wo
Kapitalgewinne aus der Ubertragung von chinesischen A-Aktien Uber Stock Connect voribergehend von der Quellensteuer
der VR China befreit sind, klarzustellen.

Auf der Grundlage mundlicher Aussagen seitens der VRC-Steuerbehdrden gelten von ausldndischen Anlegern
(einschlieBlich von FlIs) aus Anlagen in Festverzinsliche Wertpapiere aus der VRC realisierte Ertrdge als nicht in der VR
China angefallene Ertrdge und sollten demnach nicht der VRC-Quellensteuer unterliegen. Es gibt jedoch keine schriftlichen,
von den VRC-Steuerbehorden veroffentlichten Steuerregelungen, um diese Auslegung zu untermauern. In der Praxis wurde
von den VRC-Steuerbehorden keine VRC-Quellensteuer auf von Flls aus dem Handel mit Festverzinslichen Wertpapieren
realisierte Kapitalertrdge erhoben, auch nicht, wenn diese Uber den CIBM gehandelt wurden.

Angesichts der vorstehenden Ausfihrungen und auf Grundlage von Empfehlungen von Fach- und unabhdngigen
Steuerberatern beabsichtigen die Verwaltungsgesellschaft bzw. der jeweilige Investmentmanager (sofern zutreffend):

eine Rucklage fUr eine Quellensteuer in Hohe von 10 % auf Dividenden aus chinesischen A-Aktien und auf Zinsen aus von
VRC-Unternehmen emittierten Schuldtiteln zu bilden, wenn diese Quellensteuer nicht direkt einbehalten wird; und

keine Rucklagen fur eine VRC-Quellensteuer in Bezug auf realisierte und nicht realisierte Bruttokapitalertrdge aus dem
Handel mit chinesischen A-Aktien und nicht-aktienbasierten Anlagen wie VRC-Schuldtiteln zu bilden.

Angesichts der Mdglichkeit einer Anderung oder unterschiedlichen Auslegung von Steuerregelungen sowie der
rickwirkenden Erhebung von Steuern kann sich jede durch den Investmentmanager gebildete Steuerrlcklage zu einem
bestimmten Zeitpunkt fur die Erflllung von VRC-Steuerverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Kapitalanlagen der
Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds in der VR China als zu hoch oder zu niedrig erweisen. In der Folge konnen den
Anlegern in Abhdngigkeit von der tatsdchlichen Berechnung und Besteuerung derartiger Ertrdge und Einklnfte, den vom
Investmentmanager fir die Steuern gebildeten Ricklagen und dem Zeitpunkt der Zeichnung bzw. Ricknahme ihrer
Bestdnde an der/von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Fonds Vor- oder Nachteile entstehen. Ergibt sich eine
Anderung der steuerlichen Anforderungen oder des Umfelds, welche zu einer Unterdeckung der tatsdachlichen oder
potenziellen Steuerverbindlichkeiten durch den Investmentmanager fihrt, entsteht den zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Anlegern ebenso wie neuen Anlegern ein Nachteil, da die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Fonds die Differenz zwischen
der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Quellensteuer-Rucklage und den Steuerverbindlichkeiten nach der neuen Regelung
begleichen muss. Im Gegensatz dazu entsteht denjenigen Anlegern, die ihre Anteile bereits nach der alten Regelung
zurlickgegeben haben, ein Nachteil bei einer Anderung der steuerlichen Anforderungen oder des Umfelds, welche zu einer
Uberdeckung durch den Investmentmanager fihrt, da sie zu dieser Uberdeckung beigetragen haben. In diesem Fall
wlrden die zu diesem Zeitpunkt bestehenden und neue Anlegern profitieren, da die Differenz zwischen der zu diesem
Zeitpunkt bestehenden Quellensteuer-Ricklage und den Steuerverbindlichkeiten als Vermogenswerte an die
Verwaltungsgesellschaft und den Fonds zurlckflieBen wirde.

Angesichts der weiter oben beschriebenen Unsicherheiten und zur Erflllung der potenziellen Steuerverbindlichkeiten fur
Gewinne aus der VerduBerung von Festverzinslichen Wertpapieren sowie Zinsertrdge aus Festverzinslichen Wertpapieren
behalt sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, die Quellensteuer-Rucklage fur derartige Gewinne bzw. Zinsertrage
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auf Rechnung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds zu variieren, um potenziellen Steuern auf realisierte und nicht
realisierte Bruttokapitalertrdge und Zinsertrdge Rechnung zu tragen.

Bei einer kinftigen Behebung der oben beschriebenen Unsicherheiten oder bei weiteren Anderungen der Steuergesetze
oder -richtlinien wird die Gesellschaft, so bald wie es praktisch moglich ist, die Hohe der Steuerrickstellung (sofern
zutreffend) entsprechend anpassen, insoweit sie dies flr erforderlich halt. Die Hohe einer solchen Steuerrlckstellung wird in
den Abschlissen des Fonds offengelegt.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die tatsdchlich geltende Steuer, die von den Steuerbehorden der VR China
erhoben wird, hiervon abweichen und sich gelegentlich dndern kann. Vorschriften kdnnen maglicherweise gedndert und
Steuern rickwirkend erhoben werden. In diesem Sinne kann sich jede vom Investmentmanager auf Rechnung des Fonds
gebildete Steuerrlckstellung fur die Erfullung der endgiltigen Steuerverbindlichkeiten in der VR China als zu hoch oder zu
niedrig erweisen. In der Folge kdnnen den Anteilinhabern des Fonds in Abhdngigkeit von den endgultigen
Steuerverbindlichkeiten, der Hohe der Ricklage und dem Zeitpunkt der Zeichnung bzw. Ricknahme ihrer Anteile an dem/
von dem Fonds Vor- oder Nachteile entstehen.

Mehrwertsteuer (,MwSt.”) und andere Zuschlége (glltig ab dem 1. Mai 2016)
GemdB dem Caishui-Rundschreiben [2016] 36 (,Rundschreiben 36”) wird beginnend mit 1. Mai 2016 eine MwSt. von 6 %
auf die Differenz von Verkaufs- und Kaufpreisen dieser marktgdngigen Wertpapiere erhoben.

Die Gewinne aus dem Handel mit marktgdngigen Wertpapieren (unter anderem A-Aktien und anderen borsennotierten
VRC- Papieren) sind in der VR China gemdB Rundschreiben 36 und Caishui [2016] Nr. 70 von der MwSt. ausgenommen.
Zusdtzlich sind auch Einlagenzinsertrdge sowie Zinsertrdge aus Staatsanleihen und Anleihen von Kommunalregierungen
von der MwsSt. befreit.

GemdB Rundschreiben 108 sind die ausldndischen institutionellen Anleger in Bezug auf mit Anleihen erwirtschaftete
Zinsertrage, die zwischen dem 7. November 2018 und dem 6. November 2021 am Rentenmarkt der VR China erzielt
werden, vorubergehend von der Mehrwertsteuer befreit. Es gibt jedoch keine Garantie daflr, dass eine solche
vorUbergehende Steuerbefreiung weiterhin gilt, nicht aufgehoben und rickwirkend wieder auferlegt wird, oder dass in
China in Zukunft keine neuen steuerlichen Vorschriften und Praktiken, die sich speziell auf den Rentenmarkt der VR China
beziehen, erlassen werden.

Dividendenertrdge oder Gewinnausschuttungen aus Kapitalanlagen aus der VR China fallen nicht in den Rahmen der
mehrwertsteuerpflichtigen Einklnfte.

Dardber hinaus werden auf Grundlage der MwSt.-Verbindlichkeiten die stddtische Erhaltungs- und Bausteuer (derzeit zu
einem Satz von 1 % bis 7 %), die Bildungsabgabe (derzeit zu einem Satz von 3 %) und die kommunale Bildungsabgabe
(derzeit zu einem Satz von 2 %) vorgeschrieben.

Stempelsteuer

Stempelsteuern fallen gemaB den Gesetzen der VR China fir die Ausfertigung und den Erhalt aller steuerpflichtigen
Dokumente an, die in den vorlaufigen Vorschriften der VR China zu Stempelsteuern aufgefthrt sind. Die Stempelsteuer
wird im Allgemeinen fir den Verkauf von in der VR China borsennotierten Aktien zu einem Satz von 0,1 % des Kaufpreises
erhoben.Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der Fonds unterliegen dieser Steuer bei jeder VerduBerung von in der VR China
borsennotierten Aktien.Es wird nicht erwartet, dass bei nicht in der VC China steueransdssigen Inhabern von Staats- oder
Unternehmensanleihen entweder bei der Emission oder bei einer spateren Ubertragung derartiger Anleihen eine
Stempelsteuer erhoben wird.
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Anteilinhaber, die nicht in der VR China steueransdssig sind, unterliegen keiner VRC-Steuer fir Ausschittungen, die sie von
der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Fonds erhalten, bzw. fir Ertrdge aus der VerduBerung von Anteilen. In der VR China
steueransdssigen Anteilinhabern wird empfohlen, sich hinsichtlich ihrer steuerlichen Lage im Hinblick auf ihre Anlage in die
Verwaltungsgesellschaft bzw. den Fonds beraten zu lassen.

Es kann nicht garantiert werden, dass kinftig keine neuen Steuergesetze, Vorschriften und Praktiken in der VR China
eingefthrt werden, die sich speziell auf Fll, Stock Connect bzw. die CIBM-Regeln beziehen und maoglicherweise rlckwirkend
angewandt werden. Der Erlass solcher neuen Steuergesetze, -vorschriften und -gepflogenheiten kann den Anteilinhabern
infolge der Anlagen der Verwaltungsgesellschaft bzw. des Fonds auf dem VRC-Markt zum Vor- oder Nachteil gereichen.

Anleger sollten sich in Bezug auf die moglichen steuerlichen Auswirkungen der Zeichnung, des Kaufs, des Haltens, des
Umtauschs, der Ricknahme oder einer sonstigen VerduBerung von Anteilen gemdR den Gesetzen des Landes, deren
Staatsblrger sie sind, in dem sie ansdssig sind oder in dem sich ihr gewdhnlicher Aufenthalt oder Sitz befindet, selbst
informieren oder gegebenenfalls an eigene Fachberater wenden.

Kosten

Die dem Fonds unter BerUcksichtigung der verschiedenen Anteilklassen zu entnehmende Pauschalvergltung betrdgt fur
Anteile der Anteilklassentypen A und AT 1,15 % p. a,, fir Anteile der Anteilklassentypen C und CT 1,90 % p. a., flr Anteile
der Anteilklassentypen N, NT, P und PT 0,94 % p. a., fir Anteile der Anteilklassentypen S und ST 1,11 % p. a., fUr Anteile der
Anteilklassentypen | und IT 0,64 % p. a. sowie fUr Anteile der Anteilklassentypen W und WT 0,44 % p. a. und wird auf den
taglich ermittelten Nettoinventarwert errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergltung zu
erheben. Diese Vergutung wird monatlich ausgezahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Pauschalvergitung als Provision an vermittelnde Stellen weiter;
solche Leistungen kdnnen auch in nicht in Geldform angebotenen Zuwendungen bestehen. Dies erfolgt zur Abgeltung und
Qualitatserhdhung von Vertriebs- und Beratungsleistungen auf der Grundlage vermittelter Bestdnde. Zugleich kann die
Verwaltungsgesellschaft auch Vergttungen oder nicht in Geldform angebotene Zuwendungen von Dritten erhalten. Dem
Anleger werden auf Nachfrage bei der Verwaltungsgesellschaft Einzelheiten Uber die gewdhrten oder erhaltenen
VergUtungen und Zuwendungen offengelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann aus der Pauschalvergitung auch
Rickvergitungen an Anleger gewdhren.

Mit der Pauschalvergltung sind folgende Vergitungen und Aufwendungen abgedeckt und werden dem Fonds nicht
separat belastet:

- VergUtung fiur die Verwaltung und Zentralverwaltung des Fonds;
— VergUtung fur Vertriebs- und Beratungsleistungen;

- VergUtung fur die Verwahrstelle und Kosten fur Lagerstellen;

- VergUtung fiur die Register- und Transferstelle;

- Kosten fir die Erstellung (inklusive Ubersetzungskosten) und den Versand des Verkaufsprospekts, des
Verwaltungsreglements, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte
sowie anderer Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber;

— Kosten der Veroffentlichung des Verkaufsprospekts, des Verwaltungsreglements, der wesentlichen
Anlegerinformationen, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, anderer Berichte und Mitteilungen an
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Anteilinhaber, der steuerlichen Daten sowie der Ausgabe- und Ricknahmepreise und der Bekanntmachungen an die
Anteilinhaber;

- Kosten fur die Prifung des Fonds durch den Abschlussprifer;

— Kosten fur die Registrierung der Anteilscheine zum o6ffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen
Registrierung;

- Kosten fur die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Ertragnisscheinen sowie Ertragnisschein-/ Bogenerneuerung;
— Zahl- und Informationsstellengebthren;

— Kosten fur die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating- Agenturen;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Fonds.

FUr Anteile der Anteilklassentypen X und XT wird dem Fonds keine entsprechende Pauschalvergitung auf
Anteilklassenebene belastet; bei diesen Anteilklassentypen wird diese Vergitung dem jeweiligen Anteilinhaber von der
Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung gestellt (§ 30 Nr. 2 des Verwaltungsreglements). Sofern bei den
Anteilklassentypen X und XT zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem jeweiligen Anteilinhaber keine — ggf. auch
eine erfolgsbezogene Komponente beinhaltende — andere Vergltung vereinbart wurde, betrdgt die Pauschalvergltung
unter Berulcksichtigung der verschiedenen Anteilklassen 0,94 % p. a. und wird auf den taglich ermittelten Nettoinventarwert
errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergltung zu erheben.

Neben dieser Vergltung gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Fonds:

— im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermdgensgegenstdnden (einschlieBlich der daran nach
Marktusancen ggf. gekoppelten Zur-Verfligung-Stellung von Research- und Analyseleistungen) sowie mit der
Inanspruchnahme von Wertpapierleihprogrammen und von Vermittlern von Wertpapierleihen entstehende Kosten;

—  Kosten fir die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender, dem Fonds oder einer ggf. bestehenden
Anteilklasse zuzuordnender Rechtsanspriche sowie fUr die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf den Fonds oder
eine ggf. bestehende Anteilklasse bezogener Forderungen;

— Kosten und evtl. entstehende Steuern (insb. Taxe d’Abonnement) im Zusammenhang mit der Verwaltung und
Verwahrung;

— Kosten fur die Prifung, Geltendmachung und Durchsetzung eventueller Anspriiche auf Reduzierung, Anrechnung bzw.
Erstattung von Quellensteuern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.

Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Dritte beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm
gegebenenfalls Kosten oder Kostenguoten aus, die nicht mit den Kostenangaben in diesem Verkaufsprospekt und in den
wesentlichen Anlegerinformationen deckungsgleich sind und die hier beschriebenen Kosten Ubersteigen kdnnen. Grund
daflr kann insbesondere sein, dass der Dritte die Kosten seiner eigenen Tdtigkeit (z.B. Vermittlung, Beratung oder
Depotfihrung) zusdtzlich berlcksichtigt. Dartber hinaus berlcksichtigt er ggf. auch einmalige Kosten wie
Ausgabeaufschldge und benutzt in der Regel andere Berechnungsmethoden oder auch Schatzungen fur die auf
Fondsebene anfallenden Kosten, die insbesondere die Transaktionskosten des Fonds mit umfassen. Abweichungen im
Kostenausweis konnen sich sowohl bei Informationen vor Vertragsschluss ergeben als auch bei regelmdBigen
Kosteninformationen Uber die bestehende Fondsanlage im Rahmen einer dauerhaften Kundenbeziehung.
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Soweit der Fonds in Zielfonds investiert, hat der Anleger wirtschaftlich nicht nur unmittelbar die in diesem Verkaufsprospekt
beschriebenen Geblhren und Kosten zu tragen; vielmehr fallen ihm darlber hinaus mittelbar und anteilig auch die dem
Zielfonds belasteten Geblhren und Kosten zur Last. Welche GebUhren und Kosten dem Zielfonds belastet werden,
bestimmt sich nach dessen individuell gestalteten Grindungsdokumenten (z.B. Verwaltungsreglement oder Satzung) und
kann daher nicht abstrakt vorhergesagt werden. Typischerweise ist jedoch damit zu rechnen, dass die Gebudhren- und
Kostenpositionen, die dem in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds belastet werden, in dhnlicher Weise auch
Zielfonds belastet werden.

Erwirbt der Fonds Anteile eines OGAW oder OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Verwaltungsgesellschaft
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche direkte oder
indirekte Beteiligung im Sinne des Gesetzes verbunden ist, so darf weder die Verwaltungsgesellschaft noch die verbundene
Gesellschaft fur die Zeichnung oder den Ruckkauf der Anteile GebUhren oder Ausgabeaufschldge und
Ricknahmeabschlédge berechnen.

Soweit der Fonds einen wesentlichen Teil seiner Vermogenswerte in andere OGAW und/oder andere OGA im
vorgenannten Sinne investiert, wird diesen von deren Verwaltungsgesellschaft eine eigene Verwaltungsverglitung (ohne
etwaige erfolgsbezogene Vergutung) belastet, die 2,50 % p. a. ihres Nettofondsvermdgens nicht Gbersteigen wird.

Im Jahresbericht werden die bei der Verwaltung des Fonds innerhalb des vorangegangenen Geschaftsjahres zulasten des
Fonds (bzw. der jeweiligen Anteilklasse) angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten) offengelegt und als Quote des
durchschnittlichen Fondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der jeweiligen Anteilklasse) ausgewiesen
(,Laufende Kosten”). Bericksichtigt werden neben der Pauschalvergltung sowie der Taxe d’Abonnement alle Gbrigen
Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten sowie etwaiger erfolgsbezogener Vergitungen. Ein
Aufwandsausgleich fur die angefallenen Kosten wird nicht bei der Berechnung berilcksichtigt. Legt der Fonds mehr als 20
% seiner Vermogensgegenstdnde in anderen OGAW oder OGA an, die Laufende Kosten veroffentlichen, werden bei der
Ermittlung der Laufenden Kosten des Fonds die Laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA berlcksichtigt;
veroffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen Laufenden Kosten, ist insoweit flr die Berechnung eine
Berlcksichtigung der Laufenden Kosten der anderen OGAW oder OGA bei der Ermittlung der Laufenden Kosten nicht
moglich. Legt ein Fonds nicht mehr als 20 % seiner Vermdgensgegenstdnde in anderen OGAW oder OGA an, werden
Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht bericksichtigt.

Vergutungspolitik

Die Hauptkomponenten der monetdren VergUtung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, die
Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie fir eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die
Gewdhrung einer jahrlichen variablen Vergitung nach bestimmten Ermessensgrundsdtzen. Die variable Vergltung umfasst
typischerweise sowohl eine jahrliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Leistungsjahres als auch eine aufgeschobene
Komponente flr alle Beschdftigten, deren variable Vergitung einen bestimmten Schwellenwert Uberschreitet.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen VerglUtungen ist vom Geschdftserfolg sowie der
Risikoposition des Unternehmens abhdngig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. Aus diesem Grund variiert sie von Jahr zu
Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Betrage zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des
Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung wdhrend der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die Hohe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknUpft. Quantitative
Indikatoren orientieren sich an messbaren Zielen. Qualitative Indikatoren berUlcksichtigen hingegen die Verhaltensweise des
Mitarbeiters im Hinblick auf die Kernwerte Exzellenz, Leidenschaft, Integritdt und Respekt der Verwaltungsgesellschaft. Zu
diesen Indikatoren gehort auch die Feststellung, dass es keine wesentlichen VerstoBe gegen regulatorische Vorgaben oder
Abweichungen von Compliance- und Risikostandards gibt, einschlieBlich der Politik der Verwaltungsgesellschaft zum
Management von Nachhaltigkeitsrisiken.
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FUr Fondsmanager, deren Entscheidungen groBBe Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele der Kunden haben,
orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Fondsmanagern
orientiert sich das quantitative Element an den Benchmarks der Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen
Renditeerwartung — gemessen Uber einen mehrjdhrigen Zeitraum.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehort auch die unabhdngig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die im Rahmen der Long-Term Incentive Awards letztendlich zur Auszahlung kommenden Betrdge sind vom
Geschdftserfolg der Verwaltungsgesellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Fonds wdhrend einer
mehrjdhrigen Periode abhdngig. Die Vergltung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den
Geschdftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion Gberwachter Bereiche gekoppelt.

GemdR den geltenden Vorschriften werden bestimmte Mitarbeiter der Gruppe ,identifiziertes Personal” zugerechnet. Dazu
gehoren Mitglieder des Managements, Risikotrdger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion sowie alle Mitarbeiter, die aufgrund
ihrer Gesamtvergutung derselben Vergitungskategorie zugerechnet werden wie Mitglieder des Managements und
Risikotrdger, deren Aktivitdten erhebliche Auswirkungen auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr
verwalteten Fonds haben.

Der Gruppe ,identifiziertes Personal” zugerechnete Mitarbeiter unterstehen zusdtzlichen Standards bezuglich des
Leistungsmanagements, der Art der variablen Vergultung sowie des Zeitpunkts von Zahlungen.

Durch mehrjahrige Ziele als auch durch aufgeschobene Anteile der variablen Vergutung stellt die Verwaltungsgesellschaft
eine langfristige Leistungsbemessung sicher. Insbesondere bei Fondsmanagern orientiert sich die Leistungsbeurteilung zu
einem GrofBteil an quantitativen Renditeergebnissen Uber einen mehrjahrigen Zeitraum.

Bei identifiziertem Personal wird ein erheblicher Anteil der jahrlichen variablen VergUtung fur drei Jahre aufgeschoben,
beginnend ab einer definierten variablen Vergitungsstufe. 50 % der variablen VergUtung (aufgeschoben und nicht
aufgeschoben) muss aus Anteilen der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds oder vergleichbaren
Instrumenten bestehen.

Eine Ex-post-Risikoanpassung ermoglicht explizite Anpassungen an die Leistungsbeurteilung der Vorjahre und die damit
verbundene Vergitung, um die Ubertragung eines Teils oder des gesamten Betrags einer aufgeschobenen
Vergutungsleistung (Malus) oder die Rickgabe der Eigentimerschaft eines Vergltungsbetrags an die
Verwaltungsgesellschaft (RUckforderung) zu verhindern.

AllianzGl verflgt Uber ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle als auch zuklnftige Risiken im Rahmen der
Geschdaftstatigkeit der Verwaltungsgesellschaft beriicksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation signifikant
Uberschreiten, werden dem Globalen VergUtungsausschuss der Verwaltungsgesellschaft vorgelegt, welcher ggf. Uber die
Anpassung des Gesamt-Vergutungspools entscheidet.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen VergUtungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter
https://regulatory.allianzgi.com veroffentlicht. Hierzu zdhlen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden fir VergUtungen
und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der fir die Zuteilung zustdndigen Personen
einschlieBlich der Angehdrigen des VergUtungsausschusses. Auf Verlangen werden die Informationen von der
Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfigung gestellt.
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Laufzeit und Auflosung des Fonds und der Anteilklassen

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet, kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft
aufgeldst werden. Ferner erfolgt die Auflosung des Fonds in den unter Artikel 22 Abs. 1 sowie Artikel 24 des Gesetzes
aufgeflhrten Fallen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit einer Frist von mindestens drei Monaten kindigen. Die
Kindigung wird im RESA sowie in mindestens zwei dann zu bestimmenden Tageszeitungen veroffentlicht. Eine dieser
Tageszeitungen muss im GroBherzogtum Luxemburg herausgegeben werden. Mit dem Wirksamwerden der Kindigung
erlischt das Recht der Verwaltungsgesellschaft, den Fonds zu verwalten. In diesem Fall geht das Verfigungsrecht Uber den
Fonds auf die Verwahrstelle Uber, die ihn abzuwickeln und den Liquidationserlds an die Anteilinhaber zu verteilen hat. Fir
die Zeit der Abwicklung kann die Verwahrstelle die Pauschalverglitung entsprechend § 17 des Verwaltungsreglements
beanspruchen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde kann sie jedoch von der Abwicklung und Verteilung absehen und
die Verwaltung des Fonds nach MaBgabe des Verwaltungsreglements einer anderen, gemaR der Richtlinie 2009/65/EG
zugelassenen, Verwaltungsgesellschaft Ubertragen.

Wird der Fonds aufgelost, ist dies im RESA sowie in mindestens zwei dann zu bestimmenden Tageszeitungen zu
veroffentlichen. Eine dieser Tageszeitungen muss im GroBherzogtum Luxemburg herausgegeben werden. Die Ausgabe von
Anteilen wird am Tag der Beschlussfassung Uber die Auflosung des Fonds eingestellt. Die RUcknahme von Anteilen bleibt
bis zur Liquidation moglich, wenn eine Gleichbehandlung der Anteilinhaber sichergestellt werden kann. Die
Vermdgensgegenstdnde werden verduBert und die Verwahrstelle wird den Liquidationserlos abziglich der
Liguidationskosten und Honorare auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der von dieser oder von ihr im
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehdrde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen.
Liguidationserldse, die nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht von Anteilinhabern geltend gemacht worden sind,
werden, sofern gesetzlich erforderlich, in Euro konvertiert und von der Verwahrstelle fir Rechnung der berechtigten
Anteilinhaber bei der Caisse de Consignation im GroBherzogtum Luxemburg hinterlegt, wo diese Betrdge verfallen, sofern
sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht worden sind.

Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem bestehende Anteilklassen nach MaBBgabe des § 19 des Verwaltungsreglements
auflosen.

Zusammenschluss mit anderen Fonds und Anteilklassen

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschlieBen, den Fonds (der ,Ubertragende Fonds”) in einen anderen existierenden oder
durch den Verschmelzungsvorgang neu gegrindeten Organismus fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der
Richtlinie 2009/65/EG bzw. in einen Teilfonds eines solchen, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, oder
der von einer anderen, gemdR der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen, Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird (der
,Ubernehmende Fonds"), einzubringen.

Die Durchflhrung des Zusammenschlusses vollzieht sich im Allgemeinen wie eine Aufldsung des Ubertragenden Fonds und
eine gleichzeitige Ubernahme sdmtlicher Verbindlichkeiten und Vermdgensgegensténde durch den Gbernehmenden Fonds.
Ferner besteht die Mdglichkeit, lediglich die Vermogensgegenstdnde des Ubertragenden Fonds in den Ubernehmenden
Fonds zu Ubertragen. Die Verbindlichkeiten verbleiben im Ubertragenden Fonds und dieser wird dementsprechend erst
nach erfolgtem Ausgleich dieser Verbindlichkeiten aufgelost.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zum Zusammenschluss von Fonds wird den Anteilinhabern des Ubertragenden
sowie des Ubernehmenden Fonds im Einklang mit dem Gesetz sowie anderer luxemburgischen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften mindestens 30 Tage vor dem Datum bekannt gegeben, an dem das Recht erlischt, ohne Kosten,
abgesehen von Deinvestitionskosten, die Ricknahme zum einschldgigen Anteilwert pro Anteil nach dem Verfahren, wie es
in § 14 des Verwaltungsreglements beschrieben ist, und unter Berlcksichtigung von § 16 des Verwaltungsreglements oder
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ggf. den Umtausch aller oder eines Teils der Anteile zu verlangen. Sofern keine anderweitige Entscheidung im Interesse
oder im Zusammenhang mit der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber getroffen wird, erlischt das Recht der kostenfreien
RiUckgabe oder des Umtausches finf Arbeitstage vor dem Datum der Berechnung des Verschmelzungsverhdltnisses. Die
Anteile der Anteilinhaber, welche die Ricknahme oder ggf. den Umtausch ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf
der Grundlage der Anteilwerte pro Anteil an dem Tag des Inkrafttretens des Zusammenschlusses durch Anteile des
Ubernehmenden Fonds ersetzt. Ggf. erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich im Einklang mit dem Gesetz.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Anteilklassen nach MaRgabe des § 20 des Verwaltungsreglements innerhalb
des Fonds oder mit anderen existierenden oder durch den Verschmelzungsvorgang neu gegrindeten Organismus fur
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG bzw. in einen Teilfonds oder einer Anteilklasse
eines solchen zusammenschlieBen.

Das Verwaltungsreglement

Das Verwaltungsreglement des Fonds ist integraler Bestandteil dieses Verkaufsprospekts. Das nachstehend abgedruckte
Verwaltungsreglement ist in einen Allgemeinen Teil und einen Besonderen Teil aufgegliedert. Im Allgemeinen Teil finden
Sie die rechtlichen Grundlagen sowie die allgemeinen Anlagerichtlinien. Der Besondere Teil des Verwaltungsreglements
enthdlt die fondsspezifischen Angaben und die Anlageziele und Anlagegrundsdtze des Fonds.

Hinweis fir Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sdmtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (RlUcknahmeerlose, etwaige Ausschittungen und sonstige Zahlungen) konnen
Uber die unter ,lhre Partner” aufgefihrte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Ricknahmeauftrége konnen Uber die
deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Ricknahmepreise im Internet
auf der Website https://de.allianzgi.com verdffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der
Website https://de.allianzgi.com verdffentlicht. FUr ausgewdhlte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen far ausschlieBlich
institutionelle Anleger oder Anteilklassen, fur die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland
bekannt gemacht werden) kann die Veroffentlichung im Internet auf einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com
oder https://lu.allianzgi.com erfolgen.

DarUber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen
Kapitalanlagegesetzbuches in folgenden Fallen mittels dauerhaften Datentrdgers im Sinne des § 167 deutsches
Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Ricknahme der Anteile des Fonds,
— Klndigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,

-~ Anderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsdtzen nicht vereinbart sind, die
wesentliche Anlegerrechte berlihren oder die Vergltung und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds
entnommen werden kénnen, einschlieBlich der Hintergriinde der Anderungen sowie die Rechte der Anleger,

— im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43
der Richtlinie 2009/65/EG,

— im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder ggf. die Anderungen eines Masterfonds in Form von
Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
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Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen
Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Ricknahmepreise sind bei der unter ,lhre Partner” aufgefihrten
Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website https://de.allianzgi.com kostenlos erhaltlich. Fir
ausgewdhlte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen fur ausschlieBlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, fur die keine
Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kénnen die Verdffentlichungen im
Internet auf einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder https://lu.allianzgi.com erfolgen. Der
Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder
die Zahl- bzw. Informationsstellen sind fur Fehler oder Auslassungen bei den veroffentlichten Preisen haftbar.

Risiko der Anderung bekannt gemachter Besteuerungsgrundlagen bei in der Bundesrepublik
Deutschland steuerpflichtigen Anlegern und Risiko der steuerlichen Einordnung als
Investitionsgesellschaft

Eine Anderung unrichtig bekannt gemachter Besteuerungsgrundlagen des Fonds fir vorangegangene Geschéftsjahre kann
fur den Fall einer fur den Anleger steuerlich grundsatzlich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die
Steuerlast aus der Korrektur flr vorangegangene Geschaftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umstdnden seinerzeit nicht
in dem Fonds investiert war. Umgekehrt kann fir den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsatzlich
vorteilhafte Korrektur fUr das aktuelle und fir vorangegangene Geschdaftsjahre, in denen er an dem Fonds beteiligt war,
durch die Rickgabe oder VerduBerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zu Gute
kommt. Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu flhren, dass steuerpflichtige Ertréige bzw. steuerliche Vorteile in
einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tatsdchlich steuerlich veranlagt werden und sich dies
beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. Uberdies kann eine Korrektur der Steuerdaten zur Folge haben, dass die
Steuerbemessungsgrundlage fur einen Anleger der Performance des Fonds entspricht oder diese sogar auch Ubersteigt. Zu
Anderungen bekannt gemachter Besteuerungsgrundlagen kann es insbesondere kommen, wenn die deutsche
Finanzverwaltung bzw. Finanzgerichtsbarkeit einschldgige steuerrechtliche Vorschriften abweichend interpretiert.

Investmentsteuerreform

Am 26. Juli 2016 wurde in Deutschland das Investmentsteuerreformgesetz verkindet. Es sieht unter anderem vor, dass ab

2018 bei Fonds bestimmte deutsche Ertrdge (Dividenden/Mieten/VerduBerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf Ebene
des Fonds besteuert werden sollen. Eine Ausnahme besteht nur, soweit bestimmte steuerbegunstigte Institutionen Anleger

sind, oder die Anteile im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrdgen (Riester/RUrup) gehalten werden. Bislang
gilt grundsatzlich das sogenannte Transparenzprinzip, d.h. Steuern werden erst auf der Ebene des Anlegers erhoben.

Zum Ausgleich sieht das neue Gesetz vor, dass Anleger unter bestimmten Voraussetzungen einen pauschalen Teil der vom
Fonds erwirtschafteten Ertrdge steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung), um die Steuerbelastung auf Fondsebene
auszugleichen. Dieser Mechanismus gewdhrleistet allerdings nicht, dass in jedem Einzelfall ein vollsténdiger Ausgleich
geschaffen wird.
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Verwaltungsreglement

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Anteilinhaber hinsichtlich
des Fonds bestimmen sich nach dem folgenden Verwaltungsreglement. Es ist in den Allgemeinen Teil, der fir eine
Mehrzahl von Fonds gilt, sowie in den Besonderen Teil, der u. a. auch ggf. vom Allgemeinen Teil abweichende Regelungen
enthalten kann, untergliedert.

Allgemeiner Teil

§1 Grundlagen

Der Fonds ist ein rechtlich unselbstdndiges Sondervermogen. Er wurde als ,fonds commun de placement” nach dem
Recht des GroBherzogtums Luxemburg gegrindet, setzt sich aus Wertpapieren und sonstigen Vermogensgegenstdnden
zusammen und wird von der Allianz Global Investors GmbH, einer Gesellschaft mit beschrdankter Haftung nach
deutschem Recht im eigenen Namen fir gemeinschaftliche Rechnung der Anleger (nachstehend ,Anteilinhaber”
genannt) verwaltet. Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre
Zweigniederlassung in Luxemburg dar (gesamthaft die ,Verwaltungsgesellschaft”).

Die Verwaltungsgesellschaft legt das Fondsvermdgen nach dem Grundsatz der Risikostreuung gesondert von dem
eigenen Vermdgen an. Uber die sich hieraus ergebenden Rechte werden den Anteilinhabern Anteilzertifikate oder
Anteilbestatigungen gem. § 13 des Verwaltungsreglements (beide nachstehend ,Anteilscheine” genannt) ausgestellt.

Die Anteilinhaber sind an dem Fondsvermogen in Hohe ihrer Anteile beteiligt.

Mit dem Anteilerwerb erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie dessen genehmigte und
veroffentlichte Anderungen an.

Die urspriingliche Fassung des Verwaltungsreglements sowie Anderungen werden beim Handelsregister in Luxemburg
hinterlegt. Ein Vermerk auf die Hinterlegung erfolgt im RESA, Recueil électronique des sociétés et associations (,RESA").

§2 Verwahrstelle

1

Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Verwahrstelle. Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem Gesetz,
dem Verwaltungsreglement und dem Verwahrstellenvertrag. Die Verwahrstelle handelt unabhdngig von der
Verwaltungsgesellschaft und ausschlieBlich im Interesse der Anteilinhaber.

Die Verwahrstelle verwahrt alle Wertpapiere und anderen Vermdgensgegenstdnde des Fonds in gesperrten Konten
oder Depots, tber die nur in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements verfiigt werden darf.
Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverstandnis der Verwaltungsgesellschaft, unter Einhaltung
der delegierten Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergdnzung der Richtlinie
2009/65/EG des Europdischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen
Vermogensgegenstdnde des Fonds bei anderen Banken oder bei Wertpapiersammelstellen in Verwahrung geben.

Die Verwahrstelle entnimmt fUr die Verwaltungsgesellschaft aus den gesperrten Konten des Fonds nur die im
Verwaltungsreglement festgesetzten VergUtungen und, jedoch nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft, fur
sich die ihr gemdR dem Verwaltungsreglement zustehende(n) Vergitung und Gebuhren. Die Regelung in § 17 des
Verwaltungsreglements Uber die Belastung des Fondsvermdgens mit sonstigen Kosten und GebUhren bleibt unberihrt.

4. Soweit gesetzlich zuldssig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
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— Ansprlche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frihere Verwahrstelle geltend zu
machen;

- gegen VollstreckungsmaBnahmen Dritter Widerspruch einzulegen und vorzugehen, wenn in das Fondsvermogen
wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, fir den das Fondsvermogen nicht haftet.

5. Die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit schriftlich im
Einklang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kindigen. Die Kindigung wird wirksam, wenn eine Bank, die die
Bedingungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Uber die Organismen fUr gemeinsame Anlagen (,Gesetz”) erfullt,
die Pflichten und Funktionen als Verwahrstelle gemdB dem Verwaltungsreglement Ubernimmt. Bis zu diesem Zeitpunkt
wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen gem.
Artikel 18 und 20 des Gesetzes und der delegierten Verordnung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember
2015 in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstellen als Verwahrstelle in vollem Umfang nachkommen.

6. Die Verwahrstelle ist an die Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem
Gesetz, dem Verkaufsprospekt oder diesem Verwaltungsreglement des Fonds in ihrer jeweils glltigen Fassung
widersprechen.

§3 Fondsverwaltung

1. Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhdngig von der Verwahrstelle und
ausschlieBlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten Anlageberater
hinzuziehen und/oder sich des Rats eines Anlageausschusses bedienen und/oder einen Fondsmanager mit der
taglichen Vermaogensverwaltung beauftragen. Sie kann sich auch dartber hinaus der Hilfe Dritter bedienen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, gemdR den Bestimmungen im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements
mit den von den Anteilinhabern angelegten Geldern Vermogensgegenstdnde zu erwerben, sie wieder zu verduBern
und den Erlés anderweitig anzulegen; sie ist ferner zu allen sonstigen Rechtshandlungen ermdchtigt, die sich aus der
Verwaltung der Vermogensgegenstdnde des Fonds ergeben.

84 Allgemeine Anlagerichtlinien

Die Verwaltungsgesellschaft wird das Fondsvermogen grundsdtzlich in die nachfolgend genannten
Vermdgensgegenstdnde anlegen:

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die

— an einer Bdrse oder an einem anderen geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder eines Drittstaats gehandelt
werden, der anerkannt und fUr das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemanf ist, oder

— aus Neuemissionen stammen, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur
amtlichen Notierung an einer Bdrse oder an einem anderen geregelten Markt im Sinne des ersten Spiegelstrichs zu
beantragen, und deren Zulassung spdtestens vor Ablauf eines Jahrs nach der Emission erlangt wird.

Geldmarktinstrumente sind Anlagen, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, die liquide sind und
deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.
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Anteile von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen Organismen fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(,LOGAW") im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG; unabhdngig davon, ob sie
in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind, oder anderen Organismen flr gemeinsame Anlagen (,OGA"), sofern

diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behordlichen Aufsicht unterstellen,
welche nach Auffassung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (,CSSF”) derjenigen nach dem
Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewdhr fir die Zusammenarbeit zwischen den Behorden
besteht;

das Schutzniveau der Anteilinhaber der OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist und
insbesondere die Vorschriften fur die getrennte Verwahrung des Fondsvermogens, die Kreditaufnahme, die
Kreditgewdhrung und Leerverkdufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der
Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig sind;

— die Geschaftstatigkeit der OGA Gegenstand von Jahres- und Halbjahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil
Uber das Vermogen, die Verbindlichkeiten, die Ertrédge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;

- die OGAW oder die anderen OGA, deren Anteile erworben werden sollen, nach ihrem Verwaltungsreglement bzw.
ihrer Satzung insgesamt hochstens 10 % ihres Vermogens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen
durfen.

Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen (die ,Einlagen”) mit einer Laufzeit von hochstens 12 Monaten bei Kreditinstituten,
sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union hat oder, falls der Sitz
des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF
denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind. Sichteinlagen sind auf Barmittel beschrdnkt, die auf
Kontokorrentkonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank gehalten und jederzeit abgerufen werden kdnnen, um
laufende und/oder auBergewohnliche Zahlungen abzudecken. Kindbare Einlagen (z.B. Termineinlagen oder
Festgelder) werden in der Regel auf verzinslichen Bankkonten angelegt und haben in der Regel ein vorab festgelegtes
Falligkeitsdatum. Die Einlagen kdnnen grundsatzlich auf sdmtliche Wdahrungen lauten, die nach der Anlagepolitik des
Fonds zuldssig sind.

Abgeleitete Finanzinstrumente (,Derivate”), d. h. insbesondere Futures, Terminkontrakte, Optionen sowie Swaps,
einschlieBlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der in Nr. 1 bezeichneten geregelten Mdrkte
gehandelt werden, und/oder abgeleitete Finanzinstrumente, die nicht dort gehandelt werden (,OTC-Derivate”), sofern
es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne des § 4 des Verwaltungsreglements oder um Finanzindices,
Zinssatze, Wechselkurse oder Wdhrungen handelt, in die der Fonds gemadR seinen Anlagegrundsdtzen investieren darf.
Die Finanzindices im vorgenannten Sinn umfassen insbesondere Indices auf Wahrungen, auf Wechselkurse, auf
Zinssatze, auf Kurse und Gesamtrenditen, auf Zinsindices sowie weiterhin insbesondere Renten-, Aktien-, Warentermin-,
Edelmetall- und Rohstoffindices und Indices, die die weiteren in diesem Paragraphen aufgezdhlten zuldssigen
Instrumente zum Gegenstand haben.

DarUber hinaus sind bei OTC-Derivaten folgende Bedingungen zu erfillen:

Die Kontrahenten muUssen Finanzeinrichtungen erster Ordnung, auf solche Geschdafte spezialisiert sowie einer
Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sein, die von der CSSF zugelassen wurden.

- Die OTC-Derivate missen einer zuverldssigen und Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und
jederzeit zu einem angemessenen Wert verduBert, liquidiert oder durch ein Gegengeschdft glattgestellt werden
kdnnen.
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Die Transaktionen muUssen auf der Grundlage standardisierter Vertrage getatigt werden.

Der Kauf oder Verkauf dieser Instrumente anstelle von an einer Borse oder an einem geregelten Markt
gehandelten Instrumenten muss nach Einschdtzung der Verwaltungsgesellschaft fir die Anteilinhaber von Vorteil
sein. Der Einsatz von OTC-Geschdften ist insbesondere dann von Vorteil, wenn er eine laufzeitkongruente und
damit kostenglnstigere Absicherung von Vermogensgegenstdnden ermoglicht.

Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die in Nr. 1 genannten
Definitionen fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften Gber den Einlagen- und
den Anlegerschutz unterliegt. Die Anforderungen hinsichtlich des Einlagen- und Anlegerschutzes sind bei
Geldmarktinstrumenten u. a. dann erfillt, wenn diese von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur mit Investment
Grade eingestuft sind bzw. die Verwaltungsgesellschaft der Auffassung ist, dass die Bonitdt des Emittenten einem
Rating von Investment Grade entspricht. Ferner mussen diese Geldmarktinstrumente

von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kérperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der
EU, der Europdischen Zentralbank, der Europdischen Union oder der Europdischen Investitionsbank, einem
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Bundesland dieses Bundesstaates, oder von einer
internationalen Einrichtung offentlich- rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehort,
begeben oder garantiert sein; oder

von einem Unternehmen begeben sein, dessen Wertpapiere an den in Nr. 1 bezeichneten geregelten Markten
gehandelt werden; oder

von einer Einrichtung, die gemdB den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behordlichen Aufsicht
unterstellt ist, oder einer Einrichtung, die Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF dem
Gemeinschaftsrecht gleichwertig sind, unterliegt und diese einhdlt, begeben oder garantiert sein; oder

von anderen Emittenten begeben sein, die einer Kategorie angehdren, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern
fUr Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften fir den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten
oder des dritten Spiegelstrichs gleichwertig sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein
Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens EUR 10.000.000, das seinen Jahresabschluss nach den
Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veroffentlicht, oder um einen Rechtstrdger, der innerhalb
einer Unternehmensgruppe von einer oder mehreren borsennotierten Gesellschaften fur die Finanzierung dieser
Gruppe zustdndig ist, oder um einen Rechtstrdger handelt, der die wertpapiermdBige Unterlegung von
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einem Kreditinstitut eingerdumten Kreditlinie finanzieren soll.

85 Nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Es ist der Verwaltungsgesellschaft gestattet, bis zu 10 % des Vermdgens des Fonds in anderen als den in § 4 des
Verwaltungsreglements genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

86 Risikostreuung/Ausstellergrenzen
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Die Verwaltungsgesellschaft darf fir den Fonds Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eines Emittenten kaufen,
wenn zur Zeit des Erwerbs ihr Wert, zusammen mit dem Wert der bereits im Fonds befindlichen Wertpapiere oder

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten, 10 % des Nettofondsvermdgens nicht Ubersteigt. Der Fonds darf hochstens

20 % seines Nettovermogens in Einlagen bei einer Einrichtung im Sinne von § 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements
anlegen. Das Ausfallrisiko der Kontrahenten bei Geschdaften mit OTC-Derivaten darf 10 % seines Nettofondsvermogens
nicht Uberschreiten, wenn der Kontrahent ein Kreditinstitut im Sinne von § 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements ist; fur
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andere Fdlle betrdgt die Grenze maximal 5 % des Nettofondsvermogens. Der Gesamtwert der im Fondsvermédgen
befindlichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in deren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
der Fonds jeweils mehr als 5 % seines Nettofondsvermogens angelegt hat, darf 40 % des Nettofondsvermogens nicht
Ubersteigen. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschafte mit OTC-Derivaten, die mit
Finanzinstituten getdatigt werden, die einer behoérdlichen Aufsicht unterliegen.

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir den Fonds sogenannte zusdatzliche liquide Mittel, die ausschlieBlich auf
Sichteinlagen im Sinne von § 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements beschrdnkt sind, investieren, welche entweder zur
Deckung laufender oder auBerordentlicher Zahlungen bendtigt werden oder Uber einen Zeitraum bendtigt werden, der
erforderlich ist, um in zuldssige Vermdgenswerte gemdR § 4 des Verwaltungsreglements zu reinvestieren oder Uber
einen Zeitraum bendtigt werden, der im Falle auBergewohnlicher Marktbedingungen unbedingt erforderlich ist. Das
Halten solcher ergdnzenden liquiden Mittel ist auf 20 % des Nettovermogens des Fonds begrenzt. Diese 20 %-Grenze
darf nur vortbergehend und nur fur einen unbedingt notwendigen Zeitraum Uberschritten werden, welcher der
Verwaltungsgesellschaft aufgrund solcher auBergewohnlicher Marktbedingungen erforderlich erscheint und wenn
zudem eine solche Uberschreitung durch die Interessen der Anteilinhaber des Fonds gerechtfertigt ist.

Ungeachtet der einzelnen vorgenannten Anlagegrenzen darf der Fonds bei ein und derselben Einrichtung hochstens 20
% seines Nettovermdgens in einer Kombination aus

— von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,
— Einlagen im Sinne von § 4 Nr. 3 des Verwaltungsreglements bei dieser Einrichtung und/oder
— Risiken aus OTC-Derivaten eingehen, welche in Bezug auf die Einrichtung bestehen, investieren.

Falls die erworbenen Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen
Gebietskorperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organismen offentlich-rechtlichen Charakters,
denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehodren, begeben oder garantiert werden, so erhoht sich die
Beschrdnkung in Nr. 1 Satz 1 von 10 % auf 35 % des Nettofondsvermogens.

FUr Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat ausgegeben werden und deren
Emittenten aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber von Schuldverschreibungen einer besonderen
offentlichen Aufsicht unterliegen, erhdhen sich die in Nr. 1 Satz 1 und Satz 4 genannten Beschrdnkungen von 10 % auf
25 % bzw. von 40 % auf 80 %, vorausgesetzt, die Kreditinstitute legen die Emissionserlose gemdB den gesetzlichen
Vorschriften in Vermodgensgegenstdnden an, welche die Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen Uber deren
gesamte Laufzeit ausreichend decken und vorrangig fur die bei Ausfdllen des Emittenten fallig werdenden
Rickzahlungen von Kapital und Zinsen bestimmt sind.

Die in den Nr. 2 und 3 genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Nr. 1
Satz 4 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berlcksichtigt. Die Beschrdnkungen in den Nr. 1 bis 3 gelten nicht
kumulativ, sodass Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten oder in Einlagen bei
diesem Emittenten oder in Derivaten desselben 35 % des Nettofondsvermogens nicht Ubersteigen durfen.
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG
oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angeharen,
sind bei der Berechnung der Anlagegrenzen in den Nr. 1 bis 4 als ein Emittent anzusehen. Der Fonds darf bis zu 20 %
seines Nettovermogens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten einer Unternehmensgruppe anlegen.

5. Anlagen in Derivaten werden auf die Grenzen der vorgenannten Absdtze angerechnet.
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6.

70

Abweichend von den Grenzen der Nr. 1 bis 4 kann die Verwaltungsgesellschaft nach dem Grundsatz der
Risikostreuung bis zu 100 % des Nettofondsvermogens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente verschiedener
Emissionen anlegen, die von der Europdischen Union, der Europdischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder
seinen Gebietskorperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen offentlich-
rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehdren, begeben werden oder garantiert
sind, sofern diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen
begeben worden sind, wobei die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus ein und derselben Emission 30 % des
Nettovermogens des Fonds nicht Uberschreiten dirfen. Soll bei diesem Fonds von der in dieser Nummer dargestellten
Moglichkeit Gebrauch gemacht werden kénnen, ist dies explizit im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements des
Fonds auszuweisen.

Der Fonds darf Anteile anderer OGAW oder anderer OGA im Sinne von § 4 Nr. 2 des Verwaltungsreglements
erwerben, wenn er nicht mehr als 20 % seines Nettovermogens in einen OGAW oder OGA anlegt. Bei der Anwendung
dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes wie ein
eigenstandiges Sondervermogen zu betrachten, soweit das Prinzip der separaten Haftung pro Teilfonds gegenuber
Dritten Anwendung findet.

Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW durfen insgesamt 30 % des Nettovermogens des Fonds nicht
Ubersteigen. Wenn der Fonds Anteile eines OGAW oder OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des betreffenden
OGAW oder OGA in Bezug auf die in Nr. 1 bis 4 genannten Anlagegrenzen nicht bericksichtigt.

Erwirbt der Fonds Anteile eines OGAW oder OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung im Sinne des Gesetzes verbunden ist, so darf weder die
Verwaltungsgesellschaft noch die verbundene Gesellschaft fir die Zeichnung oder den Rickkauf der Anteile Gebuhren
oder Ausgabeaufschlage und Ricknahmeabschldge berechnen.

Soweit der Fonds einen wesentlichen Teil seiner Vermogenswerte in andere OGAW und/oder andere OGA im
vorgenannten Sinne investiert, wird diesen von deren Verwaltungsgesellschaft eine eigene Verwaltungsvergltung
(ohne etwaige erfolgsbezogene Vergitung) belastet, die 2,50 % p. a. ihres Nettofondsvermdgens nicht Ubersteigen
wird.

Unbeschadet der nachfolgenden in Nr. 9 festgelegten Anlagegrenzen betragen die in den Nr. 1 bis 4 genannten
Obergrenzen fur Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 20 %, wenn es Ziel der
Anlagestrategie des Fonds ist, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex
nachzubilden; Voraussetzung hierfir ist, dass:

— die Zusammensetzung des Indexes hinreichend diversifiziert ist;
— der Index eine addquate Bezugsgrundlage fir den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
— der Index in angemessener Weise veroffentlicht wird.

Die in Satz 1 festgelegte Grenze betrdagt 35 %, sofern dies aufgrund auBergewohnlicher Marktbedingungen
gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Mdarkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Grenze ist nur bei einem einzigen Emittenten
moglich. Die Grenze gemdB Nr. 1 Satz 4 ist nicht anwendbar. Soll bei diesem Fonds von der in dieser Nummer
dargestellten Moglichkeit Gebrauch gemacht werden kdnnen, ist dies explizit im Besonderen Teil des
Verwaltungsreglements des Fonds auszuweisen.
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Die Verwaltungsgesellschaft darf flr keinen der von ihr verwalteten Fonds stimmberechtigte Aktien erwerben, die mit
einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr erlaubt, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschdaftspolitik des
Emittenten auszuiiben. Sie darf fir den Fonds hochstens 10 % der von einem Emittenten ausgegebenen
stimmrechtslosen Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente und hochstens 25 % der Anteile eines
OGAW oder eines OGA erwerben. Diese Grenze braucht flr Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und
Zielfondsanteile beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich das Gesamtemissionsvolumen bzw. der
Nettobetrag der ausgegebenen Anteile nicht berechnen lasst. Sie ist auch insoweit nicht anzuwenden, als diese
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskdrperschaften oder von
einem Drittstaat begeben werden oder garantiert sind oder von internationalen Organismen 6ffentlich-rechtlichen
Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehoren, begeben werden.

§7 Ruckfihrung

Die in § 5 und § 6 des Verwaltungsreglements genannten Beschrdnkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs
der Vermogensgegenstdnde. Werden die Prozentsdtze nachtrdglich durch Kursentwicklungen oder aus anderen Grinden
als durch Zukdufe Uberschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft bei Verkdufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung
dieser Lage unter BerUcksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anstreben.

§8 Techniken und Instrumente

1

Die Verwaltungsgesellschaft kann Techniken und Instrumente, insbesondere Wertpapierleih- und
Wertpapierpensionsgeschdfte sowie Derivate im Sinne von § 4 Nr. 4 des Verwaltungsreglements, nach MaBgabe der
Anlagebeschrdnkungen fur den Fonds im Hinblick auf eine effiziente Portfolioverwaltung (inklusive der Tatigung von
Geschdaften zu Absicherungszwecken und zu spekulativen Zwecken) einsetzen. Die Verwaltungsgesellschaft darf
Techniken und Instrumente insbesondere auch marktgegenldufig einsetzen.

Insbesondere darf die Verwaltungsgesellschaft jedwede Art von Swaps abschlieBen, z. B. auch Credit Default Swaps.
Die Verwaltungsgesellschaft darf insbesondere auch solche Swaps abschlieBen, in denen die Verwaltungsgesellschaft
und die Gegenpartei vereinbaren, die durch Einlagen, ein Wertpapier, ein Geldmarktinstrument, einen Fondsanteil, ein
Derivat, einen Finanzindex oder einen Wertpapier- oder Indexkorb erzielten Ertrdge gegen Ertrdge eines anderen
Wertpapiers, Geldmarktinstruments, Fondsanteils, Derivats, Finanzindexes, Wertpapier- oder Indexkorbs oder anderer
Einlagen auszutauschen. Es ist der Verwaltungsgesellschaft gestattet, solche Credit Default Swaps auch mit einem
anderen Ziel als der Absicherung einzusetzen.

Der Vertragspartner von Credit-Default-Swaps muss eine Finanzeinrichtung erster Ordnung sein, die auf solche
Geschdfte spezialisiert ist. Bei den in § 6 des Verwaltungsreglements genannten Anlagegrenzen sind sowohl die dem
Credit Default Swap zugrunde liegenden Basiswerte als auch die jeweilige Gegenseite des Credit-Default-Swaps zu
berlcksichtigen. Die Bewertung von Credit Default Swaps erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Methoden
auf regelmdBiger Basis. Die Verwaltungsgesellschaft und der unabhdngige Abschlussprifer werden die
Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Bewertungsmethoden und ihre Anwendung Uberwachen. Sollten im
Rahmen der Uberwachung Differenzen festgestellt werden, wird die Beseitigung durch die Verwaltungsgesellschaft
veranlasst.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in die ein oder mehrere Derivate
eingebettet sind (strukturierte Produkte), erwerben.
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§9 Wertpapierpensionsgeschdfte, Wertpapierleihe

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich im Rahmen der Anlagegrundsdtze des Fonds unter Beachtung seiner Verpflichtung
zur grundsatzlich bewertungstdglichen AnteilrGcknahme unbegrenzt in Wertpapierpensionsgeschdfte und Wertpapierleihe
engagieren.

FUr den Fonds konnen Pensionsgeschdfte Uber Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowohl als Pensionsgeber als auch
-nehmer abgeschlossen werden, wenn der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche
Geschdfte spezialisiert ist. In Pension genommene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente kdnnen wdhrend der Laufzeit
des Pensionsgeschafts nur verduBert werden, wenn der Fonds Uber andere Mittel zur Absicherung verflgt. Hinsichtlich in
Pension gegebener Wertpapiere und Geldmarktinstrumente muss der Fonds zum Laufzeitende des Pensionsgeschdfts in
der Lage sein, seinen Rickkaufverpflichtungen nachkommen zu kénnen.

Eine aufgrund eines Pensionsgeschaftes bei gleichzeitig bestehender spdterer Rickkaufverpflichtung erzielte Liquiditdt des
Fonds wird nicht auf die 10 %-Grenze fur die Aufnahme kurzfristiger Kredite gem. § 11 des Verwaltungsreglements
angerechnet und ist als solche keiner bestimmten prozentualen Grenze unterworfen. Die erzielte Liquiditat kann von dem
Fonds im Rahmen der jeweiligen Anlagegrundsdtze unabhdngig von dem Bestehen der Ruckkaufverpflichtung vollsténdig
anderweitig investiert werden.

In Bezug auf ein Engagement in Wertpapierleihgeschdften kénnen die in dem Fonds vorhandenen Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente Uberlassen werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft den Wertpapierleihvertrag jederzeit kiindigen
und die verliehenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zurickverlangen kann. Voraussetzung fir das Eingehen von
Wertpapierpensions- und Wertpapierleihgeschdften ist, dass der Verwaltungsgesellschaft fir den Fonds durch die
Ubertragung von Barmitteln, Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ausreichende Sicherheiten gewdhrt werden, deren
Wert zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehens mindestens dem Wert der in Pension gegebenen oder verliehenen
Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente entspricht. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente konnen als Sicherheiten
akzeptiert werden, wenn sie durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskdrperschaften oder internationale
Organisationen begeben oder garantiert oder von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur mit Investment Grade
eingestuft sind bzw. wenn nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft die Bonitat des Emittenten einem Rating von
Investment Grade entspricht (,akzeptierte Sicherheiten”).

Die Verwaltungsgesellschaft kann — soweit der Wertpapierpensions- bzw. Wertpapierleihvertrag und die Anlagegrundsdatze
des jeweiligen Fonds dem nicht entgegenstehen — in Form von Barmitteln gewdhrte Sicherheiten wahrend der Laufzeit des
Wertpapierpensions- bzw. Wertpapierleihvertrags vollstandig in Aktien oder Anteile an Geldmarkt-Fondsanteilen, die einen
Nettoinventarwert auf taglicher Basis berechnen und Uber ein AAA-Rating oder Entsprechendes verflgen, kurzfristige
Bankguthaben, Geldmarktinstrumente im Sinne der Richtlinie 2007/16/EG vom 19. Mdrz 2007, kurzfristige
Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedsstaat der Europdischen Union, der Schweiz, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten oder offentlichen Gebietskorperschaften und durch supranationale Einrichtungen und Organismen mit
gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen, die
von erstklassigen Emittenten ausgegeben oder besichert werden, die Uber eine angemessene Liquiditat verfigen, und
Pensionsgeschdfte als Pensionsgeber entsprechend der in diesem Verwaltungsreglement beschriebenen Modalitdten
investieren, soweit sie dies aufgrund sorgfdltiger Analyse fir angemessen und marktiblich halt. Die Verwaltungsgesellschaft
kann diese Geschdafte selbst ausfihren oder wird sich bei der Durchfiihrung dieser Geschdfte anerkannter
Abrechnungsorganismen oder Finanzeinrichtungen erster Ordnung bedienen, die auf diese Geschdfte spezialisiert sind (je
nach Anwendungsbereich Wertpapierpensions- bzw. Wertpapierleihprogramme). Diese Einrichtungen kdnnen fir ihre
Dienstleistungen einen bestimmten Teil der im Rahmen der Geschdfte erzielten Ertrdge erhalten.
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§10 Risikomanagement-Verfahren

Die Verwaltungsgesellschaft wird ein Risikomanagement-Verfahren verwenden, das es ihr erlaubt, das mit den
Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu Uberwachen
und zu messen; sie wird ferner ein Verfahren verwenden, das eine prdzise und unabhdngige Bewertung des Werts von
OTC-Derivaten erlaubt.

Die Verwaltungsgesellschaft Gberwacht den Fonds gemdR den geltenden Vorgaben. In diesem Zusammenhang ist es der
Verwaltungsgesellschaft gestattet, die Anrechnungsbetrage fir die in § 6 des Verwaltungsreglements festgelegten
Anlagerestriktionen im Rahmen des vorgenannten Risikomanagement-Verfahrens zu ermitteln, wobei sich ggf. geringere
Anrechnungsbetrdge gegeniber dem Marktwertverfahren ergeben kénnen.

8§11 Kreditaufnahme

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber kurzfristige Kredite bis zur Hohe von 10
% des Nettofondsvermogens aufnehmen, sofern die Verwahrstelle der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.
Nicht auf diese 10 %-Grenze anzurechnen, aber ohne die Zustimmung der Verwahrstelle zuldssig, sind

Fremdwahrungskredite in Form von ,Back-to-Back”-Darlehen sowie die unter § 9 des Verwaltungsreglements genannten
Geschdfte.

§12 Unzuldssige Geschdfte

Die Verwaltungsgesellschaft darf fir den Fonds nicht:

1. im Zusammenhang mit dem Erwerb nicht voll einbezahlter Wertpapiere Verbindlichkeiten Ubernehmen, die, zusammen
mit Krediten gem. § 11 Satz 1 des Verwaltungsreglements, 10 % des Nettofondsvermdgens Uberschreiten;

2. Kredite gewdhren oder fUr Dritte als Blrge einstehen;

3. Wertpapiere erwerben, deren VerduBerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschrankungen
unterliegt;

4. in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in immobilienbesicherten Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten oder
Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von Gesellschaften ausgegeben
werden, die in Immobilien investieren (z. B. REITS), und Zinsen hierauf, zuldssig sind;

5. Edelmetalle oder Uber Edelmetalle lautende Zertifikate erwerben;

6. Vermogensgegenstdnde des Fonds verpfdnden oder belasten, zur Sicherung Ubereignen oder zur Sicherung abtreten,
sofern dies nicht im Rahmen eines nach diesem Verwaltungsreglement zuldssigen Geschdfts gefordert wird. Derartige

Besicherungsvereinbarungen finden insbesondere auf OTC-Geschdafte gem. § 4 Nr. 4 des Verwaltungsreglements
Anwendung (,Collateral Management”);

7. ungedeckte Verkdufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Zielfondsanteilen tatigen.
§13 Anteilscheine

1. Die Anteilzertifikate konnen als Inhaberzertifikate und/oder als Namenszertifikate ausgegeben werden und sind Uber
einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Anteilbruchteile werden bis zu einem 1000stel ausgegeben.
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2.

Die Anteilzertifikate tragen handschriftliche oder vervielfaltigte Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft und der
Verwahrstelle.

Die Anteilzertifikate sind analog der Regelungen der Artikel 40 und 42 des Gesetzes vom 10. August 1915 Uber die
Handelsgesellschaften (in seiner jeweils giltigen Fassung) Ubertragbar. Mit der Ubertragung eines Anteilzertifikats
gehen die darin verbrieften Rechte Uber. Der Verwaltungsgesellschaft und/oder der Register- und Transferstelle
gegenuber gilt im Falle eines Inhaberzertifikats, der Inhaber des Anteilzertifikats, im Falle eines Namenszertifikats, die
Person, deren Name im von der Register- und Transferstelle gefUhrten Anteilinhaberregister eingetragen ist, als der
Berechtigte.

Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft kann die Register- und Transferstelle anstelle eines Namenszertifikats eine
Anteilbestatigung Uber erworbene Anteile ausstellen.

§14 Ausgabe und Ricknahme von Anteilen
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Alle Fondsanteile haben gleiche Rechte, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft beschliet, verschiedene Anteilklassen
auszugeben; im Fall der Ausgabe verschiedener Anteilklassen haben die Anteile einer Anteilklasse die gleichen Rechte.
Sie werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements nichts

Abweichendes geregelt ist, ist Bewertungstag jeder Bankarbeits- und Bdrsentag in Frankfurt am Main und Luxemburg.

Sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements flr den jeweiligen Fonds nicht eine hiervon abweichende
Regelung getroffen wurde, werden Anteilkaufauftrage, die an einem Bewertungstag bis 7.00 Uhr mitteleuropdischer
Zeit (,MEZ") bzw. mitteleuropdischer Sommerzeit (,MESZ") bei den jeweiligen depotfihrenden Stellen, den
Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, mit dem — zum
Zeitpunkt der Anteilkaufauftragserteilung noch unbekannten — an diesem Bewertungstag festgestellten Ausgabepreis
abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteilkaufauftrdge werden mit dem — zum Zeitpunkt der
Anteilkaufauftragserteilung ebenfalls noch unbekannten — Ausgabepreis des ndchsten Bewertungstags abgerechnet.
Sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements keine hiervon abweichende Regelung getroffen wurde, ist der
Ausgabepreis nach zwei weiteren Bewertungstagen an die Register- und Transferstelle zahlbar.

Die Anteile werden unverzutglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Register- und Transferstelle von dieser im
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben und, im Fall der Ausgabe von Inhaberzertifikaten, unverziglich in
entsprechendem Umfang auf einem vom Zeichner anzugebenden Depot gutgeschrieben.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsdtzlich nicht beschrdnkt. Die Verwaltungsgesellschaft behdlt sich jedoch
vor, einen Anteilkaufauftrag ganz oder teilweise zurickzuweisen bzw. die Ausgabe von Anteilen vorlbergehend oder
vollstandig einzustellen; etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen Fdllen unverzuiglich erstattet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen auf Antrag des Zeichners Anteile gegen die
Sacheinbringung von Wertpapieren oder anderen Vermogensgegenstdnden ausgeben. Dabei wird vorausgesetzt, dass
diese Wertpapiere oder andere Vermogensgegenstdnde den Anlagezielen und den Anlagegrundsatzen des Fonds
entsprechen. Der Abschlussprifer des Fonds erstellt einen Bewertungsbericht. Die Kosten fur eine solche
Sacheinbringung tragt der entsprechende Zeichner.

Die Anteilinhaber kénnen jederzeit die Ricknahme der Anteile Uber die jeweiligen depotfihrenden Stellen, die
Vertriebsgesellschaften, die Register- und Transferstelle oder die Zahlstellen verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist
vorbehaltlich § 14 Nr. 10 sowie § 16 des Verwaltungsreglements verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile fur
Rechnung des Fonds zurickzunehmen.
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Sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements fur den Fonds nicht eine hiervon abweichende Regelung
getroffen wurde, werden Anteilrlcknahmeauftrage, die an einem Bewertungstag bis 7.00 Uhr MEZ bzw. MESZ bei den
jeweiligen depotfihrenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, den Zahlstellen oder der Register- und Transferstelle
eingegangen sind, mit dem — zum Zeitpunkt der Anteilricknahmeauftragserteilung noch unbekannten — an diesem
Bewertungstag festgestellten Ricknahmepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende
Anteilrlcknahmeauftrdge werden mit dem — zum Zeitpunkt der Anteilricknahmeauftragserteilung ebenfalls noch
unbekannten — Ricknahmepreis des ndchsten Bewertungstags abgerechnet. Die Auszahlung des Ricknahmepreises
erfolgt sodann innerhalb von zehn Bewertungstagen nach dem Abrechnungstag in der Referenzwdhrung der
jeweiligen Anteilklasse.

Die Register- und Transferstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B.
devisenrechtliche Vorschriften, oder andere, von der Register- und Transferstelle nicht zu vertretende Umstdnde (z.B.
Feiertage in Landern, in denen Anleger oder zur Abwicklung der Zahlung eingeschaltete Intermedidre bzw. Dienstleister
ihren Sitz haben) der Uberweisung des Riicknahmepreises entgegenstehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen mit dem Einverstdndnis des Anteilinhabers Anteile eines
Fonds gegen die Ubertragung von Wertpapieren oder anderen Vermdgensgegenstdnden aus den
Vermogensgegenstdnden des jeweiligen Fonds zurlcknehmen. Der Wert der zu Ubertragenden
Vermogensgegenstdnde muss dem Wert der zurlckzunehmenden Anteile am Bewertungstag entsprechen. Umfang und
Art der zu Ubertragenden Wertpapiere oder sonstigen Vermogensgegenstdnde werden auf einer angemessenen und
vernlnftigen Grundlage ohne Beeintrachtigung der Interessen der anderen Anleger bestimmt. Diese Bewertung muss in
einem besonderen Bericht des Abschlussprifers bestdtigt werden. Die Kosten fir eine solche Ubertragung tragt der
entsprechende Anteilinhaber.

Bei massiven Rucknahmeverlangen bleibt es der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, nach vorheriger Zustimmung der
Verwahrstelle die Anteile erst dann zum gultigen Ricknahmepreis zurlckzunehmen, nachdem sie unverzUtglich, jedoch
unter Wahrung der Interessen aller Anteilinhaber, entsprechende Vermogensgegenstdnde verduBert hat.

Der Besondere Teil des Verwaltungsreglements des Fonds kann vorsehen, dass zudem eine Zahlstelle eine
TransaktionsgebUhr fir Anteilkdufe oder -rlGcknahmen vom Anteilinhaber erheben kann.

Jeder Anteilkaufauftrag oder AnteilrGcknahmeauftrag ist unwiderruflich, auBer im Fall einer Aussetzung der Berechnung
des Nettoinventarwerts nach § 16 des Verwaltungsreglements wdhrend dieser Aussetzung sowie im Fall einer
verzogerten Anteilricknahme im Sinne von § 14 Nr. 10 wahrend dieser Ricknahmeverzégerung.

§15 Ausgabe- und Ricknahmepreis/Ertragsausgleich

1

Zur Errechnung des Ausgabe- und des Rucknahmepreises fur die Anteile des Fonds ermittelt die
Verwaltungsgesellschaft oder ermitteln von ihr beauftragte Dritte, welche im Verkaufsprospekt genannt sind, den Wert
der zu dem Fonds gehdrenden Vermdgensgegenstdnde abzUglich der Verbindlichkeiten des Fonds (nachstehend
.Nettoinventarwert” genannt) an jedem Bewertungstag und teilen ihn durch die Zahl der umlaufenden Anteile
(nachstehend ,Nettoinventarwert pro Anteil” genannt).

Dabei werden, soweit nicht Nr. 2 oder Nr. 3 Anwendung findet:
— Vermdgensgegenstdnde, die an einer Borse amtlich notiert sind, zum letzten verfligbaren bezahlten Kurs bewertet;

- Vermdgensgegenstdnde, die nicht an einer Borse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an
anderen organisierten Mdarkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfigbaren bezahlten Kurs bewertet,
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sofern die Verwahrstelle zur Zeit der Bewertung diesen Kurs fir den bestmaoglichen Kurs hdalt, zu dem die
Vermogensgegenstdnde verkauft werden kdnnen;

— Finanzterminkontrakte Uber Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zuldssige Finanzinstrumente
sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine, soweit sie an einer Borse notiert sind, mit den zuletzt
festgestellten Kursen der betreffenden Borse bewertet. Soweit keine Bdrsennotiz besteht, insbesondere bei
samtlichen OTC-Geschdften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und
nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;

—  Zinsswaps zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet;

— an Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf
den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird;

— Anteile an OGAW oder OGA zum letzten festgestellten und erhaltlichen Ricknahmepreis bewertet;
— flUssige Mittel und Festgelder zu deren Nennwert zuzlglich Zinsen bewertet;

— nicht auf die fur den Fonds festgelegte Wdhrung (nachstehend ,Basiswdhrung des Fonds”) lautende
Vermogensgegenstdnde zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswdhrung des Fonds umgerechnet.

Vermogensgegenstdnde, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermogensgegenstdnde werden zum
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht
ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermdgensgegenstdnde besser darstellen.

Die Verwaltungsgesellschaft wendet fir den Fonds bzw. fir die Anteilklassen des Fonds ein so genanntes
Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die wahrend des Geschaftsjahrs angefallenen anteiligen Ertrége und
realisierten Kapitalgewinne/-verluste, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der
Verkdufer von Anteilen als Teil des Ricknahmepreises vergltet erhalt, fortlaufend verrechnet werden. Bei der
Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen berlcksichtigt.

Der Ausgabepreis ist der nach den § 15 Nr. 1, 2 und 3 ermittelte Nettoinventarwert pro Anteil zuziglich eines ggf.
anfallenden, der Abgeltung der Ausgabekosten dienenden Ausgabeaufschlags. Der Ausgabepreis kann auf die ndchste
Einheit der entsprechenden Wahrung auf- oder abgerundet werden, je nach Vorgabe der Verwaltungsgesellschaft. Die
Hohe des Ausgabeaufschlags ist, ggf. je nach Anteilklasse eine unterschiedliche Hohe ausweisend, dem Besonderen Teil
des Verwaltungsreglements zu entnehmen. Ggf. in einem Land, in dem die Anteile ausgegeben werden, anfallende
Stempelgebihren oder andere Belastungen gehen zulasten des Anteilinhabers.

Ricknahmepreis ist der nach § 15 Nr. 1, 2 und 3 ermittelte Nettoinventarwert pro Anteil abzlglich eines gdf.
anfallenden, zur Verfligung der Verwaltungsgesellschaft stehenden Ricknahmeabschlags bzw. einer, dem gesamten
Fonds zustehenden, Deinvestitionsgebhr. Der Ricknahmepreis kann auf die ndchste Einheit der entsprechenden
Wadhrung auf- oder abgerundet werden, je nach Vorgabe der Verwaltungsgesellschaft. Die Hohe des
Ricknahmeabschlags bzw. der DeinvestitionsgebUhr ist, ggf. je nach Anteilklasse eine unterschiedliche Hohe
ausweisend, dem Besonderen Teil des Verwaltungsreglements zu entnehmen.



MetallRente FONDS PORTFOLIO

§16 Aussetzung

1. Die Anteilausgabe sowie -ricknahme kann von der Verwaltungsgesellschaft zeitweilig ausgesetzt werden, wenn und
solange auBergewodhnliche Umstdnde vorliegen, die diese Aussetzung erforderlich machen und die Aussetzung unter
Berlcksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist. AuBergewdhnliche Umstdnde liegen insbesondere
vor, wenn und solange

— eine Borse, an der ein wesentlicher Teil der Vermogensgegenstdnde des Fonds gehandelt wird (auBer an
gewohnlichen Wochenenden und Feiertagen), geschlossen, der Handel eingeschrdankt oder ausgesetzt ist;

— die Verwaltungsgesellschaft Uber Vermdgensgegenstdnde nicht verfigen kann;
— die Gegenwerte bei Kaufen sowie Verkdufen nicht zu transferieren sind;
— es unmoglich ist, die Ermittlung des Nettoinventarwerts ordnungsgemdf durchzuflhren.

Sofern die auBergewohnlichen Umstdnde eine Errechnung des Nettoinventarwerts unmaoglich machen, kann auch diese
ausgesetzt werden. Weitere Mdglichkeiten der Aussetzung der Anteilausgabe und -ricknahme kénnen im Besonderen
Teil des Verwaltungsreglements vorgesehen sein.

2. Anteilausgabe- und AnteilrGcknahmeauftrdge werden nach Wiederaufnahme der Nettoinventarwertberechnung
ausgeflhrt, es sei denn, sie sind bis zu diesem Zeitpunkt gegenlber der Verwaltungsgesellschaft nach MaBgabe des §
14 Nr. 12 des Verwaltungsreglements widerrufen worden.

§17 Kosten der Verwaltung

1. Der Verwaltungsgesellschaft steht eine aus dem Fonds zu entnehmende Pauschalvergitung zu, soweit diese Vergutung
nicht im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem jeweiligen Anteilinhaber in Rechnung gestellt wird. Zudem
kann der Besondere Teil des Verwaltungsreglements vorsehen, dass der Verwaltungsgesellschaft eine aus dem Fonds
zu entnehmende erfolgsbezogene Vergltung zusteht.

Mit der Pauschalvergltung sind folgende Vergitungen und Aufwendungen abgedeckt und werden dem Fonds nicht
separat belastet:

Vergltung fur die Verwaltung und Zentralverwaltung des Fonds;
— VergUtung fur Vertriebs- und Beratungsleistungen;

- VergUtung fur die Verwahrstelle und Kosten fir Lagerstellen;

- VergUtung fir die Register- und Transferstelle;

- Kosten fir die Erstellung (inklusive Ubersetzungskosten) und den Versand der Verkaufsprospekte,
Verwaltungsreglements, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf.
Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;

— Kosten der Veroffentlichung der Verkaufsprospekte, Verwaltungsreglements, der wesentlichen
Anlegerinformationen, Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, anderer Berichte und Mitteilungen an
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Anteilinhaber, der steuerlichen Daten sowie der Ausgabe- und Ricknahmepreise und der Bekanntmachungen an
die Anteilinhaber;

—  Kosten fur die Prifung des Fonds durch den Abschlussprifer;

- Kosten fur die Registrierung der Anteilscheine zum o6ffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer
solchen Registrierung;

—  Kosten fur die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Ertragnisscheinen sowie Ertragnisschein-/Bogenerneuerung;
- Zahl- und Informationsstellengebhren;

— Kosten fur die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Fonds.

Je nach Ausgestaltung des Vertragsverhdltnisses steht der Verwahrstelle eine dem Fonds zu entnehmende
Bearbeitungsgebihr fir jede Transaktion zu, die sie im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durchfihrt.

Neben dieser Vergltung gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Fonds:

— im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermdgensgegenstdnden (einschlieBlich der daran
nach Marktusancen ggf. gekoppelten Zur-Verfigung-Stellung von Research- und Analyseleistungen) sowie mit der
Inanspruchnahme von Wertpapierleinprogrammen und von Vermittlern von Wertpapierleihen entstehende Kosten;

- Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender, dem Fonds oder einer ggf.
bestehenden Anteilklasse zuzuordnender Rechtsanspriiche sowie fir die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf
den Fonds oder eine ggf. bestehende Anteilklasse bezogener Forderungen;

— Kosten und evtl. entstehende Steuern (insb. Taxe d’Abonnement) im Zusammenhang mit der Verwaltung und
Verwahrung;

-  Kosten fur die Prifung, Geltendmachung und Durchsetzung eventueller Anspriche auf Reduzierung, Anrechnung
bzw. Erstattung von Quellensteuern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.

§18 Rechnungslegung
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Der Fonds und dessen Blcher werden durch eine Abschlussprifungsgesellschaft, die von der Verwaltungsgesellschaft
bestellt wird, gepruft.

Spatestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschdftsjahrs veroffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
gepruften Jahresbericht fir den Fonds.

Binnen zwei Monaten nach Ende der ersten Halfte des Geschdftsjahrs veroffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
ungepriften Halbjahresbericht fir den Fonds.

Die Berichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den Zahl- und Informationsstellen erhdltlich.
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§19 Dauer und Auflésung des Fonds sowie Kiindigung der Verwaltungsgesellschaft

1. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet, sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements fir den Fonds
nicht eine hiervon abweichende Regelung getroffen wurde; er kann jedoch jederzeit durch Beschluss der
Verwaltungsgesellschaft aufgelost werden.

2. Ferner erfolgt die Auflésung des Fonds in den unter Artikel 22 Absatz 1 sowie Artikel 24 des Gesetzes aufgefihrten
Fallen.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Verwaltung des Fonds mit einer Frist von mindestens drei Monaten kindigen. Die
Kindigung wird im RESA sowie in mindestens zwei dann zu bestimmenden Tageszeitungen veroffentlicht. Eine dieser
Tageszeitungen muss im GroBherzogtum Luxemburg herausgegeben werden. Mit dem Wirksamwerden der Kindigung
erlischt das Recht der Verwaltungsgesellschaft, den Fonds zu verwalten. In diesem Falle geht das Verfligungsrecht Uber
den Fonds auf die Verwahrstelle Uber, die ihn gem. § 19 Nr. 4 abzuwickeln und den Liquidationserlds an die
Anteilinhaber zu verteilen hat. FUr die Zeit der Abwicklung kann die Verwahrstelle die Pauschalvergltung entsprechend
§ 17 des Verwaltungsreglements beanspruchen. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrde kann sie jedoch von der
Abwicklung und Verteilung absehen und die Verwaltung des Fonds nach MaRgabe des Verwaltungsreglements einer
anderen, gemaR der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen, Verwaltungsgesellschaft Gbertragen.

4. Wird der Fonds aufgelost, ist dies im RESA sowie in mindestens zwei dann zu bestimmenden Tageszeitungen zu
veroffentlichen. Eine dieser Tageszeitungen muss im GroBherzogtum Luxemburg herausgegeben werden. Die Auflésung
wird in den Ldandern, in denen Anteile des Fonds zum &ffentlichen Vertrieb zugelassen sind, Uber die aufsichtsrechtlich
erforderlichen Medien bekannt gegeben. Die Ausgabe von Anteilen wird am Tage der Beschlussfassung Uber die
Auflésung des Fonds eingestellt. Die Ricknahme von Anteilen bleibt bis zur Liquidation mdglich, wenn eine
Gleichbehandlung der Anteilinhaber sichergestellt werden kann. Die Vermogensgegenstdnde werden verduBert und die
Verwahrstelle wird den Liquidationserlds abzlglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anweisung der
Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der von dieser oder von ihr im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehdrde ernannten
Liguidatoren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Liquidationserldse, die nach Abschluss des
Liguidationsverfahrens nicht von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden, sofern gesetzlich erforderlich, in Euro
konvertiert und von der Verwahrstelle fir Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse de Consignation im
GroBherzogtum Luxemburg hinterlegt, wo diese Betrdge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort
angefordert werden.

§20 Zusammenschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschlieBen, den Fonds (der ,Ubertragende Fonds”) in einen anderen existierenden oder
durch den Verschmelzungsvorgang neu gegriindeten Organismus fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der
Richtlinie 2009/65/EG bzw. in einen Teilfonds eines solchen, der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, oder
der von einer anderen, gemdB der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen, Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird (der
,Ubernehmende Fonds"), einzubringen.

Die Durchfihrung des Zusammenschlusses vollzieht sich im Allgemeinen wie eine Auflosung des Ubertragenden Fonds und
eine gleichzeitige Ubernahme sdmtlicher Verbindlichkeiten und Vermagensgegenstdnde durch den Gbernehmenden Fonds.
Ferner besteht die Mdglichkeit, lediglich die Vermogensgegenstdnde des Ubertragenden Fonds in den Ubernehmenden
Fonds zu Ubertragen. Die Verbindlichkeiten verbleiben im Ubertragenden Fonds und dieser wird dementsprechend erst
nach erfolgtem Ausgleich dieser Verbindlichkeiten aufgelost.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zum Zusammenschluss von Fonds wird den Anteilinhabern des Ubertragenden
sowie des Ubernehmenden Fonds im Einklang mit dem Gesetz sowie anderer luxemburgischen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften mindestens 30 Tage vor dem Datum bekannt gegeben an dem das Recht erlischt, ohne Kosten,
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abgesehen von Deinvestitionskosten, die Ricknahme zum einschldgigen Anteilwert pro Anteil nach dem Verfahren, wie es
in § 14 des Verwaltungsreglements beschrieben ist, und unter Berlcksichtigung von § 16 des Verwaltungsreglements oder
ggf. den Umtausch aller oder eines Teils der Anteile zu verlangen. Sofern keine anderweitige Entscheidung im Interesse
oder im Zusammenhang mit der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber getroffen wird, erlischt das Recht der kostenfreien
Rickgabe oder des Umtausches funf Arbeitstage vor dem Datum der Berechnung des Verschmelzungsverhdltnisses.

Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Ricknahme oder ggf. den Umtausch ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden
auf der Grundlage der Nettoinventarwerte an dem Tag des Inkrafttretens des Zusammenschlusses durch Anteile des
Ubernehmenden Fonds ersetzt. Ggf. erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich im Einklang mit dem Gesetz.

§21 Anderungen des Verwaltungsreglements

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle das Verwaltungsreglement jederzeit ganz oder
teilweise andern.

2. Anderungen des Verwaltungsreglements werden beim Handelsregister im GroBherzogtum Luxemburg hinterlegt. Ein
Vermerk auf die Hinterlegung erfolgt im RESA.

§22 Verjahrung von Ansprichen

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle konnen nach Ablauf von funf
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.

§23 Erflllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache
1. Erflllungsort ist der Sitz der Niederlassung der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg.

2. Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegen der
Gerichtsbarkeit des zustdndigen Gerichts im GroBherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die
Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und den Fonds dem Recht und der Gerichtsbarkeit anderer Staaten, in denen
die Anteile vertrieben werden, zu unterwerfen, sofern dort ansdssige Anleger Ansprliche gegen die
Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle geltend machen.

3. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle kénnen fur sich selbst und den

Fonds Ubersetzungen in Sprachen von Landern als verbindlich erklaren, in denen Anteile zum &ffentlichen Vertrieb
zugelassen sind.
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FUr den MetallRente FONDS PORTFOLIO gelten ergdnzend und abweichend die nachstehenden Bestimmungen.

Besonderer Teil

8§24 Name des Fonds

Der Name des Fonds lautet MetallRente FONDS PORTFOLIO.

8§25 Verwahrstelle

Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg.
§26 Anlagepolitik

Anlageziel

Die Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch
Anlagen, die auch 6kologische oder soziale Merkmale beinhalten kdnnen, in ein breites Spektrum von Anlageklassen,
insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmarkten, ausgerichtet.

Anlagegrundsdtze
1. Hierzu wird das Vermdgen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung wie folgt angelegt:

a) Das Fondsvermogen wird in Aktien und andere vergleichbare Wertpapiere investiert. Zudem kénnen fur den Fonds
Indexzertifikate sowie Zertifikate auf Aktien, Aktienkdrbe und Genussscheine erworben werden, deren Risikoprofil
mit den in Satz 1 genannten Vermdgensgegenstdnden oder mit den Anlagemarkten, denen diese
Vermogensgegenstdnde zuzuordnen sind, korrelieren.

b) Das Fondsvermogen wird in verzinslichen Wertpapieren angelegt. Zudem konnen fir den Fonds Indexzertifikate
und andere Zertifikate (bei denen es sich jeweils um Wertpapiere gemdR dem Gesetz handelt), deren Risikoprofil
typischerweise mit verzinslichen Wertpapieren oder mit den Anlagemarkten korreliert, denen diese
Vermogensgegenstdnde zuzuordnen sind, erworben werden.

c) Zudem durfen fir den Fonds Einlagen gehalten und Geldmarktinstrumente erworben werden.

d) Das Fondsvermogen darf in OGAW oder OGA angelegt werden. Es kann sich hierbei um breit diversifizierende
Fonds (ggf. auch Mischfonds und einen Absolute Return-Ansatz verfolgende Fonds), um Aktien- (einschlieBlich REIT-
), Renten- oder Geldmarktfonds, um Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffmarkten partizipieren,
um Ldnder-, Regionen- und Branchenfonds (einschlieBlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich
tatig sind) sowie um auf bestimmte Emittenten, Wdahrungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Ebenfalls
kann es sich hierbei auch um Zielfonds handeln, welche 6kologische oder soziale Merkmale férdern oder
nachhaltige Investitionen als Ziel gemdB Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung Uber die Offenlegung von
Nachhaltigkeitsinformationen haben (,SFDR-Zielfonds").

e) Vorbehaltlich insbesondere Buchstabe j), kdnnen bis zu 70 % des Fondsvermogens in Vermogensgegenstdnde
gemdB den Buchstaben a) bis d) investiert werden, deren Emittenten im Falle der Buchstaben a) bis c) ihren Sitz
in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie
~hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf” fallt, d. h. das nicht als ,entwickelt” klassifiziert wird (so genannter
“Emerging Market”), bzw. deren Anlageschwerpunkt im Falle von Buchstabe d) in einem oder mehreren
Schwellenmarkten bzw. Schwellenldndern liegt.
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f)

9)

h)

Ching, Indien und Russland gelten im vorstehenden Sinne als Schwellenlander. Fir den Fall, dass das
Fondsvermogen in China, Indien und Russland angelegt ist, diirfen in China nur A-Aktien (max. 10 % des
Fondsvermogens) und H-Aktien, ADRs und GDRs, in Indien nur lokale Aktien, ADRs und GDRs und in Russland nur
lokale Aktien, ADRs und GDRs - allesamt gesetzlich zuldssige Wertpapiere — erworben werden.

Fir das Fondsvermogen werden nur solche Zertifikate erworben, die mit den gesetzlichen Bestimmungen in
Luxemburg und den im Verwaltungsreglement niedergelegten Anlagegrundsdtzen in Einklang stehen. Dies sind
insbesondere Zertifikate, welche die Wertentwicklung eines nach dem Gesetz oder nach dem
Verwaltungsreglement erwerbbaren Basisgegenstandes, bei dem es sich nicht um ein Derivat handelt, 1:1
nachvollziehen (,1:1-Zertifikate”). Zertifikate mit eingebetteten Derivaten, die keine 1:1-Zertifikate sind und welche
sich auf nach dem Gesetz oder dem Verwaltungsreglement nicht erwerbbare Vermdgensgegenstdnde beziehen,
werden hingegen nicht erworben.

Bis zu 30 % des Fondsvermdgens durfen in Vermdgensgegenstdnden im Sinne des Buchstaben b) investiert werden,
bei denen es sich zum Zeitpunkt des Erwerbs um sogenannten Hochzinsanleihen (,High Yield-Anlagen”) handelt
und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (von Standard & Poor’s oder Fitch) oder einem Rating von Bal
oder darunter (von Moody’s) bewertet sind (so genanntes Non Investment Grade-Rating) oder ein gleichwertiges
Rating von einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder kein Rating aufweisen, wobei nach Ansicht des
Fondsmanagers im letzteren Fall jedoch angenommen werden kann, dass sie wie in diesem Satz angegeben
bewertet wdren, wenn eine anerkannte Rating-Agentur sie zum Zeitpunkt des Erwerbs bewertet hdtte.

Die erworbenen Vermdgensgegenstdnde dirfen sowohl auf Euro als auch auf Fremdwadhrung lauten.

Im Rahmen und unter Beachtung der oben genannten Beschrdnkungen kann das Fondsvermédgen — je nach
Einschdtzung der Marktlage — sowohl

— auf einzelne Typen von Vermogensgegenstdnden, und/oder

— auf einzelne Wahrungen, und/oder

— auf einzelne Branchen, und/oder

— auf einzelne Lander, und/oder

— auf Vermodgensgegenstdnde mit klrzeren bzw. ldngeren (Rest-)Laufzeiten, und/oder

— auf Vermogensgegenstdnde von Ausstellern/Schuldnern mit bestimmten Charakteren (z. B. Staaten oder
Unternehmen) konzentriert als auch breit Gbergreifend investiert werden.

Das Fondsmanagement wahlt die Vermodgensgegenstdnde flr den Fonds unabhdngig von der GréBenordnung der
Unternehmen und unabhdngig davon aus, ob es sich um Substanz- oder Wachstumswerte handelt. Der Fonds kann
dadurch sowohl auf Unternehmen einer bestimmten GréBenordnung bzw. Kategorie konzentriert als auch breit
Ubergreifend investiert sein.

Eine Uber- oder Unterschreitung der vorstehend in den Buchstaben e) und f) beschriebenen Grenzen ist zul&ssig,
wenn dies durch Wertverdnderungen von im Fondsvermogen enthaltenen Vermogensgegenstdnden, durch
Austbung von Bezugs- oder Optionsrechten oder durch Verdnderung des Werts des gesamten Fonds z. B. bei
Ausgabe oder Rucknahme von Anteilscheinen geschieht (sog. ,passive Grenzverletzung”). In diesen Fallen ist die
Wiedereinhaltung der genannten Grenzen in angemessener Frist anzustreben.
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Eine Uber- oder Unterschreitung der in den Buchstaben e) und f) genannten Grenzen durch Erwerb oder
VerduBerung entsprechender Vermogensgegenstdnde ist zuldssig, wenn gleichzeitig durch den Einsatz von
Techniken und Instrumenten sichergestellt ist, dass das jeweilige Marktrisikopotenzial insgesamt die Grenzen
einhalt.

Die Techniken und Instrumente werden fiir diesen Zweck mit dem deltagewichteten Wert der jeweiligen
Basisgegenstdnde vorzeichengerecht angerechnet. Marktgegenldufige Techniken und Instrumente werden auch
dann als risikomindernd angerechnet, wenn ihre Basiswerte und die Gegenstdnde des Fonds nicht vollstdndig
Ubereinstimmen.

AuBerdem ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, flir den Fonds zum Zwecke einer effizienten
Portfolioverwaltung (inklusive zu Absicherungszwecken) Techniken und Instrumente einzusetzen (gem. §§ 8 f. des
Verwaltungsreglements bzw. den Erlauterungen in diesem Verkaufsprospekt unter ,Einsatz von Techniken und
Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken”) sowie gem. § 11 des Verwaltungsreglements kurzfristige
Kredite aufzunehmen.

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Buchstaben a) bis k) festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass
mindestens 51 % des Aktivwvermdgens des Fonds (die Hohe des Aktivwermogens bestimmt sich nach dem Wert der
Vermogensgegenstdnde des Investmentfonds ohne Berlcksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen
im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz i.d.F. vom 1. Januar 2022 (,InvStG") angelegt werden.

Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

o Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassen oder an einem anderen
organisierten Markt (der die Kriterien eines geregelten Markts bzw. jede Borse in einem Land, der bzw. die, wie
in Artikel 41(1) des Gesetzes definiert, regelmaBig gedffnet, anerkannt und der Offentlichkeit zugdnglich ist
erfullt) zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

o Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum ansdssig sind und dort der
Ertragsbesteuerung fir Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

e Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansdssig sind und dort einer Ertragsbesteuerung fir
Kapitalgesellschaften in Hohe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von ihr befreit sind;

e Anteile an anderen Investmentvermdgen in Hohe der bewertungstaglich veroffentlichten Quote ihres Werts, zu
der sie tatsdchlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen; soweit keine tatsdchliche
Quote veroffentlicht wird, in Hohe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermdgens
festgelegten Mindestquote.

Die in den Buchstaben e) und f) genannten Grenzen brauchen in den letzten beiden Monaten vor einer Auflosung
oder Verschmelzung des Fonds nicht eingehalten zu werden.

Bei der Auswahl der Vermogensgegenstdnde des Fonds werden die folgenden Auswahlgrundsdtze und
Ausschlusskriterien seitens des Fondsmanagements beachtet:

a)

Mindestens 70% des Wertes des Fondsvermdgens werden in Anteile von SFDR-Zielfonds im Sinne von Ziffer 1
Buchstabe d) und/oder in Wertpapiere im Sinne von Ziffer 1 Buchstabe a) bis ¢) angelegt, die den sozialen,
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okologischen, geschdftlichen Verhaltens- und Governance-Merkmalen gemdB der Multi Asset
Nachhaltigkeitsstrategie unterliegen bzw. diese Merkmale erfillen.

b) Der Fonds wendet Mindestausschlusskriterien an und investiert nicht unmittelbar in Wertpapiere von:

- Unternehmen, die aufgrund problematischer Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt
und Korruption schwerwiegend gegen Prinzipien und Richtlinien wie die Prinzipien des Global Compact der
Vereinten Nationen, die OECD-Leitsdtze fur multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten
Nationen fur Wirtschaft und Menschenrechte verstoBen,

— Unternehmen, die in kontroverse Waffen involviert sind (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen,
biologische Waffen, abgereichertes Uran, weiBer Phosphor und Atomwaffen),

— Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen mit Waffen, militdrischer Ausristung und Dienstleistungen
erwirtschaften,

— Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle erzielen,
— Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Einnahmen mit Kohle erzielen,

— Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind, und von Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer
Einnahmen mit dem Vertrieb von Tabak erzielen.

Direktinvestitionen in staatliche Emittenten mit einem unzureichenden Freedom House Index sind ausgeschlossen.
Ein unzureichender Freedom House Index liegt dann vor, wenn die betreffende Jurisdiktion im Freedom House
Index (Global Freedom Scores) als ,nicht frei” bzw. ,not free” bewertet wird.

Unter keinen Umstdnden darf der Fonds beim Einsatz von Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen
abweichen.

Die nachhaltigen Mindestausschlusskriterien beruhen auf Informationen eines externen Datenanbieters und werden im
Rahmen der vor- und nachbérslichen Compliance kodiert. Die Uberprifung wird mindestens halbjahrlich durchgefihrt.

Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie

Ein Fonds, der nach der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in (i) Aktien und/oder Schuldtitel von
Unternehmen in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der in den vorvertraglichen Informationen (Anhang zu diesem
Verkaufsprospekt) genannten Strategien, die entweder 6kologische und/oder soziale Merkmale fordern und/oder
nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, und/oder in (i) SFDR-Zielfonds und/oder Grine Anleihen und/oder Soziale Anleihen
und/oder Nachhaltigkeitsanleihen. Hierbei kann das Fondsmanagement eine der in Anhang beschriebenen Strategien fir
das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien flr bestimmte Assetklassen des Fonds
Anwendung finden lassen.

Wertpapierpensionsgeschdfte und Wertpapierleihe gemaB § 9 des Verwaltungsreglements werden fur den Fonds nicht
abgeschlossen.

§27 Anteilscheine

Die Anteile in Form von Inhaberzertifikaten sind in Globalzertifikaten verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver
Stlcke besteht nicht.
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§28 Basiswdhrung, Ausgabe- und Ricknahmepreis, Transaktionsgebihr

1. Basiswdhrung des Fonds ist der Euro.

2. Die Verwaltungsgesellschaft oder von ihr beauftragte Dritte, welche im Verkaufsprospekt genannt sind, ermitteln den
Ausgabe- und Ricknahmepreis an jedem Bewertungstag.

3. Der Ausgabe- und Ricknahmepreis ist bei
- Anteilklassen mit den Referenzwdhrungen CZK, HKD, HUF, PLN oder SGD spdtestens innerhalb von drei

Bewertungstagen nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt,
— allen anderen Anteilklassen spdtestens innerhalb von zwei Bewertungstagen nach dem jeweiligen
Abrechnungszeitpunkt,
in der Referenzwdhrung der jeweiligen Anteilklasse an die Register- und Transferstelle zu zahlen. Es steht der
Verwaltungsgesellschaft frei, eine abweichende valutarische Zahlung zu akzeptieren. Diese darf jedoch zehn
Bewertungstage nach dem jeweiligen Abrechnungszeitpunkt nicht Uberschreiten.

4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten (§ 15 Nr. 5 des Verwaltungsreglements) betrdagt fir Anteile
der Anteilklassentypen C und CT 6,00 % sowie fur Anteile der Anteilklassentypen S und ST 7,00 % des
Nettoinventarwerts pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren
Ausgabeaufschlag zu erheben. Fir Anteile der Anteilklassentypen A, AT, N, NT, P, PT, |, IT, X, XT, W und WT wird bis auf
Weiteres kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Ein zur Verfligung der Verwaltungsgesellschaft stehender Ricknahmeabschlag (§ 15 Nr. 6 des Verwaltungsreglements)
sowie eine dem Fonds zustehende DeinvestitionsgebUhr (§ 15 Nr. 6 des Verwaltungsreglements) wird bis auf Weiteres
nicht erhoben.

5. Werden ggf. in Italien vorhandene Zahlstellen bei Anteilausgabe oder -ricknahme eingebunden, kann eine solche
Zahlstelle neben einem Ausgabeaufschlag/Ricknahmeabschlag auch eine Transaktionsgebihr von EUR 75,00 pro
Transaktion erheben; es steht einer solchen Zahlstelle frei, eine niedrigere Transaktionsgeblhr zu erheben.

6. Die Verwaltungsgesellschaft tragt Sorge dafir, dass in den Landern, in denen der Fonds &ffentlich vertrieben wird, eine
geeignete Veroffentlichung der Anteilpreise erfolgt. Dies kann auch durch Publikation auf der Internet-Seite der
Verwaltungsgesellschaft erfolgen.

7. Abweichend von § 14 Nr. 2 und Nr. 7 des Verwaltungsreglements werden Anteilkauf- und Anteilricknahmeauftrage, die
an einem Bewertungstag bis 14.00 Uhr MEZ bzw. MESZ bei einer von der Verwaltungsgesellschaft als entsprechende
Orderannahmestelle benannten Stelle oder bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden mit dem —
zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch unbekannten — Ausgabe- bzw. Ricknahmepreis des Uberndchsten
Bewertungstags abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteilkauf- und Anteilricknahmeauftrdge werden mit
dem - zum Zeitpunkt der Auftragserteilung ebenfalls noch unbekannten — Ausgabe- bzw. Ricknahmepreis des auf den
Uberndchsten Bewertungstag folgenden Bewertungstags abgerechnet.

§29 Kosten

1. Die dem Fonds unter BerUcksichtigung der verschiedenen Anteilklassen zu entnehmende Pauschalvergltung betrdgt fur

Anteile der Anteilklassentypen A und AT 1,15 % p. a., fir Anteile der Anteilklassentypen C und CT 1,90 % p. a., fur
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Anteile der Anteilklassentypen N, NT, P und PT 0,94 % p. a., fir Anteile der Anteilklassentypen S und ST 1,11 % p. a., fur
Anteile der Anteilklassentypen | und IT 0,64 % p. a. sowie fur Anteile der Anteilklassentypen W und WT 0,44 % p. a. und
wird auf den taglich ermittelten Inventarwert errechnet. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere
Vergutung zu erheben.

FUr Anteile der Anteilklassentypen X und XT wird dem Fonds keine entsprechende Pauschalvergitung gemdaB Nr. 1 auf
Anteilklassenebene belastet; bei diesen Anteilklassentypen wird diese Vergltung dem jeweiligen Anteilinhaber von der
Verwaltungsgesellschaft direkt in Rechnung gestellt (§ 30 Nr. 2 des Verwaltungsreglements). Sofern bei den
Anteilklassentypen X und XT zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem jeweiligen Anteilinhaber keine — ggf. auch
eine erfolgsbezogene Komponente beinhaltende — andere Vergltung vereinbart wurde, betrdgt die Pauschalvergltung
gemdB Nr. 1 unter BerUcksichtigung der verschiedenen Anteilklassen 0,94 % p. a. und wird auf den tdglich ermittelten
Inventarwert errechnet; es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergltung zu erheben.

Die Auszahlung der Vergltungen erfolgt monatlich zum Monatsende.

8§30 Anteilklassen

1
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Der Fonds kann mit mehreren Anteilklassen, die sich in der Kostenbelastung, der Kostenerhebungsart, der
Ertragsverwendung, dem erwerbsberechtigten Personenkreis, dem Mindestanlagebetrag, der Referenzwdhrung, einer
ggf. auf Anteilklassenebene erfolgenden Wdhrungssicherung, der Bestimmung des Abrechnungszeitpunkts nach
Auftragserteilung, der Bestimmung des zeitlichen Abwicklungsprozedere nach Abrechnung eines Anteilausgabe- bzw.
Anteilricknahmeauftrags und/oder einer Ausschittung oder sonstigen Merkmalen unterscheiden kbnnen, ausgestattet
werden. Alle Anteile nehmen in gleicher Weise an den Ertragen und am Liquidationserlos ihrer Anteilklasse teil.

FUr den Fonds kénnen Anteile ausschittender und thesaurierender Anteilklassen ausgegeben werden. Bei den
Anteilklassentypen A, C, N, S, P, I, X und W handelt es sich um grundsdtzlich ausschittende Anteilklassentypen, bei den
Anteilklassentypen AT, CT, NT, ST, PT, IT, XT und WT handelt es sich um grundsdtzlich thesaurierende, also die
anfallenden Ertrage wieder im Rahmen der Anteilklasse anlegende Anteilklassentypen.

Die verschiedenen Anteilklassentypen kénnen in den nachfolgend aufgeflhrten Referenzwdhrungen ausgegeben
werden:

CHF (Schweizer Franken), CZK (Tschechische Krone), DKK (Ddnische Krone), EUR (Euro), GBP (Britisches Pfund), HKD
(Hong Kong Dollar), HUF (Ungarischer Forint), JPY (Japanischer Yen), NOK (Norwegische Krone), PLN (Polnischer Zloty),
SEK (Schwedische Krone), SGD (Singapur Dollar) und USD (US-Dollar).

Die jeweilige Referenzwdhrung einer Anteilklasse ist dem dem Anteilklassentyp beigefigten Klammerzusatz zu
entnehmen [z. B. bei dem Anteilklassentyp A und der Referenzwdhrung USD: A (USD)].

Die oben genannten Anteilklassen konnen den Zusatz von ,2” bis ,99" tragen.

Bei Anteilklassen mit dem Zusatz ,20” oder ,21” handelt es sich um Anteilklassen im Sinne von § 10
Investmentsteuergesetz (die ,steuerfreien Anteilklassen”), die sich u.a. hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben und
halten dirfen unterscheidet. Diese Anteilklassen dirfen nur erworben und gehalten werden von:

a) deutschen Korperschaften, Personenvereinigungen oder Vermdgensmassen, die nach der Satzung, dem
Stiftungsgeschdaft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsdchlichen Geschdaftsfihrung ausschlieBlich und
unmittelbar gemeinnltzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung
dienen und die die Anteile nicht in einem wirtschaftlichen Geschdaftsbetrieb halten;
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b) deutschen Stiftungen des offentlichen Rechts, die ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzigen oder mildtdtigen
Zwecken dienen;

c) deutschen juristischen Personen des offentlichen Rechts, die ausschlieBlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken
dienen; sowie

d) den Buchstaben a) bis ¢) vergleichbaren auslandischen Anlegern mit Sitz und Geschdftsleitung in einem Amts- und
Beitreibungshilfe leistenden ausldndischen Staat.

Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anleger der Verwaltungsgesellschaft eine gultige
Bescheinigung nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 Investmentsteuergesetz zu Ubermitteln. Fallen bei einem Anleger die
vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist er verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats
nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbetrage, die die Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit
der Verwaltung des Fonds erhdalt und die auf Ertrdge von steuerfreien Anteilklassen entfallen, sind grundsdtzlich den
Anlegern dieser steuerfreien Anteilklassen auszuzahlen. Abweichend hiervon ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
die Befreiungsbetrdge unmittelbar dem Fonds zugunsten der Anleger solcher steuerfreien Anteilklassen zuzuflhren;
aufgrund dieser Zuflihrung werden keine neuen Anteile ausgegeben.

Anteile von steuerfreien Anteilklassen dirfen nicht Ubertragen werden. Ubertragt ein Anleger dennoch Anteile, so ist er
verpflichtet, dies der Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Ubertrag mitzuteilen. Das Recht zur
Rickgabe der Anteile nur an die Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des Fonds gemdR § 14 des Allgemeinen
Verwaltungsreglements bleibt unberuihrt.

Anteile in steuerfreien Anteilklassen konnen auch im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrdgen erworben
und gehalten werden, unter der Voraussetzung, dass sie gemadfR § 5 oder 5a des Altersvorsorgevertrdge-
Zertifizierungsgesetzes (AltZertG) zertifiziert sind. Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzung hat der Anbieter des
Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages die Verwaltungsgesellschaft darlber zu informieren, dass die betreffenden
Anteile der steuerfreien Anteilklasse ausschlieBlich im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrdgen erworben
werden. Fallen die vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist der Anleger verpflichtet, dies der
Verwaltungsgesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbetrage, die die
Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds erhdlt und die auf Ertradge von steuerfreien
Anteilklassen entfallen, sind grundsatzlich dem Anbieter des Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrages auszuzahlen. Der
Anbieter ist verpflichtet, diese Betrdge zugunsten derjenigen Personen wiederanzulegen, die gemdR dem
entsprechenden Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrag bezugsberechtigt sind. Abweichend hiervon ist die
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die Befreiungsbetrdge unmittelbar dem Fonds zugunsten der Anleger der
steuerfreien Anteilklasse zuzufihren; aufgrund dieser Zufihrung werden keine neuen Anteile ausgegeben. Das
verwendete Verfahren wird auch im Verkaufsprospekt erlautert.

Der Umtausch von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse ist ausgeschlossen.

Der Erwerb von Anteilen der Anteilklassentypen N, NT, P, PT, I, IT, W und WT ist nur bei einer Mindestanlage in der in
dem Verkaufsprospekt genannten Hohe (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlags) moglich. Es steht der
Verwaltungsgesellschaft frei, im Einzelfall einen niedrigeren Mindestanlagebetrag zu akzeptieren. Folgeanlagen sind
auch mit geringeren Betrdgen statthaft, sofern die Summe aus dem aktuellen Wert der vom Erwerber zum Zeitpunkt
der Folgeanlage bereits gehaltenen Anteile derselben Anteilklasse und dem Betrag der Folgeanlage (nach Abzug
eines eventuellen Ausgabeaufschlags) mindestens der Hohe der Mindestanlage der betreffenden Anteilklasse
entspricht. Berlcksichtigt werden nur Bestdnde, die der Erwerber bei derselben Stelle verwahren [dsst, bei der er auch
die Folgeanlage tatigen mochte. Fungiert der Erwerber als Zwischenverwahrer flr endbegunstigte Dritte, so kann er
Anteile der genannten Anteilklassentypen nur erwerben, wenn die vorstehend genannten Bedingungen hinsichtlich
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eines jeden endbeglnstigten Dritten jeweils gesondert erfillt sind. Die Ausgabe von Anteilen dieser Anteilklassentypen
kann davon abhdngig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.

Anteile der Anteilklassentypen |, IT, X, XT, W und WT kdnnen nur von nicht natlrlichen Personen erworben werden. Der
Erwerb ist gleichwohl unstatthaft, wenn zwar der Anteilzeichner selbst eine nicht natlrliche Person ist, er jedoch als
Zwischenverwahrer flr einen endbegunstigten Dritten fungiert, der seinerseits eine naturliche Person ist. Die Ausgabe
von Anteilen dieser Anteilklassentypen kann davon abhdngig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine
entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.

Anteile der Anteilklassentypen X und XT kénnen nur mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft und nach Abschluss
einer individuellen Sondervereinbarung zwischen dem Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben
werden. Es steht im freien Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, ob sie einer Anteilausgabe zustimmt, ob sie eine
individuelle Sondervereinbarung abzuschlieBen bereit ist und wie sie ggf. eine individuelle Sondervereinbarung
ausgestaltet.

Es kdnnen auch Anteilklassen, deren Referenzwdhrung nicht auf die Basiswdhrung des Fonds lautet, ausgegeben
werden. Hierbei kdnnen sowohl Anteilklassen ausgegeben werden, bei denen eine Wdhrungssicherung zugunsten der
Referenzwdhrung angestrebt wird, als auch Anteilklassen, bei denen dies unterbleibt. Die Kosten dieser
Wahrungssicherungsgeschdfte werden von der entsprechenden Anteilklasse getragen.

Wird bei einer Anteilklasse eine Wdhrungssicherung zugunsten der jeweiligen Referenzwdhrung angestrebt, wird der
Bezeichnung der Referenzwdhrung ein ,H-" vorangestellt [z. B. bei dem Anteilklassentyp A, der Referenzwdhrung USD
und einer angestrebten Wdhrungssicherung gegenUber dieser Referenzwdhrung: A (H-USD)].

Die Berechnung des Nettoinventarwerts (§ 15 Nr. 1, 2 und 3 des Verwaltungsreglements) erfolgt fir jede Anteilklasse
durch Teilung des Werts des einer Anteilklasse zuzurechnenden Nettovermdgens durch die Zahl der am Bewertungstag
im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse.

— Bei Ausschittungen wird der Wert des Nettovermogens, der den Anteilen der ausschittenden Anteilklassen
zuzurechnen ist, um den Betrag dieser Ausschittungen gekUrzt.

-  Wenn der Fonds Anteile ausgibt, so wird der Wert des Nettovermdgens der jeweiligen Anteilklasse um den bei der
Ausgabe erzielten Erlds abzlglich eines erhobenen Ausgabeaufschlags erhoht.

— Wenn der Fonds Anteile zurlUcknimmt, so vermindert sich der Wert des Nettovermogens der jeweiligen Anteilklasse
um den auf die zurickgenommenen Anteile entfallenden Nettoinventarwert.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Anteilklassen nach MaBgabe der §§ 19 und 20 des
Verwaltungsreglements aufldosen oder mit anderen Fonds bzw. Anteilklassen zusammenschlieBen.

8§31 Verwendung der Ertrdge
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Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob, wann und in welcher Hohe fir eine Anteilklasse eine
Ausschittung entsprechend den im GroBherzogtum Luxemburg gulltigen Bestimmungen erfolgt. Die
Verwaltungsgesellschaft kann zudem Zwischenausschittungen festsetzen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann
Fondssubstanz zur Ausschittung herangezogen werden.

Hinsichtlich der Anteilklassentypen A, C, N, S, P, I, X und W des Fonds erfolgt grundsdtzlich eine Ausschittung auf die
am Ausschuttungstag umlaufenden Anteile. Die anfallenden Ertrdge der Anteilklassentypen AT, CT, NT, ST, PT, IT, XT
und WT des Fonds werden grundsdtzlich nicht ausgeschittet, sondern im Rahmen der Anteilklasse wieder angelegt.
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3. Ausschittungsbetrdge, die nicht innerhalb von finf Jahren nach Veroffentlichung der Ausschittungserkldrung geltend
gemacht wurden, verfallen zugunsten der Anteilklasse. Ungeachtet dessen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
Ausschiuttungsbetrdge, die nach Ablauf dieser Verjahrungsfrist geltend gemacht werden, zulasten der Anteilklasse an
die Anteilinhaber auszuzahlen.

§32 Dauer und Auflésung des Fonds

Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Verwaltungsgesellschaft
aufgeldst werden.

8§33 Geschaftsjahr
Das Geschaftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni.
834 Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement trat in seiner urspriinglichen Fassung am 10. Mai 2002 in Kraft. Die letzte Anderung trat am 31.
Dezember 2022 in Kraft.
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Von der Allianz Global Investors GmbH
verwaltete Fonds nach luxemburgischem Recht

Die Allianz Global Investors GmbH verwaltete bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts folgende Fonds:

Fondsname Fondsname Fondsname

Allianz Advanced Fixed Income Euro Aggregate Allianz PIMCO High Yield Income Fund PremiumMandat Balance

Allianz Euro Cash Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit PremiumMandat Dynamik

Allianz Euro Credit SRI Plus Allianz Strategie 2036 Plus SK Europa

Allianz FinanzPlan 2025 Allianz Suisse - Strategy Fund SK Themen

Allianz FinanzPlan 2030 Anlagestruktur 1 SK Welt

Allianz FinanzPlan 2035 Best-in-One VermogensManagement AktienStars
Allianz FinanzPlan 2040 CB Fonds VermdgensManagement Balance
Allianz FinanzPlan 2045 MetallRente FONDS PORTFOLIO VermdgensManagement Chance
Allianz FinanzPlan 2050 money mate defensiv VermbgensManagement RenditeStars
Allianz FinanzPlan 2055 money mate entschlossen VermdgensManagement RentenStars
Allianz Global Strategy Dynamic money mate moderat VermdgensManagement Substanz
Allianz Money Market US $ money mate mutig VermogensManagement Wachstum
Allianz Multi Asset Risk Control OLB VV-Optimum VermdgensManagement Wachstumsldnder Balance
Allianz Pfandbrieffonds OLB-FondsConceptPlus Wachstum

sowie vier Investmentgesellschaften in der Rechtsform Société d'Investissement & Capital Variable (SICAV). Daneben
verwaltet die Allianz Global Investors GmbH ,Organismen fur gemeinsame Anlagen in Wertpapieren” (OGAW) nach
deutschem Recht, OGAW nach franzdsischem Recht, OGAW nach italienischem Recht und OGAW nach dem Recht von
GrofBbritannien sowie Spezial-AlF nach deutschem Recht und AIF nach franzdsischem und luxemburgischem Recht.
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Nachhaltige Investition
bedeutet eine Investition in
eine Wirtschaftstatigkeit,
die zu einem Umwelt- oder
sozialen Ziel beitragt,
sofern die Investition kein
Umwelt- oder soziales Ziel
wesentlich beeintrdchtigt
und die Unternehmen, in
die investiert wird, eine
gute
Unternehmensfihrung
praktizieren.

Die EU-Taxonomie ist ein
Klassifizierungssystem, das
in der Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt ist
und eine Liste von
okologisch nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthdlt. Diese Verordnung
enthdlt keine Liste sozial
nachhaltiger Wirtschafts-
tatigkeiten. Nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel kénnen an der
Taxonomie ausgerichtet
sein oder auch nicht.

Nachhaltigkeitsindika-
toren messen, wie die
durch das
Finanzprodukt
geforderten
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Muster fUr die vorvertragliche Unterrichtung Uber die in Artikel 8 Absdtze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukte

Produktname:

MetallRente FONDS PORTFOLIO

Rechtstrdger-Kennung: 52990001WBYTBD3FDP82

Okologische und/oder soziale Merkmale

[l Es wird mindestens nachhaltige Investitionen mit Es fordert 6kologische/soziale (E/S) Merkmale
einem Umweltziel tatigen: __ % und obwohl sein Ziel nicht darin besteht,
nachhaltig zu investieren, wird es einen
Mindestanteil von 3,00 % an nachhaltigen
Investitionen haben
L] in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU- mit einem Umweltziel in
Taxonomie als okologisch nachhaltig Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-
eingestuft werden Taxonomie als dkologisch nachhaltig
eingestuft werden
[  in Wirtschaftstétigkeiten, die nach der EU- mit einem Umweltziel in
Taxonomie nicht als okologisch nachhaltig Wirtschaftstatigkeiten, die nach der EU-
eingestuft werden Taxonomie nicht als dkologisch nachhaltig
eingestuft werden
mit einem sozialen Ziel
] Es wird mindestens nachhaltige Investitionen mit [] Es fordert E/S-Merkmale, wird jedoch keine

einem sozialen Ziel tatigen ___ % nachhaltigen Investitionen tatigen

Welche okologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch dieses Finanzprodukt
gefordert?

Der MetallRente FONDS PORTFOLIO (der ,Fonds”) fordert ein breites Spektrum an okologischen und/oder
sozialen Merkmalen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermogens gemdf der ,Multi-Asset-
Nachhaltigkeitsstrategie”, die unter anderem verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien der Verwaltungsgesellschaft
umfasst, und/oder er investiert in griine Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/
oder SFDR-Zielfonds gemaR Artikel 8 und 9 (,SFDR-Zielfonds").

Je nach der vom Anlageverwalter gewdhlten Nachhaltigkeitsstrategie konnen die geférderten dkologischen und/
oder sozialen Merkmale Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Governance- und Geschdftsverhaltensfaktoren oder
Investitionen in Unternehmen umfassen, die Losungen anbieten, die positive 6kologische und soziale Ergebnisse
erzielen.

DarUber hinaus gelten nachhaltige Mindestausschlusskriterien.
Es wurde keine Benchmark zur Erreichung der vom Fonds geférderten dkologischen und/oder sozialen

Merkmale festgelegt.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden verwendet, um die Erreichung der einzelnen

okologischen oder sozialen Merkmale zu messen, die durch dieses Finanzprodukt geférdert
werden?

Im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie weist der Investmentmanager mindestens 70 % des
Fondsvermogens verschiedenen Nachhaltigkeitsansdtzen zu.
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Wichtige nachteilige
Auswirkungen sind die
wichtigsten nachteiligen
Auswirkungen von
Anlageentscheidungen
auf Nachhaltigkeits-
faktoren in Bezug auf

Zur Messung der Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden die folgenden
Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, und es wird am Ende des Geschdftsjahres dartber berichtet:

- Der tatsdchliche Prozentsatz des Fondsvermogens, der im Einklang mit der Multi-Asset-
Nachhaltigkeitsstrategie in griine Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen
und/oder in SFDR-Zielfonds und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wird.

- Falls der Investmentmanager beschlie3t, im Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie direkt in
festverzinsliche Wertpapiere oder Aktientitel zu investieren, wird Uber die Einhaltung des jeweiligen
verbindlichen Elements berichtet.

- Bestatigung, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von
Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Anwendung von Ausschlusskriterien
berlcksichtigt werden (mit Ausnahme von Barbestdnden, Derivaten, externen Zielfonds und internen
Zielfonds, die keine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen).

Was sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise zu tdtigen
beabsichtigt, und wie trdgt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen, fur die der
Investmentmanager unter anderem die Ziele flr nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen
(Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet:

1. Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel
Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

Ubergang zu einer Kreislaufwirtschaft

S

Verhinderung und Kontrolle von Umweltverschmutzung
6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversitdt und der Okosysteme

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basiert auf einem eigenen
Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die
Methodik wendet zundchst eine quantitative Aufgliederung eines Wertpapieremittenten in seine
Geschdftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die
Geschdaftstatigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel leisten.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf der Fondsebene wird der Umsatzanteil jedes Emittenten
berlcksichtigt, der auf Geschdftstatigkeiten zurlickzuflhren ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/oder
sozialen Zielen beitragen, sofern der Emittent die Grundsdtze der Vermeidung erheblicher
Beeintrachtigungen (Do No Significant Harm, ,DNSH") und einer guten Unternehmensfihrung erfillt, und
in einem zweiten Schritt wird eine vermdgensgewichtete Aggregation vorgenommen. DarUber hinaus wird
bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt-
oder sozialen Zielen beitragen, davon ausgegangen, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder
sozialen Zielen beitragt, aber auch fir diese werden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prifung in
Bezug auf die Emittenten durchgefihrt.

Inwiefern beeintrdchtigen die nachhaltigen Investitionen, die das Finanzprodukt teilweise zu tdtigen
beabsichtigt, kein Umwelt- oder soziales nachhaltiges Anlageziel erheblich?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen okologischen und/oder sozialen Ziele
erheblich beeintrdchtigen, nutzt der Investmentmanager die PAl-Indikatoren, fur die Signifikanzschwellen
festgelegt wurden, um erheblich schddliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die
Signifikanzschwelle nicht erreichen, kann Uber einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um
die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten
Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht oder im Fall eines gescheiterten Engagements,
besteht er die DNSH-Beurteilung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-
Beurteilung nicht bestehen, werden nicht als nachhaltige Investitionen gezdahlt.

Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berucksichtigt?
PAl-Indikatoren werden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder Uber

Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berdcksichtigt. Es wurden
Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen.
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Da fur einige PAl-Indikatoren keine Daten vorliegen, werden bei der DNSH-Beurteilung fir die folgenden
Indikatoren fur Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-
Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien,
Tdatigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser, fehlende
Verfahren und Mechanismen zur Uberwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der QECD-
Leitsatze fUr multinationale Unternehmen; fir staatliche Emittenten: Treibhausgasintensitdt und Ldnder,
in die investiert werden soll, die sozialen VerstéRen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte
Projekte finanzieren, die zu dkologischen oder sozialen Zielen beitragen, kdnnen entsprechende Daten
auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere
okologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeintrachtigen. Der Investmentmanager wird sich
bemihen, die Datenabdeckung fir PAl-Indikatoren mit geringer Datenabdeckung zu erhdhen, indem er
mit Emittenten und Datenanbietern kommuniziert. Der Investmentmanager wird regelmdBig prifen, ob
die Verfligbarkeit von Daten so weit zugenommen hat, dass die Beurteilung solcher Daten in den
Anlageprozess einbezogen werden kann.

Wie werden die nachhaltigen Investitionen an den OECD-Leitsdtzen fir multinationale
Unternehmen und den UN-Leitprinzipien fur Wirtschaft und Menschenrechte ausgerichtet? Details:

Die nachhaltige Mindestausschlussliste des Investmentmanagers filtert Unternehmen aufgrund ihrer
Beteiligung an umstrittenen Praktiken, die gegen internationale Normen verstoBen, heraus. Der zentrale
normative Rahmen besteht aus den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsatzen fur
multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien fir Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere
von Emittenten, die in erheblichem MafR gegen diese Rahmenbedingungen verstoBen, werden aus dem
Anlageuniversum entfernt.

Die EU-Taxonomie legt einen Grundsatz fest, der besagt, dass Investitionen, die taxonomiekonform sind, die Ziele der EU-Taxonomie
nicht wesentlich beeintrdchtigen ddrfen, und sie wird von spezifischen EU-Kriterien begleitet.

Der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeintrdchtigungen gilt nur fir die dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen,
die die EU-Kriterien fur 6kologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten berlcksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen die EU-Kriterien fir dkologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten
nicht.

Sonstige nachhaltige Investitionen dirfen die Umwelt- und sozialen Ziele ebenfalls nicht wesentlich beeintrdchtigen.

Berlicksichtigt dieses Finanzprodukt wichtige nachteilige Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren?

Ja
1 Nein

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Manager Initiative beigetreten und berucksichtigt PAI-
Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren tragen dazu bei,
potenzielle negative Auswirkungen unternehmerischen Handelns zu minimieren.

Im Einklang mit ihrem Engagement flr die Net Zero Asset Manager-Initiative strebt die Verwaltungsgesellschaft
in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das
Ziel besteht darin, bis spdtestens 2050 fir alle verwalteten Vermogensgegenstdnde Netto-Null-Emissionen zu
erreichen. Im Rahmen dieses Ziels wird die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel fir den Anteil der
Vermdgensgegenstande festlegen, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis
spdtestens 2050 zu verwalten ist.

Der Investmentmanager des Fonds berUcksichtigt bei der Bewertung von Unternehmensemittenten PAI-
Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversitdt, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale
und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wird der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche
Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren werden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von
Ausschlissen berlcksichtigt, wie im Abschnitt ,Nachhaltiges Anlageziel” des Fonds beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAl-Indikatoren ist uneinheitlich. FUr die Faktoren Biodiversitat, Gewdsserschutz und
Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAl-Indikatoren werden durch Ausschluss von Wertpapieren
angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte,
Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsdtze fur multinationale Unternehmen und
die Leitprinzipien der Vereinten Nationen fur Wirtschaft und Menschenrechte verstoBen. Daher ist der
Investmentmanager bestrebt, die Datenabdeckung fir PAI-Indikatoren mit unzureichender Datenlage zu
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erhohen. Der Investmentmanager wird regelmdBig prifen, ob die Verflgbarkeit von Daten so weit zugenommen
hat, dass die Beurteilung solcher Daten in den Anlageprozess einbezogen werden kann.

Die folgenden PAIl-Indikatoren werden berUcksichtigt:

Anwendbar auf Unternehmensemittenten

- THG-Emissionen

- CO2-Bilanz

- THG-Intensitdt von Beteiligungsgesellschaften

- Anlagen in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tatig sind

- Aktivitaten, die sich negativ auf biodiversitatsempfindliche Bereiche auswirken
- Emissionen in Wasser

- Anteil gefahrlicher Abfalle

- Versto3 gegen die Grundsdtze von UN Global Compact

- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Uberwachung der Einhaltung der UN Global
Compact-Prinzipien

- Geschlechterdiversitat der Unternehmensfihrung

- Exposition gegenlber umstrittenen Waffen
Anwendbar auf staatliche und supranationale Emittenten
- Anlageldander, in denen soziale Rechte verletzt werden

Die Informationen zu den PAl-Indikatoren sind im Jahresabschlussbericht des Fonds enthalten.

Welche Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt?

Die Anlagestrategie des MetallRente FONDS PORTFOLIO besteht in der Anlage in ein breites Spektrum von
Vermdgensgegenstdnden, insbesondere in jene der globalen Aktien- und Rentenmdrkte gemdB der Multi-Asset-
Nachhaltigkeitsstrategie (,MAS-Strategie”).

Ein nach der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (Multi Asset Sustainability-Strategie, ,MAS-Strategie”)
verwalteter Fonds investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder
okologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tdtigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder
sozialen Ziel beitragen, und/oder er investiert (ii) in grine Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder in
nachhaltige Anleihen und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds.

Investitionen in Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere befolgen eine der folgenden Strategien:
-SRI Strategie

Der Fonds bzw. die Strategie bewirbt dkologische und soziale Merkmale durch die Einbeziehung von Umwelt-,
Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensfihrungs- und Geschdftsgebarensfaktoren in den Anlageprozess des
Fonds Uber einen Best-in-Class-Ansatz. Dies umfasst die Beurteilung von Unternehmen oder staatlichen
Emittenten auf der Grundlage eines SRI-Ratings, das zum Aufbau des Portfolios verwendet wird.

- Climate Engagement with Outcome-Strategie

Der Fonds bzw. die Strategie fordert dkologische Merkmale durch das Engagement bei den 10 groBten
Kohlenstoffemittenten, um deren Ubergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch die Festlegung
sektorspezifischer Ziele anzuregen.

- SDG-konforme Strategie Typ A

Das nachhaltige Anlageziel des Fonds bzw. der Strategie besteht darin, in Aktien und/oder festverzinsliche
Wertpapiere von Unternehmen zu investieren, die Losungen anbieten, die positive dkologische und soziale
Ergebnisse schaffen, die anhand des Beitrags der Ergebnisse der Unternehmen zur Erreichung eines oder
mehrerer der SDGs oder anderer nachhaltiger Anlageziele beurteilt werden, die der Investmentmanager des
Fonds zusdtzlich festlegen kann und zu denen die Unternehmen beitragen.

Green-Bond-Strategie
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Das nachhaltige Anlageziel des Fonds bzw. der Strategie besteht darin, Kapitalmdrkte fir den Ubergang zu
einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel zu
mobilisieren. Der Fonds bzw. die Strategie investiert vorwiegend in grine Anleihen, die Projekte zum Klimaschutz
oder zur Anpassung an den Klimawandel oder andere Projekte zur dkologischen Nachhaltigkeit, insbesondere in
den folgenden Bereichen, finanzieren: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Rohstoffe, Wasser und Boden,
Abfallwirtschaft, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Erhaltung der biologischen Vielfalt oder
Kreislaufwirtschaft.

Green-Transition-Strategie

Der Fonds oder die Strategie fordert 6kologische und/oder soziale Merkmale durch die Mobilisierung von
Kapitalmdrkten fur den Ubergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die
Anpassung an den Klimawandel.

- KPI-Strategie (absolut)

Ein Fonds oder eine Strategie, der bzw. die nach der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (absolut)
(,KPI-Strategie (absolut)”) verwaltet wird, fordert Umweltziele, indem er bzw. sie ein Anlageziel anwendet, das
sich auf eine 6kologische Leistungskennzahl bezieht, die als ,Nachhaltigkeits-KPI” bezeichnet wird, um
Transparenz in Bezug auf das angestrebte messbare Nachhaltigkeitsergebnis zu schaffen. Der zu messende
+Nachhaltigkeits-KPI” ist die Treibhausgasintensitat, definiert durch die gewichtete durchschnittliche
Treibhausgasintensitat (Umsatz) der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten. Die Treibhausgasintensitdt wird
durch die Sicherstellung eines vorab festgelegten Pfads zur jahrlichen Verbesserung der gewichteten
durchschnittlichen Treibhausgasintensitat auf der Portfolioebene des Fonds am Ende des Geschdaftsjahres des
Fonds angegangen.

- KPI-Strategie (relativ)

Ein Fonds oder eine Strategie, der/die nach der Sustainability Key Performance Indicator-Strategie (relativ) (,KPI-
Strategie (relativ)”) verwaltet wird, fordert 6kologische Ziele, indem ein Anlageziel angewendet wird, das sich auf
eine dkologische Leistungskennzahl bezieht, die als ,Nachhaltigkeits-KPI” bezeichnet wird, um Transparenz in
Bezug auf das angestrebte messbare Nachhaltigkeitsergebnis zu schaffen. Der zu messende ,Nachhaltigkeits-
KPI” ist die Treibhausgasintensitdt der Emittenten, in die der Fonds investiert, definiert durch die gewichtete
durchschnittliche Treibhausgasintensitat (Umsatz). Die Treibhausgasintensitdt wird angegangen, indem die
gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensitdt gegeniber der Benchmark des Fonds (bzw. die gewichtete
durchschnittliche Treibhausgasintensitat der in der Benchmark des Fonds enthaltenen Emittenten) Ubertroffen
wird.

Der allgemeine Anlageansatz des Fonds ist im Prospekt beschrieben.

Was sind die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der Investitionen
verwendet werden, um jedes der durch dieses Finanzprodukt geforderten 6kologischen oder
sozialen Merkmale zu erreichen?

Ein nach der Multi Asset Sustainability-Strategie ("MAS-Strategie") verwalteter Fonds investiert in (i) Aktien
und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die entweder 6kologische und/oder soziale Merkmale aufweisen
und/oder Aktivitaten verfolgen, die zu einem 6kologischen oder sozialen Ziel beitragen, und/oder investiert
(ii) in Green Bonds und/oder Social Bonds und/oder in Sustainability Bonds und/oder (iii) in SFDR-
Zielfonds.

Insgesamt ist der Anlageverwalter verpflichtet, mindestens 70% des Fondsvermogens in SFDR-Zielfonds
und/oder in Aktien und/oder Schuldverschreibungen gemdB der Multi Asset Sustainability Strategy zu
investieren. Je nach der fir direkte Wertpapiere gewdhlten Nachhaltigkeitsstrategie konnen eines oder
mehrere der folgenden verbindlichen Elemente gelten:

-SRI Strategie

Einige der folgenden verbindlichen Elemente: (1) Mindestanteil des Portfolios bewertet, (2)
Mindestschwelle fir das SRI-Rating, (3) Reduzierung des Anlageuniversums

- Climate Engagement with Outcome-Strategie

Verbindliche Elemente: (1) Engagement bei den 10 groBten Kohlenstoffemittenten, (2) staatliche
Emittenten mussen ein SRI-Rating haben

- SDG-konforme Strategie Typ A

Verbindliche Elemente: (1) Mindestens 50 % des gewichteten durchschnittlichen Umsatz- und/oder
Gewinnbeitrags der Emittenten zu den SDGs, (2) Anteil nachhaltiger Investitionen von mehr als 50 %, (3)
20 % Anteil nachhaltiger Investitionen auf der Unternehmensebene fir mindestens 80 % der Bestdnde und
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mindestens 5 % Anteil nachhaltiger Investitionen auf der Unternehmensebene fir die verbleibenden 20 %
der Bestdnde (z. B. Barmittel und Derivate)

Green-Bond-Strategie

Verbindliche Elemente: (1) Mindestens 85 % des Fondsvermogens sind in grine Anleihen investiert, (2)
Anteil nachhaltiger Investitionen von mehr als 50 %

Green-Transition-Strategie

Verbindliche Elemente: (1) Mindestens 90 % des Vermdgens werden im Einklang mit der Green Transition-
Strategie in festverzinsliche Wertpapiere und/oder Aktientitel investiert

- KPI-Ansatz-Strategie (absolut)

Verbindliche Elemente: (1) Mindestens % KPI-Abdeckung, (2) Verbesserung der gewichteten
durchschnittlichen Treibhausgasintensitat (Umsatz) auf Portfolioebene um mindestens % im Vergleich zum
Vorjahr am voraussichtlichen Ende des Geschdaftsjahres.

- KPI-Ansatz-Strategie (relativ)

Verbindliche Elemente: (1) Mindestens % KPI-Abdeckung, (2) Mindestens % Outperformance gegenlber
der Benchmark in Bezug auf die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensitat (Umsatz).

- Anwendung der folgenden nachhaltigen Mindestausschlusskriterien fir Direktanlagen (mit Ausnahme
von Barmitteln, Derivaten, externen und internen Zielfonds, die keine nachhaltige Strategie verfolgen):

- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen
Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien
und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsatze fir
multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen fur Wirtschaft und
Menschenrechte verstoBen,

- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition,
chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weiBer Phosphor und Atomwaffen)
beteiligt sind,

- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsdtze aus Waffen, militdrischer Ausristung
und Dienstleistungen erzielen,

- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsatze aus dem Abbau thermischer Kohle
erzielen,

- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsdtze aus Kohle erzielen,

- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von
Unternehmen, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsdtze am Vertrieb von Tabak beteiligt sind.

Direktanlagen in staatliche Emittenten, die eine unzureichende Bewertung gemdB dem Freedom House
Index aufweisen, sind ausgeschlossen.

Die nachhaltigen Mindestausschlusskriterien beruhen auf Informationen von einem externen Datenanbieter
und werden im Rahmen der Pre- und Post-Trade-Compliance kodiert. Die Uberprifung wird mindestens
halbjahrlich durchgefihrt.

Wie hoch ist der zugesagte Mindestsatz zur Reduzierung des Umfangs der vor der Anwendung
dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen?

Der Fonds verpflichtet sich nicht zur Reduzierung des betreffenden Anlagevolumens um einen bestimmten
Mindestsatz.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in die
investiert wird, beurteilt?

Grundsdtze einer guten Unternehmensfihrung werden berUcksichtigt, indem Unternehmen aufgrund ihrer
Beteiligung an Kontroversen in Bezug auf internationale Normen, die den vier Verfahrensweisen einer
guten Unternehmensfihrung entsprechen, herausgefiltert werden: solide Managementstrukturen,
Beziehungen zu den Arbeitnehmern, Vergitung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften.
Unternehmen, die in einem dieser Bereiche erhebliche Mdngel aufweisen, sind nicht anlagefdhig. In
bestimmten Fallen werden als Zweifelsfdlle identifizierte Emittenten in eine Beobachtungsliste
aufgenommen. Diese Unternehmen erscheinen auf der Beobachtungsliste, wenn der Investmentmanager
der Ansicht ist, dass ein Engagement des Fonds zu Verbesserungen flhren kann, oder wenn er feststellt,
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dass das Unternehmen KorrekturmaBnahmen umsetzt. Die Unternehmen auf der Beobachtungsliste
bleiben anlagefdhig, es sei denn, das Engagement oder die KorrekturmaBnahmen des Unternehmens
fuhren nach Einschdtzung des Investmentmanagers nicht zur angestrebten Losung des betreffenden
Problems.

DarUber hinaus hat sich der Investmentmanager des Fonds verpflichtet, im Vorfeld von
Aktiondrsversammlungen (bei Direktinvestitionen in Aktien regelmdBig) einen offenen Dialog mit den
Unternehmen, in die er investiert, Gber Unternehmensfiihrung, Stimmrechtsauslibung und allgemeinere
Nachhaltigkeitsthemen zu fuhren. Der Ansatz des Investmentmanagers des Fonds in Bezug auf die
Stimmrechtsaustbung und das Engagement bei Unternehmen ist in der Stewardship-Erkldrung der
Verwaltungsgesellschaft dargelegt.

Wie sieht die geplante Vermogensallokation fiir dieses Finanzprodukt aus?

Min. 70% des Fondsvermogens wird zur Erreichung der von diesem Fonds geforderten dkologischen oder
sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds kéonnte Anlagen enthalten, die keine dkologischen
oder sozialen Merkmale férdern. Beispiele fir solche Instrumente sind Derivate, Barmittel und Einlagen, einige
Zielfonds und Anlagen mit vorlbergehend abweichenden oder fehlenden 6kologischen, sozialen oder
Unternehmensfihrungs-Qualifikationen oder Investitionen auBerhalb des festgelegten Kontingents, die im
Rahmen der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie investiert werden sollen. Min. 3% des Fondsvermogens werden
in nachhaltige Anlagen investiert. Der Anlageverwalter verpflichtet sich nicht zu einem Mindestanteil an
nachhaltigen Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel. Der Anlageverwalter
verpflichtet sich nicht zu einem Mindestanteil an sozial nachhaltigen Anlagen.

Taxonomiekonform

#1A Nachhaltig

#1B Sonstige E/S-
Merkmale

Investitionen

#2 Sonstige

#1 An E/S-Merkmalen ausgerichtet umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der durch das Finanzprodukt
geférderten dkologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt werden.

#2 Sonstige umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder an den okologischen oder sozialen Merkmalen ausgerichtet
noch als nachhaltige Investitionen eingestuft sind.

Die Kategorie #1 An E/S-Merkmalen ausgerichtet umfasst Folgendes:

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltig umfasst nachhaltige Investitionen mit dkologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie #1B Sonstige E/S-Merkmale umfasst Investitionen, die an den dkologischen oder sozialen Merkmalen ausgerichtet,
jedoch nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft sind.

Wie werden die durch das Finanzprodukt geforderten dkologischen oder sozialen Merkmale durch
den Einsatz von Derivaten erreicht?

Unzutreffend

oa In welchem Umfang sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel
mindestens an der EU-Taxonomie ausgerichtet?
Der Anlageverwalter des Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestanteil an nachhaltigen
Anlagen mit einem an der EU-Taxonomie ausgerichteten Umweltziel. Der Gesamtanteil nachhaltiger

Anlagen kann auch Investitionen mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten umfassen, die nach
der EU-Taxonomie als dkologisch nachhaltig gelten.

Die taxonomiekonformen Tdtigkeiten in dieser Offenlegung basieren auf dem Anteil der Umsatzerlose.
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- Umsatzerl6se, die den
Anteil der Einnahmen
aus grinen Tatigkeiten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

- Investitionsausgaben
(CapEx), die die von
den Unternehmen, in
die investiert wird,
getatigten grinen
Investitionen, z. B. fur
einen Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft,
zeigen.

- Betriebsausgaben
(OpEx), die die grinen
Betriebstdtigkeiten von
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln.

Unterstitzende
Tatigkeiten sorgen
unmittelbar daflr, dass
andere Tdtigkeiten
einen wesentlichen
Beitrag zu einem
Umweltziel leisten
kénnen.

Ubergangstdtigkeiten
sind Tatigkeiten, fur die
noch keine
kohlenstoffarmen
Alternativen zur
Verflgung stehen und
die unter anderem
Treibhausgasemissions-
werte aufweisen, die
der besten Leistung
entsprechen.

fua

ya

sind nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel, die die
Kriterien fir dkologisch
nachhaltige Wirtschafts-
tatigkeiten gemdaRn der
EU-Taxonomie nicht
bertcksichtigen.

Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fdllen von Unternehmen gemdB der EU-Taxonomie
berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verflgbaren
gleichwertigen offentlichen Daten abgeleitet.

Die beiden folgenden Diagramme zeigen in Grin den Mindestprozentsatz der Investitionen, die an der EU-Taxonomie

ausgerichtet sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitdt von Staatsanleihen* gibt, zeigt

das erste Diagramm die Taxonomiekonformitdt in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschlieBlich
Staatsanleihen, wahrend das zweite Diagramm die Taxonomiekonformitét nur in Bezug auf die sonstigen Investitionen des
Finanzprodukts mit Ausnahme von Staatsanleihen zeigt.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschliefRlich Staatsanleihen*

0.00% 0.00%

100.00% 100.00%

B Taxonomy-aligned Other investments W Taxonomy-aligned Other investments

* Fir die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Engagements in staatlichen Emittenten

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangs- und unterstiitzenden
Tatigkeiten?

Der Investmentmanager verpflichtet sich nicht zu einer Aufteilung der Mindest-
Taxonomieausrichtung in Ubergangs- und unterstiitzende Tétigkeiten und eigene Leistung.

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel, die nicht an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind?

Taxonomiekonforme Investitionen werden als Unterkategorie der nachhaltigen Investitionen
betrachtet. Wenn eine Anlage nicht taxonomiekonform ist, weil die Tdtigkeit noch nicht unter die EU-
Taxonomie fallt oder der positive Beitrag nicht erheblich genug ist, um die technischen Screening-
Kriterien der Taxonomie zu erflllen, kann die Anlage dennoch als 6kologisch nachhaltige Investition
betrachtet werden, sofern sie alle Kriterien erfillt. Der Investmentmanager verpflichtet sich nicht zu
einem Mindestanteil an 6kologisch nachhaltigen Investitionen, die nicht an der EU-Taxonomie
ausgerichtet sind. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen kann auch Investitionen mit einem
Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten umfassen, die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig gelten.
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a Wie hoch ist der Mindestanteil an sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Investmentmanager definiert nachhaltige Investitionen auf der Grundlage von internem Research,
das unter anderem die Ziele fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) sowie die
Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet. Der Investmentmanager verpflichtet sich nicht
zu einem Mindestanteil an sozial nachhaltigen Investitionen, da die SDGs sowohl Umwelt- als auch
soziale Ziele beinhalten. Der Gesamtanteil der nachhaltigen Anlagen kann auch Anlagen mit sozialer
Zielsetzung umfassen.

> Welche Investitionen fallen unter ,2 Sonstige”, welchen Zweck verfolgen sie
y und bestehen Mindestanforderungen in Bezug auf die Umwelt- und
Sozialvertraglichkeit?

Unter ,#2 Sonstige” kdnnen Investitionen in Barmittel, Zielfonds oder Derivate einbezogen werden.
Derivate konnen fur ein effizientes Fondsmanagement (einschlieBlich Risikoabsicherung) und/oder zu
Anlagezwecken eingesetzt werden, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren.
Bei diesen Anlagen bestehen keine dkologischen oder sozialen Mindestanforderungen.

Ist ein bestimmter Index als Benchmark benannt, um zu bestimmen, ob dieses
N~ Finanzprodukt an den von ihm geforderten okologischen und/oder sozialen
Merkmalen ausgerichtet ist?

Es wurde keine Benchmark zur Erreichung der vom Fonds geférderten dkologischen und/oder sozialen
Merkmale festgelegt.

Rererenererng Wie wird der Referenzwert kontinuierlich an den einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmalen,
Indizes, mit denen die durch das Finanzprodukt geférdert werden, ausgerichtet?

gemessen wird, ob das

Finanzprodukt die von Unzutreffend

ihnen geférderten
okologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Wie wird die Ausrichtung der Anlagestrategie an der Methodik des Indexes laufend sichergestellt?

Unzutreffend

Wie unterscheidet sich der benannte Index von einem relevanten breiten Marktindex?

Unzutreffend

Wo ist die Methodik fur die Berechnung des benannten Indexes zu finden?

Unzutreffend

;@ Wo kann ich online weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind auf der Website zu finden: https://regulatory.allianzgi.com/SFDR


https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

	2022-12-31_FP_DE_MetallRente FONDS PORTFOLIO - ohne PCD
	Verkaufsprospekt/Verwaltungsreglement - MetallRente FONDS PORTFOLIO
	Der Fonds im Überblick
	Anlageziel
	Anlagegrundsätze
	Definitionen im Zusammenhang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie
	Verwaltung eines Fonds gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Angaben zur Nachhaltigkeit und spezifische Informationen, die gemäß der Taxonomieverordnung offenzulegen sind
	Allgemeiner Ausschluss von bestimmten Emittenten
	Anteilklassen
	Informationstabelle
	Ertragsermittlung und Verwendung der Erträge
	Ertragsausgleichsverfahren
	Risikofaktoren
	Einsatz von Techniken und Instrumenten und damit verbundene besondere Risiken
	Risikoprofil des Fonds
	Mögliche Auswirkung der Verwendung von Derivaten auf das Fondsrisikoprofil
	Anlegerprofil
	Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung
	Fondsmanager
	Aufsichtsbehörde
	Verwahrstelle
	Vertriebsgesellschaften
	Wertentwicklung
	Risikomanagement-Verfahren
	Interessenkonflikte
	Gemeinsame Verwaltung von Vermögensgegenständen
	Wertpapiere gemäß Artikel 144A United States Securities Act
	Rechtsstellung der Anleger
	Nettoinventarwertermittlung
	Vorübergehende Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie ggf. auch der Nettoinventarwertermittlung
	Ausgabe von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten
	Befugnis zur Stornierung eines Anteilkaufauftrags bei nicht erfolgter Zahlung
	Rücknahme von Anteilen sowie dabei anfallende Kosten
	Börsenzulassung
	Veröffentlichung des Ausgabe- und Rücknahmepreises sowie weitergehende Auskünfte
	Benchmark-Verordnung
	Rechnungslegung
	Besteuerung des Fonds
	Kosten
	Vergütungspolitik
	Laufzeit und Auflösung des Fonds und der Anteilklassen
	Zusammenschluss mit anderen Fonds und Anteilklassen
	Das Verwaltungsreglement
	Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
	Risiko der Änderung bekannt gemachter Besteuerungsgrundlagen bei in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtigen Anlegern und Risiko der steuerlichen Einordnung als Investitionsgesellschaft
	Investmentsteuerreform

	Verwaltungsreglement
	Allgemeiner Teil
	Besonderer Teil

	Von der Allianz Global Investors GmbH verwaltete Fonds nach luxemburgischem Recht
	Ihre Partner


	SFDR template MetallRente FONDS PORTFOLIO
	Outline placeholder
	Pre-contractuel Disclosures
	MetallRente FONDS PORTFOLIO




